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. Bericht 

des Rechnungshofausschusses 

über den vom Rechnungshof vorgelegten 
Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1974 

(III-1 der Beilagen) 

Wie ,der Bericht .des Rechnungshofes, der fa'st 
700 Druckseiten umfaßt, einleitend ausführt, 
verlangte ,die im Gefolge einer weltweiten Rezes-

. sion auch in österreich :deutlich fühlhar gewor­
dene Abschwächung des Wir,tschaftswachstums 
von den verantwortlichen Oq~anen der Haus­
haltsführu.ng fiskalpolitische Maßnahmen~ur Ab­
wendung ,drohender Gefahr·en für ,den heilllJischen 
Arbeitsmarkt. Andererseits legten die anhaltend 
hohen Preissteigerungsraten (die Verbraucher­
preiseerhöhten sich ,im j.ahresdurchschnitt um 
9,5'v. H.) einen vorsichti.~en Einsatz stwulieren­
der Mittel nahe. 

Das Brutto-N'ationalprodukt war mit 616800 
Millionen Schilling nominell UJIh 15,7 v. H. 
und real (nach Ausschaltung der eingetretenen 
Geldwertmindenmg unter statistischer Zugrunde­
leg>ung der Preise von 1964) um 4,4 v. H. höher 
als im Jahr zuvor. Diesem verhältnismäßig 
hohen Durchschnittswert liegt j,edochein .rascher 
Abbau ,der zu J a-hresbeginn 1974 noch äußerst 
kräftigen Wachstumsrate ab der Jahresmitte zu­
grunde. An der Entstehung der volkswirtschaft­
lichen Gesamtleistung waren besoIliders Energie­
wtirtschaJft, Verkehr, Industrie, Gewerbe und 
Handel beteiLigt, während die Land- 'Und Forst­
wirtschaft sowie ,die nicht bereits genannten 
Dienstleistungsbereiche, vor ,aUem das Bauge­
werbe, unter der durchschnittlichen Wachstums­
rate hlieben. 

. Die Belastung des Brutto-Nationalproduktes 
mit Ste.uern (;Uer Gebietskörpers_chaften) sow:ie 
steuerähnlichen Abgahen (Kammerumlagen, So­
zialversicherungsbeiträgen und Fondsbeiträgen) 
betrug rund 37 v. H. Im Bundeshaushalt wurden 
(vor. Durchführung des F,inanza!US-g1eichs) zwei 
Drittel dieser Abgaben vereinnahInt. 

Die Zuwachsr,aten ,der Einnahmen (15,8 v. H.) 
und Ausgaben des Bundes (18,4 v. H.) lagen ,teils 
knapp, teils stärker über jener des Brutto-Na­
üonalproduktes. Werden -die Rücklagenzuführun­
gen sow,ie Zahlungen an :das und ,aus dem Ausland 
berücksichtigt, so ,errechnet 'sich stati~tisch 'aus' 
dem Abschluß ,des BundeshaJushaltes ein inland­
wirksamer Ausgabenüberhang von 5 800 Mill~o­
nen Schilling. Güterwirtschaftlich wirkte der Bun~ 
desh;mshalt allerdings etwas stärker expansiv, da 
die öffentliche Nachfrage ,in ver,mehrtem Aus­
maß durch Lieferantenkredite finanz,iert wurde, 
wie die Erhöhung der Anweisungsrückstände um 
1 500 Millionen Schilling zeigt.' 

Grundlage für ,die FühcuIlig 'des Bundeshaus­
haltes ,im Jahre 1974 biLdete ,das Bundesfinanz- ' 
gesetz 1974,BGBl. Nr. 1, inder Fassung der 
Novelle BGBL Nr.417/1974 'Unter Berücksichti­
gung der Budgetüberschreitungsgesetze, BGBl. 
Nr. 378 und 732/1974. 

Die budgetmäßige Gebarung zeigt im ordent­
lichen Haushalt Ausgaben von 160295 Millionen 
Schilling, denen Einnahmen von 148494 Millio­
nen Schilling gegenüberstehen, sodaß sich ein Ab­
gang von 11801 Millionen Schilling er,g~bt. Der 
Abgang überschnitt damit ,die Vor,anschlagsan­
nahme von 6921 Millionen SchiUing um 4880 
Millionen Schilling. 

. Im ordentlichen Haushalt wurden 49001 Mil­
lionen SchiiUing (30,6 v. H.) für das Personal, 
89610 Millionen Schilling (55,9 v. H.) für lau­
fende Sachausgaben und 21 684 .Millionen Schil­
ling (13,5 v. H.) für die Vermögensgebarung ver­
wendet. Von den Sachausgaben (insgesamt 
111 294 Millionen Schilling) entfielen 12 292 MiJ­
lionen SchiHing auf Anlagen, 12994 Millionen 
Schilling Q;uf Förderungsmaßnahmen und 86 008 
Millionen Schilling ,auf sonstigen Zwecbufwand 
(Aufwendungen).' . 

Von den Einnahmen desor,dent'lichen Haus­
haltes stammten ,aus öffentlichen Abgaben (ein-
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schLießlich der für den KatastrophenfollJds zweck­
gewidmeten Teile ,der Einkommen- und Ver­
mögensteuern) 90175 Millionen Schilling (60,7 

. v. H.), aus abgabenähnlichen Beiträgen (wie z. B. 
· Dienstgebe1"beiträgen zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen und Arbeitslosenversicherungs­
beiträgen) 18317 Millionen SchilLing (12,3 v. H.), 
.aus ,der Gebarung der Bundesbetriebe 29 306 Mil­
lionen Schilling (19,8 v. H.) und alUs übrÜ,gen Ein­
künften (wie z. B. Kostenersätzen und Verwal­
tungseinnahmen) 10696 Millionen Schilling 
(7,2 v. H.). Vom Gesamtaufkommen der ordent­
lichen Einnahmen entfielen 146542 Millionen 

· Schilling (98,7 v. H.)auf die laufende Gebarung 
und 1 952 Millionen Schilling (1,3 v. H.) auf die 
Vermögensgebarung. 

Der außerordentliche Haushalt 'Schloß bei .Aus­
g3!ben von 6 838 Millionen Schilling und Ein-

· nahmen von 104 ~Millionen Schilling mit einem 
Abgang von 6 734 Millionen Schilling, der die 
Voranschlags.annahme von' 3965 Millionen Schil­
ling um 2 769 Millionen Schilling überschritt. 

Von den außerordentlichen Aus~aben betrafen 
541 Millionen Schilling (7,9 v. H.) die laufende 
GebarullJg und 62?7 Millionen Sch,illing (92,1 v. 
H.) die Vermögensgebarung. Im einzelnen wur­
den für Anla.gen 5321 MilLionen Schilling, für 
Förderungsmaßnahmen 968 Millionen Schilling 
und für übrige Zwecke 549 Millionen Schil1ling 
ausgegeben. Auf Grund von gesetzlichen Ver­
pflichtunge~ wurden 542 MilLionen SchilLing und 
3!US Ermessen 6 296 Millionen Schilling geleistet. 

Im Ber.ichtsj.ahr wUI1den somit ~n .der budget-
"mäßigen Gebarung des ordentlichen und außer­

or,dent1.ichenHaushaltes Ausgaben von zusammen 
167 133 Millionen Schilling und Einnahmen von 
148598 Millionen Schilling . verrechnet. Der Ge­
samt,gebarungsabgang belief sich daher auf 18 535 
Millionen Schilling und lag ·um 7 649 MiHionen 
Schilling über der Voranschlagsannahme. 

Die Anlehensgebarung, in der nach den be­
stehenden Haushaltsvorschriften die Aufnahmen 
von Finanzschulden im allgemeinen und die 

· 'tilgung kurzfristiger Kredite gesondert' verrech­
net wird, weist Einnahmen von 40 569 Millionen 
Schilling ·und Ausgaben von 26211 Millionen 
Schilling auf. Zur Bedeckung des Budgetabganges 
.1974 stand somit ein kassenmäß.iger überschuß 
der Anlehensgebarung 'Von 14358 Millionen 
Schilling zur Verfügung. 

Der Rechnung~hofausschuß hat den Bun,des­
rechnungsabschluß 1974 .in 'seiner Sitzung am 
18.' Feber 1976 in VerhandIung ,gezogen. Nach 
einer Deb;ltte, an der sich die Abgeoroneteh 
Hag s pie 1, H i e tl, Dip!. Vw. J 0 s sec k, 
K r a f t, Dr. Tu 11, DDr. K ö ni g, S t e i n­
bauer, Dr. ,Eduard Moser, P~chler, 
B rau n e.i s, Dipl.Kfm. Gorton, Troll, 
Dipl.-Ing. Dr. Lei t ne r, Dr. Fe u rs te i n, 

. DDr. H e seI e, Dr. Kor e n, Dr. Fis ehe r 
SOWle die Bundesminister R öse hund 
Dr. A n d r 0 s c h, die Staatssekretäre 
Lau sec k e ,r und Dr. Ve se.} s k y sowie 
der Präsident des Rechnungshofes Dr. K a n­
d u t s c h beteiligten, wurde ·auf A.ntrag des 
Albg,eordneten Dr. Tu 11' m~t den Stimmen der 
Abgeordneten der SPö und der FPö gegen die 
S1Jimmen der Abgeordneten der öVP ,die Einset­
zung eines Unterausschusses beschlossen, 'der sich 
mit ,der Klärung von Teilendes Bundesrech­
nungsabschlusses für das Jahr 1974 befassen 
soll~e "hei denen kontroversielle Standpunkte zu 
Tage g.etreten sind". Der Unterausschuß sollte 
sich im -besonderen mit ,der im :Dezember 1974 
erfolgten Bezahlung offener Rechnungen des Bun­
.des durch ,die ö,sterreichische Kontrollbank AG. 
beschäftig.en sow,ie mit .den da.rauf bezugneh': 
menden Ausführung!!n in den Vorbemerkungen 
des Bundesrechnungsabschlusses und der VeI1bu­
chung dieser Fiinanzoperation als Finanzschuld 
im Zahlenwerkdes Bundesrechnungsabschlusses 

. für das J.ahr 1974. 

Der Unteraussdll.iß, dem von seiten der SPö 
die A<bgeo1"dneten Dr. Fis ehe r, M ü h 1-
b ach ,e r, Pan s i, Pie h le rund Dr. Tu 11, 
von der öVP die AhgeoI1dneten DDr. K ö n i g, 
Dr. Kor e n, Dr. Lei t ne rund S t e i n­
bau e r sowie Dr. B r 0 e s i g 'k e von der FPö 
allgehörten, wählte in seiner konstituierenden 
Sitzung am 18. Feber 1976 den. Abgeordneten. 
Pie h .Ie r zum Obmann, den A.bgeol1dneten 
DDr. K ö ni g zum Obmannstellv,ertreter und 
den Abgeord~eten Dr. Sr 0 es i g k e zum 
SchI1iftführer. 

In ,der zweiten Sitzung ,des .Unterausschusses 
.am 4. März 1976 ersuchte ,der Obmann, einer 
Anregung von Ausschußmitgliedern folgend, den 
Präsidenten des Natlionalrates, gemäß § 39 Abs. 2 
der Geschäftsordnung, die Abfassung einer aus­
zugsweisen Darstellung der Verhandlungen durch 
,den, Stenographendienst zu veranlassen, welche~ 
Ersuchen entsprochen wurde. 

In ,der ,dritten Sitzung des Unterausschusses am 
17. März 1976 wurde über Antrag der A,bge­
oronetlen Dr. 'Ko ren und Dr. F ,i sc her be­
schlossen, den Präsidenten des Nacionalr,atesim 
Sinne des § 40 Abs. 1 der Geschäftsordnung, um 
die Ladung des Generaldirektors ,der öSllerreichi­
schen Kontrollbank AG Dr. Helmut H ase Ire k 
sowie ,des Gouverneurs der Österreichischen 
Postsparkasse Dkfm. K,urt N ö s s 1 i ng e r als 
Auskunftspersonen zu ·ersuch,en. 

In der ",ier,ten Sitzung des Unterausschusses am 
28. April 1976 wUl1de über Antrag des Abge­
ordneten Dr. B r 0 es i.g k ,e gemäß § 35 Abs. 5 
der Geschäftsordnung einstimmig beschlossen, die 
Vertraulichkeit des Unterausschusses aufzuheben. 
Gleichzeitig wurde übereinstimmung dahin ge­
hend er7Jielt, daß im Interesse einer möglichst um-
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fangreichen und authentischen lniformaJtion der 
öffentLichkeit im hiezu zustä'Ilidigen Rechnungs­
hof3lusschuß der Antrag ,gesteHt werden soll, 
die von den Verhand1ungenim Unterausschuß 
angefertigten auszugsweisen Darstellungen dem 
Bericht des Rechnungshofausschusses über dem 
Bundesrechnungsabschluß 1974 anzufügen und 
auf diese Wei'se zu veröffentlich·en. 

Die geLtdenen Auskunttsper,sonen gaben im 
VerLa:uif ,der Sitzung eine DarsteHung der von 
ihren InstLtiuten g~gen Ende 1974 durchgeführten 
Bez~hlung von SchuLden ,des Bundes. 

In ,der fünften Sitzung des Unter-aJusschusses 
am 1. JuLi 1976 wurde der Generaldirektor der 
Österreichischen KontroBbank AG nochmals als 
Auskunftsper.son gehört. 

Der Unterausschuß wlar nicht in der Lage, dem 
Rechnungshofausschuß als Ergebnis seiner Be­
ratungen eine einvernehmliche StelLungnahme 
vor,zulegen. 

Der Rechnungshofausschuß setzte daraufhin 
am 3. und 24. Juni 1976 seine Beratungen über 
den' Bundesrechnungsabschluß 1976 fort. An den 
Debatten beteiligten sich die Abgeordneten 
H i e t 1, Dr. Tu 11, DDr. K ö n i g, Dipl.-Ing. 
Dr. Lei t ne r, Dkfm. Gor ton, Pie h 1 e r, 
Dr. F e urs t ein, B rau n eis, Dipl.­
Vw. J 0 s sec k, Dr. Eduard Mo s e r, Kr a f t, 
Hat z '1, Hag s p i el, Alb e r e r, S t e i n­
hauer, Neu man n,Dr. Fischer, Dok-

tor Kor e n und Dr. B r 0 e s i g k e, Vize­
kanzler Ing. H ä u s e r, die Bundesminister 
Mo s e r, Dipl.-Ing. Dr. W e i h s, La n c, 
Dr. Si n 0 w atz, Dr. An d r 0 s c h und Dok­
tor Hertha F i r n b erg sowie der Präsident 
des Rechnungshofes Dr. K a n d u t s c hund 
der Vizepräsident des Rechnungshofes Dok­
tor M ars c halL 

Die Abgeordneten Dip1.-Ing. Dr. Lei t n e r 
und Genossen brachten den Antrag ein, den vom 
Rechnungshof vorgelegten Bundesrechnungs­
abschluß für das Jahr 1974 in Form eines Bun­
desgesetzes die Genehmigung zu erteilen. 

Von den Abgeordneten Dr. Fis ehe rund 
Genossen wurde der Antrag eingebracht, . dem 
vom Rechhungshof dem Nationalrat vorgelegten 
Bundesrechnungsabschluß, bestehend aus den Ge­
barungsergebnissen für das Jahr 1974 sowie den 
Nachweisungen über das Bundesvermögen Ende 
1974 samt Beilagen und Anhang in Form eines 
Bundesgesetzes die Genehmigung zu erteilen. 

Im Hinblick ,auf die gegebenen besonderen 
Umstände herrschte im Rechnungshofausschuß 
Einvernehmen dariiber, Idaß inden Ausschuß­
bericht gesonderte StelliU11gn,ahmen der Frak­
!lionen Zium Gegenstand ,aufgenommen werden 
soHen. Durch diese Vorgangsweise soll jedoch 
kein PräjUidiz hinsichtlich ,der Befugnisse des 
vom Ausschuß gewählten Bq~chtersMtters und 
des Obmannes (§ 42 der Geschäf.tsol1dnung) ge­
schaffen wel1den. 

l. 
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Stellungnahmen der Fraktionen zum . Gegensta nd: 

I. Von der SPö: 

1. Zusammenfassung 

Im Herbst 1974 war auf Grund des kon­
junkturbedingten Rückbleibens der Einnahmen 
des Bundes die Bezahlung von Verbindlichkeiten 
des Bundes, die einzugehen der Finanzminister 
im Bundesfinanzgesetz 1974 vorn Nationalrat 

. ermächtigt worden war, nicht möglich. 

Eine Verschiebung des Zeitpunktes der Be­
zahlung dieser Rechnungen bis zum Jahresende 
bzw. bis zum Ende der Zurechnungsfrist 
(20. Jänner 1975) hätte zwar keinerlei haus­
haltsrechtliche Probleme, wohl aber wiTtschaft­
liche und soziale Probleme aufgeworfen.' Es 
stellte sich daher die F:ragenach Möglichkeiten 
diese Rechnungen zum frühestmögl1ichen Zeit­
punkt zu bezahlen, ohne dadurch eine Finanz­
schuld des Bundes zu begründen. 

Bei einer Besprechung zwischen Vertretern des 
Bundesministeriums für Finanzen, der Postspar­
kasse und der österreichischen Kontrollbank 
zeichnete sich eine solche Möglichkeit ab: 

Eine Schuldübernahme durch die Kontroll­
bank nach § 1422 ABGB und die Begleichung 
dieser Schuld innerhalb des Finanzjahres (ein­
schließlich der Zurechnungsfrist) hätte nach über­
einstimmender Auffassung der an dieser Bespre­
chung teilnehmenden Experten und auch nach 
Auffassung des Rechnungshofes am Charakter 
der bereits bestehenden Verwaltungsschuld nichts 
geändert und daher insbesondere auch keine 
Finanzschuld begründet. 

In diesem Sinne hat die Kontrollbank, wie 
vom Generaldirektor der österreichischen Kon­
tro'llbank, Dr. Haschek, vor dem Unteraus5chuß 
des Rechnungshofausschusses ausführlich darge­
legt wurde, dem Finanzminister mit Schreiben 
vom 23. Dezember 1974 mitgeteilt, daß sie "im 
Sinne von § 1422 ABGB Verbindlichkeiten der 
RepubJ.ik österreich in der Höhe von 1,9 Milliar­
den Schilling bezahlt" halbe; aus Gründen, die von 
Generaldirektor Dr. Haschek gleichfalls darge­
legt wurden, hat die Kontrollbank jedoch die 
im § 1422 ABGB vorgesehene Abtretung der 
Gläubigerrechte unterlassen. 

Der Rechnungshof hat aus dieser Tatsache (die 
dem Finazministerium erst im folgenden Jahr 
bekannt wurde) geschlossen, daß § 1422 ABGB 
nicht anwendbar sei und hat weiters angenom­
men, daß bei der Besprechung im Finanzmini­
sterium eine Schuldübernahme gemäß § 1404 
vereinbart wurde. 

Die Mehrheit des Rechnungshofausschusses 
konnte sich dieser Rechtsauffassung des Rech­
nungshofes aus Gründen die in weiterer Folge 
eingehend erläutert werden und auch aus den 
Protokollen des Unterausschusses ersichtlich sind, 
nicht anschließen und gelangte zu folgenden Er­
gebnissen: 

1. Es wurde zur Kenntnis genommen, daß 
Präsident Kandutsch mehrfach und ausdrücklich 
eine "schuldhafte Gesetzesverletzung" durch den 
Finanzminister ausschloß. 

2. Es wurde zur Kenntnis genommen, daß der 
Präsident des Rechnungshofes von sich aus er­
klärte, daß die Vorbemerkungen zum Bundes­
rechnungsabschluß 1974 "zu scharf" formuliert 
seien und daß er sie im Lichte der Beratungen 
im Unterausschuß nicht neuerlich in dieser Form 
vorlegen würde; deshalb sind aus dem Geneh­
migungsbeschluß für den Bundesrechnungs­
abschluß 1974 die Vorbemerkungen - unab­
hängig von der Frage, ob Vorbemerkungen 
überhaupt als Bestandteil des Bundesrechnungs­
abschlusses betrachtet werden können - ausge­
nommen. 

3. Um ähnliche unterschiedliche Rechtsauf­
fassungen in Hinkunft tunlichst zu verhindern 
und einen Beitrag zur Abgrenzung der Finanz­
schuld von der Verwaltungsschuld zu leisten, 
wurde von der Mehrheit des Rechnungshofaus­
schusses dem Nationalrat ein Gesetzesentwurf 
zur Beschlußfassung vorgelegt, der besagt, daß 
eine Verwaltungsschuld des Bundes, zu deren 
Begleichung der Finanzminister vom Nationalrat 
ermächtigt wurde, auch dann eine Verwaltungs­
schuLd bleibt, wenn die Bezahlung zunächst 
durch einen Dritten erfolgt und die Forderung 
dieses Dritten innerhalb des gleichen Haushalts­
jahres für das die parlamentarische Ermächtigung 
erteilt wurde (einschließlich der Zurechnungs­
frist) bezahlt wird. 

4. Unbeschadet der noch verbleibenden 
wenn auch reduzierten' - unterschiedlichen 
RechtsauHassung zwischen dem iFinanzministe­
riurn und dem Rechnungshof über die Ahgren­
zung zWli·schen Finanz- und Verwaltungs-schulden 
ka.nn darüber hinaus als Erg1ebnis der Beratungen 
im Rechnungshofausschuß festgehalten werden: 

a) Der Vorwurf der schuldhaften Gesetzes­
verletzung, der dem Finanzminister von 
einzelnen Abgeordneten der Opposition 
gemacht wurde, ist nach übereinstimmen­
der Auffassung von SPö, FPö und ,Rech­
nungshof unbegründet. Damit verliert 
auch der Vorwurf der falschen Information 
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des Nationalrates jede Substanz. Die Mehr­
heit des Rechnungshofaussdmsses ist da­
rüber hinaus der Meinung, daß unbescha­
det der Frage, ob in diesem Fall § 1422 
ABGB anwendbar war, die Zahlung einer 
Schuld des Bundes durch einen Dritten 
jedenfalls dann keine Finanzschuld begrün­
det, wenn die Rückzahlung innerhalb des 
gleichen Jahres (einschließlich Zurechnungs­
frist) erfolgt. 

bezüglichen Formulierungen müssen al~ einseitig 
bezeichnet werden, da sie ausschließlich den 
Rechtsstandpunkt des Rechnungshofes wied,er­
geben. Die Rechtsansicht des Rechnungshofes ist 
überdies noch entgegen den Bestimmungen des 
Art. 121 Abs. 2 B-VG durch Indiskretionen, 
die - wie Präsident Kandutsch vor dem Unter­
ausschuß erklärte - vom Rechnungshof selbst 
ausgegangen sind, vorzeitig veröffentlicht und 
damit zu einem Gegenstand des Wahlkampfes 
vor der Nationalratswahl im Herbst 1975 ge­
macht worden. b) Der im Zusammenhang mit dieser Finanz­

operation erhobene Vorwurf "mangelnder 
Kontrollmöglichkeiten" durch das Parla- Es scheint daher notwendig, den Sachverhalt 
ment, geht am Kern der Sache und an und den Lauf der Ereignisse darzustellen, wie 
den Tatsachen völlig vorbei. Tatsache ist er sich auf Grund der eingehenden, dreizehn­
nämlich, daß kaum eine andere Finanz- stündigen Beratungen des Unterausschusses so­
operation vom Nationalrat je so gründlich wie der in diesem Rahmen durchgeführten An~ 
untersucht und kontrolliert wurde wie die hörung von Auskunftspersonen ergibt: 
in Rede stehende und daß die vorgelegten Gegen Ende des Jahres 1974 blieben' auf 
Unterlagen und die angehörten Sachver- Grund der konjunktur- und kreditpolitischen 
ständigen völlige Klarheit über den Sach- Situation die Einnahmen des Bundes hinter den 
verhalt gebracht haben. Wenn es dennoch Erwartungen zurück. Es war daher dem Bund 
bei unterschiedlichen Rechtsauffassungen nicht möglich, noch vor Weihnachten 'des Jahres 
geblieben ist, so liegt dies nicht an der 1974, einige, im Rahmen ,der Ausg,abenermäch­
mangelnden Kenntnis des tatsächlichen tigung des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 
Sachverhaltes, sondern an der politischen 1974 eingegangene Verbindlichkeiten zu beglei­
Einstellung, mit der die öVP an den gan- chen. Dies führte seitens der Gläubiger, insbe­
zen Komplex herangegangen ist. Bei sondere in Anbetracht der auf Grund der über­
Durchsicht der PrQtokolle wird man fest- hitzten Konjunktur notwendig gewordenen 
stellen können, daß es der OVP mindestens Kreditrestriktionen sowie der vor Weihnachten 
in gleicher Weise um Polemik gegen den auszubezahlenden Weihnachtsremunerationen zu 
F.inanzminister, wie um di.e Aufklärung I heftigen. Kla.?e~ und Intervention.en. Der nor­
emes Sachverhaltes gegangen 1st. malerwelse ubhche Weg der ZWlschenfinanzie-

c) Um aus dieser Materie auch für die künf- rung durch die jeweilige Hausbank konnte 
tige parlamentarische Arbeit einen Nutzen dam.als infolge der Kreditrestriktionen nicht be­
zu ziehen, hat die sozialistische Parlaments-' schrItten werden. 
fraktion, wie schon erwähnt, einen Ge- Auf Grund von mehrmaligen Urgenzen der 
s~tzestext vorgelegt, der nicht nur in den Osterreichischen Postsparkasse fand daher am 
vorliegenden, sondern auch in ähnlich ge- 29. November 1974 im Finanzministerium 
lagerten Fällen rechtliche Klarheit schaffen unter Vorsitz von Sektionschef Dr. Neudörfer 
soll. Darüber hinaus werden die sozialisci- eine Besprechung statt, in der "auch darüber 
sehen Abgeordneten die ,OVP beim Wort gesprochen wurde was man tun könne, um 
nehmen, die im Zuge der Beratungen im Rechnungen im Ausmaß von 2 Milliarden Schil­
Unterausschuß erklärt hat, daß ein ling zu bezahlen." (Aussage von Sektionschef 
künftiges Haushaltsrecht größerer Flexi- Dr. Neudörfer vor dem Unterausschuß am 
bilität beim Budgetvollzug mit größeren 17. März 1976). Die Prämisse dieser Besprechung 
Kontrollrechten des Parlaments verbinden war jedoch - wie Sektionschef Dr. Neudörfer 
müsse, und Vorschläge in diesem Sinne aus- vor dem Unterausschuß ausführte. -, daß keine 
arbeiterl. Finanzschuld des Bundes begründet werden 

Im einzelnen darf zum Sachverhalt folgen­
des festgehal~en werden: 

2. Sachverhalt 

Der Rechnungshof verbuchte die gegen Ende 
1974 erfolgte Bezahlung von Verwaltungs­
schulden des Bundes in der Höhe von rund 
2 Milliarden Schilling aus Mitteln der Kontroll­
bank im Zahlenwerk ,des Bundesrechnungsab­
schlusses 1974 nicht nur als Finanzschuld, sondern 
nahm darauf auch noch in den Vorbemerkungen 
zum Bundesrechnungsabschluß Bezug. Die dies-

dürfe. Während dieser Besprechung wurde, wie 
Sektionschef Dr. Neudörfer weiters erklärte, 
"die Idee ventiliert, daß die Kontrollbank noch 
einen offenen Kreditrahmen habe und diese die 
Gläubiger bezahlen könne". Der Gouverneur der 
Osterreichischen Postsparkasse erklärte hiezu am 
28. April 1976 vor dem Unterausschuß: "Bei' 
dieser, Besprechung gab es keine Vereinbarung, 
eine solche war auch gar nicht möglich, weil 
es ungewiß war, ob überhaupt Mittel im Wege 
der Refinanzierung zu bekommen wären." Dies 
bestätigte auch Generaldirektor Dr. Haschek in 
seiner Aussage vor dem Unterausschuß am 
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1. Juni 1976. Als Grund für die Bereitsch.aft, 
der Kontrollbank die genannten 2 Milliarden 
Schilting zur Ver.fügung zu stellen, nannte Ge­
ner,a1di,rektor Dr. Haschek rden Umstand, daß 
seine Bank zu diesem Zeitpunkt noch "einen 
freien Kreditplafond hatte und ;diesen ... der 
Wirtschaft zur Ver.fi.i.gung rsteUen wollte". El"st 
nach ,einer Anfang D~ember 1974 eingelangten 
Zusage der Nationalbank konnte zwischen der 
Kontrollbank und der tlsterreichischen Post­
sparkasse vereinbart werden, Verbindlichkeiten 
des Bundes in der Höhe von rund 2 Milliarden 
Schilling aus Mitteln zu begleichen, die auf 
Grund des offenen Kreditrahmens der tlster­
reichischen Kontrollbank durch Lombardierung 
von Wertpapieren der asterreichischen Postspar­
kasse flüssiggemacht wurden. 

In weiterer Folge richtete die österreichische 
Kontrollbank nach erfolgter Bezahlung von 
Verwaltungsschulden des Bundes in der Höhe 
von 2 Milliarden Schilling am 23. Dezember 1974 
an das Bundesministerium für Finanzen ein 
Schreiben mit folgendem Inhalt: 

sparkasse 71/2 % per anno für die Zeit der 
Bevorschussung des Betrages vom "allgemeinen 
Gebührenkonto" . des Bundes bei der österrei­
chischen Postsparkasse nach erfolgter Befriedi­
gung der Gläubigeratb. 7% Llüevon war,en als 
Lomba1"dzinssatz an die Oesterreichische Natio­
nalbank zu bez3!hlen, ,das verbleibende 112% 
wunde je zur Hälfve der österreichi'schen Post­
sparkasse ,und der österreichischen Kontrollbank 
Ziur AbdeckJung rder :im Laufe dieses Geschäftes 
erwachsenen Spesen gUllgeschr.ieben. 

3. Rechtslage 

Die aus. Mitteln der Kontl1o\.lbank beZiahlten 
Verbindlichkeiten ,des Bundes in der Höhe von 
2 Milliarden ISchillring stellte der Rechnungshof rim 
Zahlenwerk des Bundesrech,nungsabschlusses für 
das Jahr, 1974 - w;ie schon ,erwähnt - nicht 
als Verw,altung,sschuldcn dar, die innerhalb der 
Zurechnungsfnist (20. Jänner 1975) bezahlt wor­
den sind, sondern verbuchte diese als Finanz­
schulden. Darüber hinaus v,ertrat der Rechnungs­
hof in den Vorbemerkungen zum Bundesrech­

"Wir gestatten uns mitzuteilen, daß wir im nunrgsabschluß die Meinung, d.aß es 'Sich hriebei 
Sinne des § 1422 ABGB Verbindlichkeiten der nicht um eine Vor,gangsweise im Sinne von 
Republik asterreich in der Höhe von Schil- § 1422 ABGB gehanrdelt habe, sondern um ,eine 
ling 1999999997,39 bezahlt haben. Wir bitten, "entgeLtliche ErfüHungsübernahmegemäß § 1404 
Zahlungen für die in der Beilage angeführten A'BGB", durch rdie ,eine seLbständige Schuldver­
Beträge ,an unser InstillUt leisnen lliU woHen." pflichtung des Bundes gegenüber diesem Kredit-

Damit mußte das Finanzministerium der An- in'stitut begründet' worden sei. Schließlich stellte 
sicht sein, daß die genannten Verwaltungsschul- der Rechnungshof in den Vorbemerkungen zum' 
den des Bundes unter Wahrung der Rechtsfigur Bundesrechnungsabschluß 1974 noch fest, daß für 
des § 1422 ABGB bezahlt worden sind, somit die Rechtsauffassung des Bunrde~ministers für 
zweifelsfrei keine neue Finanzschuld des Bundes Finanzen, wonach die Bezahlung der 2 Milliarden 
begründet wurde. Dies entsprach ja auch dem SchilLing eine Schuldüb~rnah:ne im Sinne von 
übereinstimmenden Willen aller an der Bespre-I § 1422 ABGB gewesen l'st, "Ln rde.m vom Rech­
chung am 29. November 1974 im Finanzmini- nungshof erhobenen SachverhaLt Jeder Anhalts-
sterium Beteiligten. . punkt" fehle. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat auf Entgegen dieser scharfen Formulierung in den 
Grunc;l dieses Schreibens der Kontrollbank die Vorbemerkung,en des Bundesrechnungsabschlus­
von dieser geltend gemachte Summe ~n der ses 1974 'stelltJe ,der Präsident des Rechnungshofes, 
Höhe von rund 2 Milliarden Schilling noch vor Dr. Kandutsch, bereiIJS in ,der ersten Sitzung 
Ahlaufder gesetzüchen Zurechnungsfl1ist (20. Jän- des Rechnungshofausschusses, in rder der Bundes­
ner 1975) im Wege der asterreichischen Post- rechnungsabschluß 1974 ·in Behandlung gezogen 
sparkasse überwiesen. Erst zu einem späteren wurde, am 18. Feber 1976, fest, daß ,,<in der 
Zeitpunkt wurde seitens des Finanzministeriums Kontroverse Finanz- oder Verwaltungsschul­
festgestellt, daß die Kontrollbank entgegen ihrer den ... nicht die Ansichten grotesk seien, sondern 
Mitteilung vom 23. bezember 1974 in Anbe- die Rechtslage". Weiters führ,te Prä's~dent 
tracht der Bonität des Schuldners und der großen 'Klandutsch aus, .daß 'es "keine .einheUige, eindeutig 
Zahl an Gläubigern davon Abstand genommen und positive Rechtsdefinbtion" darüber gibt, "was 
hatte, die Abtretung der Gläubigerrechte zu Finanz- oder Verw.altungssch,uMen" sind. Er ver­
begehren. wies jedoch auf eine ,diesbezügliche TmdLtion, 

Die Frage der Vergütung der im Zuge der denn, so meinte PräsiJdent Kandunsch,,,irgendwo 
Bezahlung von Verwaltungsschulden in der macht .die gesamte Volks- und Betriebswirt-. 
Höhe von 2 Milliarden Schilling durch die schaftslehre Unterschiede zwischen diesen beiden 
Kontrollbank angelaufenen Spesen ist _ wie Arten von Schulden" (siehe Parlamentskor:res-
Gouverneur Dkfm. Nösslinger am 28. April 1976. pondenz v.om 18. Feber 1976). . . 
vor dem Unterausschuß feststellte - auf Grund Zur 'rechtlich,en Beurteilung der Frage, ob 
einer"bilateralen Besprechung" zwischen Kon- durch die tim Dezember 1974 erfolgte Bezahlung 
trollbank und Postsparkasse erst im nachhinein von VerwaLtungsschulden . des Bundes durch !die 
geregelt worden. Tatsächlich buchte die Post- Kontrol1bank eine Finanzschuld des Rundes be-
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gründet wur,de - wie dies der Rechnungshof 
behauptet - ,ist vorerst einm:lJI !Zu prüfen, ob 
dieser Bezahlung von Rechnungen ,des Bundes 
üb el1haupt eine V.ereinbarung zu Gr,unde ge­
legen ist. Der Rechnungshof v,ertl1itt den Stand­
punkt, ,daß in der hereits erwähnten Sitzung am 
29. November 1974, an der sowohl Vertreter des 
FinanzministerDums wie auch der österreichischen 
Postsparkasse und der österreichischen Kontroll­
bank teilnahmen,ein,e\Vereinbarung zwischen 
den Beteiligten hinsichtlich ,der Bezahlung von 
Verwaltiungsschulden ,des Bundes in der Höhe von 
rund 2 Milliarden Schilling getroffen wurde. 

Sowohl Sektionschef Dr.· Neudö.rfer. vom 
Bundesministerium .für Finanzen w,ie auch der 
Gouverneur Dkifm. Nösslinger und General­
. direktor Dr. Haschek von der österreichischen 
Postsparkasse'lllld ,der Österreich,ischen Kontroll­
bank, die vom Unterausschuß am 4., 17. Mä~ 
und am 1. Juni gehört wurden, erklärten über­
einsti:mmend, daß bei dieser B,espr,echung am 
29. November 1974 im Finanzministeri= k ein e 
Vereinbarung ~etroffen wurde. Sektionschef 
Dr. Neudörfer hatte - wie er 'Vor dem Unter­
ausschuß erklärte - bei dieser Besprechung die 
Teilnehmer so~ar ausdrücklich darauf hingewie­
sen, daß er als Vertreter des FLnanz,ministeriUiffis 
bei diesem Gespräch von der Prämisse ,ausgehen 
müsse, daß keine neue F<inanzschuld des Bundes 
begründet werden ,dürfe. Auch der Generaldirek­
tor der Postsparkasse, Dkfm. Nössl,inger, und 
der Generaldirektor der Kontrollbank, 
Dr. Ha'Schek, bestätigten diese Aussage. 

Somit konnte an Hand von übereinstimmenden 
Aussagen von drei Personen, die bei der Be­
sprechung am 29. November 1974 im Finanz­
ministerium anwesend waren, die Annahme des 
Rechnungshofes w,iderlegt werden, ,daß bei dieser 
Besprechung zWlischen Vertretern des F,inanz­
ministeriums, der Österreich,ischen Postsparkasse 
und der Österreichischen KontrolLbank eine 
SchuldübernaJhme .im Sinne von § 1404 ABGB 
vertraglich vereinbart wunde. 

Gemäß § 914 ABGB ist bei ,der Auslegung 
von Verträgen vor allem "die :Absicht ,der P.ar­
teien zu erforschen". Die ,an der Besprechung 
am 29. November 1974 teilnehmenden Personen 
hatten jedoch die ausdrücklich enldärte kbsicht 
weder eine Rinauz,schuld ,des Bundes zu begründen 
noch überhaupt einen Vertrag ü:ber ,die Bezahlung 
von Verwaltungsschulden des Bundes in der Höhe 
von 2 Milliaooen SchiH'ing zu schließen. Es kann 
somit bei dieser Besprechung entgegen den An­
nahmen des Rechnungshofes kein Vertrag 
-weder ein ·schliiftlicher noch ein mündLicher -
zustande gekommen sein, ,da die hiezu not­
wendige Absicht der Parteien nachweislich 
fehlte. 

Der Rechnungshof stützt sich bei seiner Rechts­
ansicht, daß der gegen Ende' 1974 erfolgten Be-

zahLung von Verwaltungsschulden des Bundes 
aus Mitteln der KontfiOllhank eine Vereinbarung 
zu Grun:de gelegen sei, ·auf DarsteJ,!ungen ,in einem 
Aktenstück Ider österreichischen Postsparkasse, 
das jedoch keinesfalls geeignet erscheint, die These 
einer vertraglichen Vereinbanung einer Schuld­
übernahme gemäß § 1404 ABGB zu ,untermauern. 
Aus diesem Aktenstück geht hervor, daß die 
heiden Institute heabsichtJigten, die ",aus dem Titel 
der ge1eistetien Zahlungen FOl1derungsansprüche 
gegenüber dem Bund im Wege der ,stillen 
Zession'im Sinne von § 1422 ABGB" zu er­
werben. Seitens des Rechnungshofes wurde die 
Ansicht vertreten, daß diesem Ahenstück ferner 
zu entnehmen ,sei, daß ein "Gleichstellungs­
Datum" per 20. Jänner 1975, zw,ischen dem 
FinanzministeriUim und den heteiligten Instituten 
vereinbart worden sei, was einen klaren Beweis 
des Vorliegens einer Kreditvereinbarung darstelle. 
Diesem Aktenstück ,ist zwar mehrmals das ge­
nannte Datum z,u entnehmen, es beruht jedoch 
lediglich auf der Vermutung ,der betden durch­
führenden Kreditinstitute. Seitens des Ministe­
riums selbst wurde "die Glattstellung des Engage­
ments" ,eier PosDsparka,sse und der Kontrollhank 
mit 20. Jänner 1975 erst am 8. Jänner des 
selben Jahres zugesagt. Zu diesem Zeitpunkt war 
die Bezahlung der VerwaltJungsschuld des Bundes 
aus Mitteln ,der KontrolLhank jedoch längst er­
folgt und der Bund hatte .bereits am 23. Deze~­
ber 1974 von der Kontrollbank .die Mitteilung 
hierüber erhalten. Das "GleichsteHungs-Datum" 
wUl'de somit nicht - wUe Jür einen Kreditver­
trag notwendig - vor ,der erfolgten Bezahlung 
der 2 Milliarden Schilling ,aus Mitteln der Kon­
trollbank vom Finanzministerium zugesagt, son­
dernerst nahezu drei Wochen danach. Schließlid:! 
ist noch darauf hinzuweisen, daß die Postspar­
kasse - wie dem Akt zu entnehmen [st -an 
der Begleichung von Verwaltungsschulden des 
Bundes in der Höhe von 2 MiUiarden Schilling 
aus eigenen "geschättspolitischen Intel'essen" teil­
genommen h3Jt, da ,der Postspal'roasse :die gegen 
Ende 1974 immer ,häufiger ,wel1dende Nennung 
der Postsparkasse im Zusammenhang mit der 
IlLiquidität des Bundes den Geschäftsinteressen 
des InstJitutes abträglich erschien. Die in diesem 
Aktenstück vorhandenen unkla'ren Formu­
lierungen s,ind wie die Aussagen von 
Gouverneur Dkfm. Nösslinger ergehen haben -
darauf ZJurückzuführen, daß düe Aktennotiz erst 
im nachhinein von einem 'Beamten verfaßt wurde, 
der ,an ,der ,Besprechung am 29. November 
1974 im Finanzministerium nicht teilgenommen 
hat und bei ,der Abfassung des Aktes .ausschließ­
lichauf Schilderungen Dl1ittier a,ngew~,esen war. 

Auch das Schreiben ,der östierreichischen Kon­
tirollbank an das Bundesministerium für Finanzen 
am 23. Dezember 1974 hewei,st, daß die beiden 
Kreditinstiitute beahsidlti.gten, gemäß § 1422 
ABGB vorzugehen. In diesem Brief teilte die 
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Kontrollbank dem Finanzministerium nämlich 
ausdrücklich mit, -das sie Verbindlichkeiten 
der Republik Osterreich in der Höhe von 
1 999999997,39 Schilling "im Sinne des § 1422 
ABGB" bezahlt habe und darüber hinaus um 
Rückerstattung dieses Betrages ersuche. Die 
österreichische Kontrollbank hat sich somit bei 
der Geltendmachung ihrer Ansprüche gegenüber 
dem Finanzministerium ausdrücklich auf § 1422 
ABGB berufen. 
D~m~t konnte und mußte das Bundesmi.n;iste­

rium für F,inanzen über den Zeitpunkt der Bezah­
lung ,an die Kontrol1bank hinaus ,der Ansicht sein, 
daß sich die Verw,altungsschuId des Bundes gegen­
über einer Vielzahl von Gläubigern in eine Ver­
waltungsschuld gegenüher der Kontrollbank ver­
wandelt hat, ohne daß dadurch eine Finanzschu1d 
begründet wut1de. 

Erst im Zuge der Vorbel'eitung elines Antwort­
schreibens ,an den Rechnungshof, das diesem am 
25. April 1975 zugestellt wurde, erhielt das Fi­
nanzministerium davon Kenntn.is, daß die Kon­
trollbank ,aus technischen Gründen - insbeson­
dere im Hinblick 3!uf .die V,ielzahl der Gläubiger 
und die Bonität des Schuldners- davon a;bge­
sehenhatltJe, .die Abtretung der GläU:bigerrechte 
Zu begehren. 

Aus der Tatsache, daß ,die Kontrollhank jhrer­
seits von ~hl'em Recht keinen Gebrauch gemacht 
hat, von den bisherigen Gläubigern des Bundes 
eine Abtretung rhrer R,echte zu verlangen, 
schließt der Rechnungshof nun, ,daß die Rechts­
figur des § '1422 nicht zustande gekommen sei 
und es 'sich bei der Final1izoper.ationum eine 
ent~eltLiche Schuldübernahme gemäß § 1404 
ABGB handle. Nach Ansicht des Rechnungshofes 
liegt demnach roein bloßer Gläubigerwechsel, 
sondern die Begründung einer SchuLd des Bundes 
gegenüber der Kontrollbank vor, die als Finanz­
schuld zu qualifizieren sei. 

, Der Rechnungshof.ausschuß konnte sich jedoch 
der Rechtsansicht nicht ,anschließen, wonach allein 
durch den Verzicht der Kontrollhank auf ,ihr zu­
stehende Rechte, nämlich die Abtretung der 
Gläubigerrechte zu verlangen, eine Finanzschuld 
des Bundes begründet wOl1den sei. Dies insbe­
sondere ,deswegen nicht, weil Prä~ident Kandutsch 
in der Unterausschußsitwng am 17. März 1976 
erklärte, daß sich an der Eigenschaft der Ver­
bindlichroeiten ,des ;Bundes als Verwaltungsschuld 
nach Rechtsansicht :des Rechnungshofes nichts ge­
ändert hätte, wenn seitens der Kontrollbank die 
Abtretungserklärungen von den Gläubigern ein­
geholt worden wären. Der vom Rechnungshof in 
diesem Zusammenhang vertretene Rech,tsstand­
punkt wÜl'de nämlich bedeuten, daß Dt1itte ohne 
Einverständnis des Bundes än der Lage wären, 
Verbindlichkeiten, die. der Bund als V,erwaltungs­
schulden im Riahmen eines Bundesfinanzgesetzes 
eiugegal1lgen ist, in Finanzschulden umzuwan­
deln. 

Durch einen solchen Rechtsstandpul1lkt würde 
aber l1licht nur die von der Bundesverrechnung 
vorgenommene Trennung ,in Finanz- und Ver­
waltungsschulden ihren Sinn verLieren, sondern 
auch die für die Aufnahme von Finanzschulden 
gemäß Art. 121 kbs. 3 B-VG vorgesehene for­
malen VOI1ausset~ung für -die Auf'l1lahme von 
Finanzsdlulden ad absurdum geführt werden. 
In diesem Zusammenhang <ist zu beachten, daß 
der Rechnungshof bis heute noch nicht die für 
eine Aufnahme von Finanzschulden notwendige 
Gegenzeichnung des Präsi,denten des Rechnungs­
hof.es begehrt hat. Er hat insoweit von der kon­
sequenven Vertretung seines eigenen Rechtsstand­
punktes Abstand genommen. 

Schließlich wurde vom UnteraussdlUß in seiner 
Sitzung am 28. April 1976 geprüft, ob die Bezah­
lung von Verwaltungsschulden des Bundes durch 
Dritte im Sinne von § 1422 ABGB einen Ver­
stoß .gegen § 16 Abs. 2 Finanz-Verfassungsgesetz 
(F-VG) darstellt. Die ,genannte Bestimmung :der 
Finanzverfassung verbietet es, Gebietskörper­
schaften mit Ausnahme der Länder, der Landes­
hauptstädte und der Städte mit eigenem Statut 
- somit also ,den Gemeinden ohne eigenes Sta­
tut - Abgabenertrags,anteile und vermöo-ens­
rechtLiche Ansprüche, die diese aus dem Fit~anz­
ausgleich ,gegenüber dem Bund hesitzen, zu ver.­
pfäl1lden oder abzutreten. § 16 Abs. 2 F-VG rich­
tet sich also nicht an den Bund, sondern lediglich 
an die genannten Gemeinden. Da der Bund micht 
Adressat der ,Bestimmung des § 16 Abs. 2 F-VG 
~st, kann er sich auch gar keimer Verletzung von 
§ 16 Abs. 2 F-VG durch die Bezahluug von Ver­
w.altungsschulden Idurch DrLtte im Sinne von 
§ 1422 ABGBschuldig machen. 

4. Stellungnahmen des Rec.~nungshofes zu den 
Ergebnissen der Ausschußbcratungen 

Unter dem Eindruck der vom Unterausschuß, 
sowie vom Rechnungsiho.fausschuß seLbst ge­
wonnenen Erkenntnisse iiber den tatsächlidlcn 
Sachv'erhalt sowie -nach eingehender Diskussion 
der rechtlichen Beurteil,ung der Beratungsmaterie 
erklänte Präsident Kandutsch am 28. April 1976, 
daß er wr Ansicht .gelangt sei, :der. Rechnungs­
hof hätte die, sich auf genannte Bezahlung von 
V,erwaltungsschulden des Bundes beziehenden 
Vorbemerkungen zum Bundesr-echnungsabschluß 
"z'u ·scharf fonmuliert". Bei einer neuerlichen Ab­
fassung des Bundesrechnungsabschlusses 1974 
würde der Rechnungshof solche FOt1IDulierungen 
"nicht mehr anwenden". 

Schließlich erklärte Präs1dent Kandutsch, daß 
der Rechnungshof nie der Ansicht gewesen s·ei, 
der Finanzminister häHe schuldhafteine Rechts­
verletzung begang.en, sondern immer der Ansicht 
gewesen sei, daß dieser "bona tide" gehandelt 
hat. 

Damit hat Präsident KaI1Jdutsch namens des 
Rechnungshofes die in den Vorbemerkungen zum 
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Bundesrechnungsabschluß 1974 enthaltenen 
schweren Vorwürfe gegen iden Einanzmini,ster 
weitgehend aufgegeben. Die Aufrechterhaltung 
eben dieser Vorwürfe durch die öVP entspricht 
zweifel10s nicht den Ergebnissen der Beratungen, 
sondern vor allem politischen Erwä@ungen. 

5. Beschlußfassung des Bundesrechnungsabsdllus­
ses 1974 

Neben.der Prüfun:g der Bundesgebarung, die 
im jährIich dem Nationalrat gemäß Art. 126 d 
Abs. 1 B-VG vorzulegenden TätJigkeitsbericht 
ihren Nieder.schLag findet, hat der Rechnungs­
hofals zweite wesentliche Aufgabe den Bundes­
rechnungsahschluß zu verfassen und dem Na­
tionalmt vorzulegen (Art. 121 Abs. 2 B-VG). 
Haben ·die Tätigkeitsberichte den Charakter von 
Gutachten, die vom Rechnungshof als Ergebnis 
seiner Prüfungs- und Kontrolltätigk,eit im Bereich 
der Bundesgebarung jährLich dem NationaLrat 
vorgelegt weJ:1den, so wil1d der Rechnungshof bei 
der Verfassung des Bundesrechnungsabschlusses 
gemäß Art. 121 Abs. 2 B-VG ,als Verwaltungs­
org,an tätig. Hiezu führt Sektionschef Dr. Hoenig 
in seinem Kommentar zum Rechnungshofgesetz, 
erschienen in der "Schriftenl1eihe des Rechnungs­
hofes", Heft 1, in den Anme11k,ungen zu Art. 121 
Abs. 2 B-VG (Seite 18) aus: "Es kann kein 
Zweifel darüber bestehen, ,daß die Abfassung ,des 
Bundesrechnungsabschlusses keine Aufgabe der 
Kontrolle, sondel1n eine solche der V,erwaltung 
ist." Zu. § 9 des Rechnungshofgesetzes stellte 
Hoenig ferner fest (Seite 142), ,daß die Ab­
fasmng des Bundesrechnungsabschlusses ,somit 
"keine Rechnungs- und Gebarungskontrolle ,im 
Sinne der KontroUaufgaben des Rechnungshofes", 
ist, "sondern in ErfüLlung der mit der ErstelLung 
der Staatsrechnung gestellten Verw.altungsauf­
gaben" erfolgt, "die daher auch jede andere staat­
liche Stelle leisten müßte, die mit dieser Auf­
gabe betraut wäre". (Siehe hiezu auch Adamo­
vich, Handbuch des österreich~schen Verfassungs­
rechts, 6. Auflage, Seite 413 und Ne~dl, Das 
österreichische Budget und Budgetrecht, 1927, 
Seite 259 f.). ' 

Dies kommt auch in der unterschiedlichen par­
lamentarischen BehandLung der Tätigkeitsberichte 
sowie der Bundesrechnungsabschlüsse zum Aus­
druck. Werden die Tätigkeitsberichte als Gut­
achten des Rechnungshofes auf Grund seines ver­
fassungsmäßigen Auftrages vom Nationalrat 
durch einfachen Beschluß zur Kenntnis genom­
men, so bedarf es bei der Genehmigung des Bun­
desrechnungsabsdllusses gemäß Art. 42 Abs. 5 
B-VG eines Gesetzesbeschlusses des Nationalrates. 
Dieser unterliegt - wie auch das Bundesfinanz­
gesetz - gemäß Art. 42 Abs. 5 B-VG nicht dem 
Mitwirkungsrecht des Bundesrates. Der Bundes­
rechnungsabschluß stellt den, durch Bundesgesetz 
festzustellenden GebarungserfoLg des Bundes für 
ein abgelaufenes Finanzjahr dar und ist somit 

das notwendige Gegenstück Z'UilTl Bundesvoran­
schlag, der gemäß Art. 51 Abs. 1 B-VG von 
der Bundesregierung dem NatJionalrat vorzu­
legenrst. Die Tatsache, daß der Bundesrech-· 
nung,sabschluß vom Rechnungshof und nicht von 
dem zur Durchführung des Bundesfinanzgesetzes 
zuständigen Bundesministeriums für Fin.anzen 
verf,aßt wird, ergibt sich allein aus historischen 
Gründen und Erwägungen der Zweckmäßigkeit. 
(Siehe hiezu Hoenig, Der österreichische Rech­
nungshof, Seite 18 und 19.) 

Aus ,all diesen verfassungs- wie einfachge­
setzlichen Bestimmungen muß entnommen wer­
den, daß der Nationalrat selbst über solche 
unterschiedLiche RechtsauHassungenzu ent·schei­
den hat. 

Dem vom Rechnungshof gemäß Art. 121 
B-VG verfaßten und vom Nationalmt durch 
Bundesgesetz genehmigten Brundesrechnungs'ab­
schLuß kommt als wesentlicher Bestandteil der 
Bundesverreclinung besondeJ:1e Bedeutrung zu. In 
Anbetracht dieser Tatsache haben Idie derzeit im 
Nationalrat vertretenen Parteien seit 1945 stets 
einstimmig die BundesrechnungSaibschlüsse ge­
nehmigt. Dies geschah auch dann, wenn die 
Mehrhert des Rechnungshofausschusses auf Grund 
der in den Vel1handlungen gewonnenen Rechts­
ansichten zu einzelnen Punkten nicht d~n Rechts­
standpunkt des Rechnungshofes teilte. 

Aus ,diesen Gründen ,hat der Rechnungshof­
ausschuß auch bei der Beschlußfassung üher den 
Bundesrechnungsahschluß für das Jahr 1974 da­
von Abstand genommen, ,dem Nationalrat ZJU 

empfehlen den Bundesl'echnungsaJbschluß nicht 
zu ,genehmig,en bzw. ihn im Sinne der in den 
Verhanldlungen gewonnenen Rechtsansicht zu 
korrigieren. Allerdings runterschied der Rech­
nungshofausschuß hei der Beschlußfassung ,des 
BundesrechnungsaJbschlusses für das Jahr 1974 
im Sinne von Art. 42 Albs. 5 und 121 Abs. 2 
B-VG sowie § 9 des Rechnungshofgesetzes zwi­
schen den aus dem Zahlenwerk Ibestehenden 
eigentlichen Bundesrechnungsaibsch1uß und den 
vom Rechnungshof hinzugefügten "Vorhemer­
kungen". Der Rechnungshofausschruß bezog da­
her seinen Genehmigungsbeschlußau!>drücklich 
nur auf den das Zahlenwerk umfassenden Bun­
desrechnungsabschlruß. Im Interesse ,einer mög­
lichst umfassenden Information des National­
rates und darüherhinaus der ges'aJmten öffent­
lichkeit über den vodiegenden Sachv,erhalt be­
schloß der Rechnungshofausschuß ferner, die von 
den Beratung.en des Unterausschusses angefer­
tigten auszugsweisen Darstellungen dem Aus­
schußbericht anzufügen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Ab­
grenzung von Verwakungs- und Finanzschrulden 
des Bundes sowie deren Darstellung in der Bun­
desverrechnung einschIießlich ,dem Bundesrech­
nungSalbschluß sind runzureichend. Dieser von 
allen im Rechnungshofausschuß vertretenen Par-
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teien geäußerte Ansicht schloß sich auch - wie 
bereits erWähnt - Präsident Kandutsch nll:mens 
des Rechnungshofes an. Es schien daher notwen­
dig, diese un'befried~gende RechtsLage durch ge­
setzliche Bestimmungen zumindest teilW1eise ml 

bereinigen. Dies 'Soll insbesondere im Hinblick 
auf die Darstellung von Forderungen gegenüber 
dem Bund geschehen, ,die ,durch die Bezahlung 
bzw. übernahme von Verwal1JUngssdwlden des 
Bundes- durch Dritte entstanden hzw. übergegan­
gen sioo. Di'e SPö hat daiher gleichzeitig mit dem 
GesetzesaJntrag auf Genehmigung des Bundes­
rechnungsa:bschlusses 1974 einen weiteren Ge­
setzesantrag eingebmcht, der rune solche, nach 
Ansicht aller Parteien ,im Lichte der Unteraus­
schußberatmng,en notwendig gewor;dene, Klärung 
der Rechtslage herbeiführen ,soll. Durch ein sol­
ches Gesetz soll jedoch keinesfalls einer endgül­
tigen Regelung der Abgrenzung von Verwal­
tungs- und Finanzschulden sowie der Darstellung 
,in ,der Bundesverrechnung einschließlich dem 
Bundesrechnungsabschluß vorgegriffen werden. 
V,relmehrsoll eine solche grundsätzliche Ab­
grenzung und Verrechnungsvorschrift möglichst 

bald als Bestandteil eines zu ,schaffenden umfas­
senden Haushaltsrechtes vom Nationall'at be­
raten und verabschiedet werden. 

Insgesamt haben die Beratungen üher diese 
Aspekte des Bundesrechnungsahschlusses 1974 
folgendes ergeben: 

1. Die ,schweren Vorwürfe gegen den Finanz­
minister ,im Zusammenhang mit ,der Vollzi'ehung 
des Bundesfinanzgesetzes 1974 reduzieren sich 
a:uf unterschiedliche Recht:sauH<Ulsungen zwi'schen 
Fina:nzmirrister und Rechnungshof, wobei der 
F-inanzminister die besseren Argumente auf sei­
ner Seite hat. 

2. Der Nationalrat ist ,durchaus in der Lage 
seine Kontrollaufga:be im Zusammenhang mit 
-dem Budgetvollzug zu erfüllen und hat dies im 
vor1iegen,den FaJl auch getan. 

3. Das österreichische Haushaltsrecht ist re­
fOl'rnbedürftig und die ,in die Untersuchung des 
vorliegenden Sachverhaltes investierten Enel'gien 
sollten für eine sinnvolle Neuregewng nutzbar 
gemacht werden. 
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11. Von der ÖVP: 

1. Seit Mi tt~ des Jahres 1974 war auf Grund 
der monatlichen A'bgabenerfolge ,eindeuvig er­
kennbar, daß die öffentlichen, Abgaben (Steuern) 
beträchtlich hinter den optimistischen Erwartun­
gen des Bundesvol1anschlages 1974 zurückbleiben 
werden. Die österreichische Volkspartei hat in 
zwei Dringlichen Anfragen und auch in der Par-
1ament~de:batte über das 2. Budgetüherschrei­
tungsgesetz 1974 ·auf diese Entwicklung hinge­
wiesen. Im Text der Dringlichen Anfrage vom 
13. Dezember 1974 heißt es beispielsweise wört­
lich: "Obwohl bei den Einnahmen :IlUS öffent­
lichen Abgaben bis ,einschlileßlich September Min­
dereinnahmen q in ,der Höhe von mehreren Mil­
liarden Schilling zu verzeichnen sind und dem 
Vernehmen nach bis November keine Besserung 
eingetreten ist, hat der Finanzminister keinerlei 
Vorsorge getroffen, um idie gesetzliche Ermäch­
tigung 2'iur Deckung des unvermeidbaren zu­
sätzlichen Defizites durch das Parlament zu er­
halten. Er ist offensichtlich bestrebt, ange~ichts 
der näherrückenden Wahlen, . die katastrophale 
Lage der Staatsfinanzen und den drohenden Zu­
s:l!mmenbruch der Haushaltsführung mit allen 
Mitteln zu verschleiern." 

Diese Stellungnahme der öVP wurde durch 
den Bundesrechnungsabschluß für das Jahr 1974 
vollinhaltlich bestätigt. Darin heißt es wörtlich: 
,;Trotz der im Gefolge ,der Konjunktur­
abschwächung seit Jahresmitte an Hand der Mo­
.natserfolgsnachweisungen ·erkennbaren Tendenz 
eines Zurückbleibens der Abgabenerträge gegen­
über dem Voranschlag unterbLieben die haus­
haltsrechtlich vorgesehenen Vorsorgen, die ent­
weder eine Sicherung ·des Haushaltsausgleichs 
durch Ausgabenrückstellungen gemäß Art. II des 
'Bundesfinanz:gesetzes oder die Genehmigung zu­
sätzlicher Kreditoperationen zum Ausgleich kon­
junkturbedingter Mindereinnahmen durch ein 
besonderes Bundesgesetz im Sinne des Art. II a 
Abs. 6 des Bundesfinanzgesetzes erfol'dert hät­
ten." 

Trotz dieser für alle erkennbaren Entwicktung 
wurde das am 27. November 1974 mit SPö­
Mehrheit beschlossene 2. Budgetüberschreitungs­
gesetz 1974 mit "Mehreinnahmen" in Höhe von 
Ziirka 2,5 Milliarden Schilling bedeckt. Damit 
war. die einmalige Situation gegeben, daß Mehr­
ausgaben durch "Mindereinnahmen" bedeckt 
werden sollten. 

Der Finanzm'inister stellte noch am 13. De­
zember 1974 im. P1enum folgendes fest: "Aus 
den soeben gemachten Ausführungen geht her­
vor, daß die zur Bedeckung von Mehrausgaben 

erwarteten Mehreinnahmen hereinkommen wer­
den ... " T a·tsache cist . hingegen~ ,daß die Ein­
nahmen aus öffentlichen Abgaben im Jahr 1974 
brutto um zirka 7,2 Milliarden Schilling und 
netvo um 3,9 Milliar,den Schilling hinter dem 
Bundesvoranschlag 1974 zurückgeblieben sind. 

2. Dieses AuseinaJ1lderklaff·en von Einnahmen 
und Ausgaben mußte zW:Ilngsläufig zu einer Ex­
plogion des Budgetdefizits führen. Der mit 
10,9 Milliarden Schilling veranschlagte Budget­
abgang betrug schließlich 18,5 Milliarden Schil­
ling, wovon lediglich für 12,4 Milliarden Schil­
ling ,gesetzliche Deckungsmaßnahmen vorhanden 
waren. 

Die Bestreitung eines Ausgabenüberhanges von 
etwa 4 Milliarden Schilling während des aus­
laufenden Zeitraumes (bis 20. Jänner 1975) ent­
sprach but Rechnungshof wohl den formellen 
Bedingungen des Bundesfinanzgesetzes, stellte je­
doch zweifellos eine erhebliche Belastung des 
Budgets 1975 dar. Für eine sich über d:lls J ahres­
ende erstreckende Zwischenfinanzierung nahm 
der Finanzminister laut Rechnungsaibschluß "Mit­
tel eines inländischen Bankinstitutes im Betrag 
von 2 000 Millionen Schilling in Anspruch, wobei 
ein Teilbetrag von 47 Mili1~onen Sch,~hlirug im ge­
setzlichen Kreditrahmen gedeckt war; für einen 
Betrag von 1 95} Millionen Schilling fehlte eine 
g'esetzhi,ch'e Ermächtigung im Sinne ,des Artikel;!> 42 
Abs. 5 B-VG." 

Diese gesetZW~drLge Maßnahme soUte die 
wahr·e Situa,ti,on ,der Staatsfinanzen angeSicht'~ der 
bevorstehenden Wahlen verschleiern und jerd'e 
Beunruhigung der öffendichkeit verme'iden. 
Immerhin hatte ,der Fin,anzminister erst in seiner 
Budgetrerde vom 22. Oktoher 1974 großspurig 
verküMet: "In dieser Zeitspanne" (1970 'bis· 1'<)7 5) 
"konnte ,d,a,s BUldget konsolidiert wenden. Die 
StaatslfinanZien sind in Or.cl'nung." 

Die Wirklichkeit sah aber anders aUiS. Dar.Ülber 
berichtet der Rechnungshof in seinem Tät1gkeits­
bericht über Idas Jahr 1974 wie folgt: "Während 
des Jahr,es 19'74 waren immer wieder Scheck­
verkehrsanweiSl\llngen ,des Bundes von ,der öPSK 
ma;ngels Deckung nicht voLLzogen worden. 
Gegen J ahres.ende stieg die Summe dieser 
Schecks ständig ,an UM Ülbersch,rittzeitweise den: 
Betrag von 3 MiJ:1i~l'den~ Schilling. Die dem Bun­
desminis,ter für F,inanZJen durch Artilkel VI 
Absatz 1 Z. 1 ,des Bundesfinanzgesetzes 1974 er­
teilte Ermächtigung zur Durchführun:g von 
Kreditoperationen war jedoch his' ,auf einen Rest 
von 40 Mi,uionen Schilling bereits erschöpft." 

3. Anstatt den ol1dnungsgemä&en parl,amentar:i­
schen Weg zu gehen und eine BUlndes,finanzg.esetz-

3 

288 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 11 von 52

www.parlament.gv.at



12 288 ,der Beilagen 

no.veLle mit der Ermächtigung für zUlS:~tzliiche Kontrollbank uoo ,der Postsparkasse. Da:mals 
Kreditopem,tionen zu veraibschieden, ~a11ld:am wUf'de auch d.arüber gespl'ochen, wa.s, ma.n tun 
29. November 1974 im Bundesmi11li~lter;ium für könnte, um Rech,nungen im Ausmaß von 2 Mil­
Finarwen eine Besprechung statt, um ,.Weg.e auf- liar;den zu ibezaililen. Die P.Lafonds :der Banken 
zuzeigen, wie die gegenwärtig mangels ausrei- waren ausgeschöpft. Da wuooe die Ldee venüliert, 
chenden Guthalbens'" hei deröPSK "vodiegen- daß die Ko.ntro.L~banik noch einen offenen Kredit­
den Aufträge iilberhrückentd ,durchgeführt wer- ra.hmen halbe u11Id diese ,die GläUlb'i'ger !beza.hlen 
den können". könne. Die Ko.ntro.IlIba11lk war alber auch nicht 

Details dieser SitJzun:g d:rangen trotz strengster 
Geheimhaltuillg seitens tde~ Finanzmini'steriums 
u.rlld tro.tz lecLilgIich mündLicher Vereinlbarunlgen 
an die tjffentllichkeit. So. schrieb die Pr,eS'Se am 
6. Dezemlber 19'74 unter :dem Titel "Der Gr.iff 
nach der Notenpresse" wörtlich: "Es besteht 
ebenso. ,offensichtlich idi,e akute Gef.ahr, d.aß fä:l­
lige Rechnungen - in Mi1Li,aIidengrößen - nicht 
beglichelli weoo,en können und die :betroffenen 
Firmen ihrerseits in Zahlungsschwierigkeiten ge­
raten, d.i.e zu Entlassungen oder gar lfiSIOl'venzen 
führen könrnten. Den Ausweg suchte und fand 
man o.ffenibar ,etwa,Si außerhalh der Legalität'. 
Die dringlrichsten ,der fäLli.g.en Rechnungen - an­
gebl'ich für 2: MiJlliariden - werden vom Kredit­
apparat mit Einschaltung der Postsparkasse 
,bevorschußt' werden. Die no.twendige Rücken­
deckung wird 'eine Refinanzierungslinie biLden, 
welche jedenfa!:Is zur Nationalbank ,führt." 

Auf Grunld ,di,eser Pressemeldungrichtete die 
öVP am B. DezemJber 11974 in der hereits er­
wähnten Dringllichen Anfrage anJ den Fi,nanz­
minister die Frage, ·db Zeitungmach·richten den 
Ttatsa.chen entsprechen, wonach ,fäLlige ZaMun,gs­
verpflichtungen' des Bundes im Ausmaß vo.n 
2 MiJ1lliar,den SchilLin:g von der KomrolIlb:ank vor­
finanlziert würden, die ihrerseits idie notwendigen 
Mittel aus einem Lo.mhardkredit der öster.rei­
chischen Natiol1Ja,~hank an die österre:ichische 
Po.stspa.rkaslse erhaLten' ~,oJr. Es wunde weiters 
nach dem InhMt ,der Vereinlbarung gefragt; die 
öVP wollte auch wissen, wann unld an wen die 
Rückzahlung des Betr,ageserfo.lgen sülle, weliche 
Ko.nditio.nen vo.rgesehen wären und unter wel­
chem Budgeta.nsatz die Finanziemngsko.sten ver­
rechnet wÜl'den. 

Dazu stellte der Finanzminister lapidar fest: 
"Zu diesen Fugen, in Idenen 'auf ZeitungS'mel­
dungen Bezug genommen wird, möchte ich fest­
stellen, daß ,der Bund keine VereinJbarungen ge­
tro.ffenhat ... Ich 'bin daher auch nicht in' der 
Lage, Vereinlbarungen, d,ie vo.m Bund nicht ge­
sch-lossen wurden, bekan'l1Jtzugeben ... " 

4. Diese Verantwortung des Finanzministers 
wUl"de sowo.hl vo.m ~echnU'ngsh()f -a'!:s auch ,im 
Zuge der AuS'schußb.eratungen vo.n den Befugten 
eindeutig widerlegt. 

Sektio.l1iSchef Neudörfer schilderte die Si,t'zuntg 
vom 29. No.vember 1974 im- UnteraUlSSlchuß wie 
f'Olgt: "Am 29. Novemher 1974 gab es eine Be­
sprechung. Anwesend! waren auch Ver:treter der 

liquid. Es wUl'de v,entiliert, oIb nicht die' Past­
spal'kasse :durch Lomlbal1d:i.erung vo.n Wenpapie­
ren an die N ationa;lbank die nötigen Mittel be­
kommen könnte und' ,die Liqu~dit:it der Ko.n­
trol1bank ,durch Ein1egung derseIlben hergesteLlt 
wenden könnte. 

Ich hahe damals daraufhin festgestellt: Das, 
was jetzt hier vereinbart wird, darf keine Finanz­
schuld sein. Das war die Pra;misse unserer Be­
sprechungen." 

Bei dieser S,esp1"echung, die in der Kredit­
sektion :des Flinanzministeriums, !bei Sektio.ns­
che.f Dr. Neuidörter st'Mtgefunden hiat, waren 
seitens der Postsparkasse ,der diamalige Erste 
V,izegouverneur, 'Seitems Ider Kontroillhank zwei 
Vo.rsta.ndsdirekto.r,en und sei,tensder Butdgetsek­
uio.n ,der ,damalige Sektio.nschef /Und zwei Mini­
sterialräte ,anwesend. 

Laut Tätiß1kei,t~bericht des Rechn'ung'S-hto.fes 
sa,gten als Ergebnis, idieserBesprechung die Ver­
treter der österreichischen KontwLllb·ank zu, 
o.ffene Rech,n:ungen ,des Bundes in der Hohe vo.n 
maximal 2 MiIJiat1d'en Schillingzu ;begleich.en. 
Die Besch,affung der hiefür erfo.rderlichen Mittel 
im Lombandiwege Ülbemahm die öst'erreich.ische 
Po.stsparkass,e. Das Bundesmin,isteriUlll1 für Fi­
nanzen sagte die Rückzahlung des zur Zwjschen~ 
finanzierunJg zur Verfügung gestellten Betrages' 
bis spätestens 20. Jänner 1975 z.u und erklärte 
S'101. mi,t einlern Zinssatz vo.n 0,5 % ü:b.er dem 
Lomhal'd,slatz der östel"reichi,schen Natio.naLbank 
einverstanden. Im Täti'gkeitlslbericht d'es Rech­
nUDigshofes heißt es dazu wörtlich: "Dieser Ver­
eintbarung entsprechend nahm die öPSK ,am 
2. Dezember 1'.974 bei der österreichischen Na­
tio.n:al!bank ein LOmlba.l'didarlehen vo.n 2 Min.i­
ar,den SchiUing ,auf u11Id isteHte die Kredivvaluta 
aJs d&rich fäHige Einlage Ider öKB ,a.uf einem 
neueröffneven Po.stscheckkonto zur Verfü­
gung ... " Diese Aus,sagen wunden durch einen 
dem Untel"auS'Schuß vOl"gelegten A'ktenvermerk 
der OPSK vollinhaldich bestätigt. 

Das zitierte Geschäiftsstück enthält eine ein­
gehende DarJegunig der gesamten Kreditoperatio.n 
aus ,der Sicht der österreichischen Postsparkasse, 
in der wiederholt auf' V'eralbredunlgen der 
österreichi!schen Ko.ntroI1ban:k und' der Öster­
reichischen POS1tsparkasse mit dem BUilldesmini­
sterium ,für F,inaIllZen Bezug genommen wird. Es 
heißt :darin u. a. wörtliich: "Die österreichische 
p.osos;parkas~e wird !bei Albschlluiß dieser Aktio.n 
,Ja,s besprochene Entgelt '" in Lhrem Auftrage 
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vom Altlgemeinen Gebührenkon'to des Bundes 
einziehen und dem Nbrechnungsrk,onto ,gut­
schreiben." 

An einer ,anderen Stelle wird die Posltspar­
kasse ganz deutlich: "Dem Geschäftsstück wurde 
das zuliegerude Schreiben der öKB vom 4. De­
zember 1974 .angeschlossen, m~t welchem die 
Bank den anläßlich ,der Hes'prechun,g im BMF am 
29. November 1974 münd:1ichan die PSK er­
teilten Auftr,ag, Zaihlungswfträige der Repu:hlik 
Osoterreich 'zu L'asten eines für s,ie zu eröffnenden 
Abrechnungskontos '" bis, zum Hetrage von 
2 Milliarden SchillingaJbzurwickeln, briefl.ich be­
stätigt." Der Aktenvermerk enthält auch fol­
gen'de Aussage: "Di.e technischen Details der 
Abwickllung wenden durch den Staatsk;tJssenV'er­
kehr mit dem BMFin. unmitteLbar i. k. W. ge­
rege,l:t, wie dies bei der Abwicklung des Zah­
lun.gsverkehrs des Bundes ansonsten Ider F,all ist." 
Als Rücb~lungstermin wil'd mehrmals de.r 
20. Jänner 19'75 angeführt. Es 'heißt weiter: "Es 
war somit diesbezügLich bei der im BMF vorbe­
sprochenen Vorganlgsweise zu verbleiben." 
Schließliich wird "Laut eines Gespräches, ,des 
Herrn 2. Vize~ouve,rneurs mit Ministerialrat 
Dr. Cejka und Dr. Vrani'tzky die Glattstellung 
des Engagements Montag, 20. Jän'ner 19075, er­
folgen". 

Durch die dem Unterausschuß vorgelegten 
UnterLagen wurde a-uch foLgende p.assagedes 
Täügkeitsberichtes des Rechnungshofes ·voll­
inhaltliich bestätigt: "Im Auftr,ag 'der öKiB ler­
steUte die öPSK auf Grunid der Nettoibelastung 
des ,Aibwicklungskontos' ein:e interne Zinsen­
abrechnung auf Bas,is eines dem Bun:d anzu­
lastend'en Zinssatzes von 7,5 %, der sich ·a'llS dem 
Loniha.rdzin'ssatz von 7 ~/o sow,ie einer Spanne 
von je 0,25 % ,für ,die öPSK U'rud' ,di'e öKB zu­
sammens:etzte. Eine Zinsena!hrechnung für den 
Bund wUl'de nicht ausgefertigt, damit ,jede üboer 
die Eröffnurug der Konten hinausgehende Kor­
resporuderuz umerbleibt, um die Abwickl'u11ig der 
sta3itlichen Zahlungsaufträge ülber das neu er­
öffnete Abwicklungskonto tunlichst reservat zu 
halten'." ' 

Auf Befragen s,agte der Gouverneur der 
Dsterreichischen PO'stsparkass'e, Dkfm. Nösslinger 
im Ausschuß aus : "Der Aktenverfasser hat aUes 
sub&umiert, w.as am 29. November ausgemacht 
wunde." SchI.ießlich siteLIte Präsident Kam:dutsch 
fest, ,daß Erhelbun1gen bei der PostsparkQlsse er­
g,eben hätten, d.aß "Organe des Finan:zmi'ruiste­
riums Jbei'der Durchführung mitgewirkt halben." 
Es 'steht somit a-ußer Fm,ge, da·ß der gesamte Vor­
gang mi,t Wissen und in übereinstimmung mit 
dem BUlIJdesmini,slter.iulffi für Finanzen ahgewickelt 
wunde. ' 

5. Auf Grund all dieser Aussagen und Unter­
lagen i~t woh~ eindeutig he wiesen, ,daß es eine 

Vereirubarung zwisch'en der Posotsparik,asse, der 
österreichischen Kontrollibank und dem Finanz­
ministerium gegeben hat. Damit ist die AUSISage 
des Fina;nzministers am 13. Dezemlber 19,74 im 
Nationa.lrat, ·d:aß es keine solche V'el'einbarung ge­
geben 'hätte, und die w~itere Auss.age im Unter­
ausschuß, Idaß das Finan:zJmini,ster:ium erst durch 
das Schreiben der öKB vom 213. Dezemiber 1974 
von der Hezahwung der Verbinldlichkeiten ,der 
Republik österreich erfahren habe, nlcht länger 
aufrecht zu el'halten. 

Der Finan~mini\9ter hat seine Hauptverant­
wortUnig.sEnie darauf aufgebaut, daß die 2..:Millli­
a.rden-SchiUing-Tra-ns'aktion zw,u,:chen: Iden B;ank­
institutendhne sein Wissen und Zutun el"fol1gt 
'sei, obwohl aus aUen UnterlaJgen 'Und Auss,a·gen 
hervorgeht, daß dies nicht stimmen kann. 

Organe der Fi,naIllZ,"erwahung, für welche der 
Minister volL verantwortlich ist, haben ·an jeder 
Phase ,der Tl'al1iSlaJkcion (F'estlegung der ß.edingun­
gen ulnd techn<~s,che Durchführung) mitgewirk,t. 

6. ß.ei :dieser e1genartigen Tra-nsaktion, die unter 
Umgehung ,des Parlaments stattfand, berief s,ich 
der Finanzmil1lister auf § 1422 ABGB. Es wurde 
.ihm j·edoch eindeutig nachgewiesen, daß dieser 
p.a;ragraph gar nicht anwenidbar war, da vom 
Gl:äubiger ,die Aibtretung seiner Rechte nid1t ver­
Imgt wunde. Eine so~che AJbtretu'ng wäre jedo,ch 
die Voraussetzung rur die Anwendung :des § 142~2 
ABGBgeweS'en. 

Die Argumentation des Finanzministers, daß 
die 2 Milliarden Schilling der Wirtschaft zugute 
gekommen wär·en, ist ni,chl! richti.g, da Joediglich 
ein geringer Teil davon für die Begleichung von 
Lieferantenrechnungen herangezogen wurde. Von 
insgesamt 1,29 Milliarden Schilling, die in einer 
Aufstellung der über das Abwicklungskonto ge­
leisteten Zahlungen im Ausmaß von jeweils me9,r 
als 10 Millionen Schilling enthalten sind, wurden 
lediglich 131 Millionen Schilling für Lieferanten­
verbindlichkeitenaufgewendet. 176 Millionen 
Schilling dienten der Abfuhr der von Beamten­
bezügen einbehaltenen Lohnsteuer und von 
Sozialversicherungsbeiträgen, 648 Millionen Schil­
ling wurden für überweisungen ,des Bundes an 
Gemeinden - im .wesentlichen auf Grund des 
Finanzausgleiches - verwendet. Die restlichen 
334 Millionen Schilling wurden für sonstige 
Zwecke - wie Bergbauförderung, Investitions­
förderung an Krankenanstalten, Zahlungen an 
die öBB, Monatszuweisungen an den Wasser­
wirtscha.ftlStfonds unid ;dergt1eichen mehr - ausge­
geben. Es handelte sich sohin überwiegend um 
Zahlungen des Bundes, für welche eine Bevor­
schussung der Zahlungsempfänger seitens ihrer 
Hausbanken - entgegen der wiederholten Be­
hauptung des Finanzministers - rechtlich gar 
nicht zul~ssig gewesen wäre (gemäß § 16 Abs. 2 
des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948). 
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Als sich die Anwendung des § 1422 ABGB 
nicht1änger ,aufrechterhalten ließ, zog sich der 
Finanzminister auf den § 1037 ABGB zurück, 
nämlich auf die Geschäftsführung ohne Auftrag. 
Da jedoch die vorhandenen Unterlagen und die 
Erhebungen bei der Postsparkasse ergeben haben, 
daß Organe des Finanzministeriums bei der 
Durchifi.i!hrung mitgewirkt haben, kann es sich 
auch um keine Geschäftsführung ohne Auftrag 
gemäß § 1037 ABGB handeln. 

Auf Grund der Beratungen und der Unter­
lagen wurde die Auffassung des Rechnungshofes, 
daß die von der öKB im Dezember 1974 aufge­
nommene Zwischenfinanzierung zur Begleichung 
offener Verbindiichkeiten des Bundes eine Kre­
ditoperation im Sinne des Artikels 42 Abs. 5 
BFG darstellte, durch die eine Finanzschuld be­
gründet wurde, eindeutig bestätigt. 

7. Am Schluß der Au~schußberatungen hat die 
sozialistische Mehrheit entgegen dem Ergebnis 
der Verhandlungen eine Gesetzesvorlage unter­
breitet und beschlossen, durch die die Vorgangs­
weise des Finanzministers rückwirkend saniert 
werden soll. Durch einen weiteren Beschluß, 
wonach nur das Zahlenwerk des Bundesrech­
nungsabschlusses 1974 zur Kenntnis genommen 
wird, schließt sie zwar die kritischen Äußerungen 
in den Vorbemerkungen aus, akzeptiert aber 
gleichzeitig auch jene Ziffern des Rechnungs­
abschlusses, aus denen hervorgeht, daß die 
2 Milliarden Schilling keineswegs Verwaltungs­
schulden sondern Finanzschulden sind. Somit 
wurden innerhalb kürzester Zeit zwei Bestim­
ßmngen beschlossen, die einen und denselben 
Sachverhalt rechtlich unterschiedlich qualifizieren 
und damit eine Rechtsunsicherheit herbeiführen. 

Durch diese Vorgangsweise wurde die Aus­
höhlung parlamentarischer Kontrollrechte fort­
gesetzt. Denn man hat dem Finanzminister mehr 
Rechte gegeben, dem Parlament aber bestehende 
Kontrollrechte entzogen. 

Würden solche Aktionen privatrechtlicher 
Natur - wie die 2-Milliarden-Schilling-Trans­
aktion - ausgeweitet, so taucht die Frage auf, 
welche Bedeutung bzw. Aussagekraft ein Budget 
überhaupt noch hat. 

Daß die Bundesregierung und die sozialistische 
Mehrheit von einer Verstärkung der Kontroll­
rechte des Parlaments und von mehr Transparenz 
ihrer Entscheidungen nicht mehr viel wissen 
wollen, läßt sich auch .an anderen Beispielen 
.demonstrieren. 

So hat die öVP am 24: Feber 1976 die Ein­
setiung eines UntersuChungsausschusses im Zu­
sammenhang mit. der2-Milliarden-Schilling­
Tra'il!s'ak,tion! des Finanzministel"s ver1in,gt. Da'hei 
wäre nach der Strafprozeßordnung vorzugehen 
gewesen. Die sozialistische Mehrheit hat diesen 
Antrag ebenso abgelehnt wie zwei weitere 
Untersuchungsal).träge, nämlich einen zur über-

prüfung der Lage ,der Staatsfinanzenim Jahr 
1975 und einen über die Vorgänge in der Wiener 
Staatsanwaltschaft. 

Hiedurch wird erst deutlich, warum die sozia­
listische Mehrheit bei der Beschlußfassung über 
das neue GeschäftsordnungsgesetZ den avp­
Vorschlag abgelehnt hat, die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses als Minderheitsrecht zu 
statuieren. 

Mit dem Budget 1976 kam es zu einer weite­
ren Aushöhlung der Budgethoheit des National­
rates, denn die Mehrheit hat den F,inanzminister 
ermächtigt, ohne weiteren Nationalratsbeschluß 
den sogenannten Konjunkturausgleichsvoran­
schlag freigeben zu können, urid im Falle eines 
KonJ'unkturrückganges" weitere 9 MiHiartd,en 

" LI . SchiI'lirugan al1fälligen Einnanmenausfä' en 1m 
Kreditwege bedecken zu dürfen. 

Wird die Transparenz schon durch die will­
kürliche Budgetierung - die Rechnungs­
abschlüsse weichen in immer stärkerem Maße 
von den Voranschlägen ab - immer geringer, 
so kommt. es oftmals vor; daß· der Finanzmini­
ster dem Parlament nicht die volle Wahrheit 
sagt. Auf seine verschleiernden Aussagen im 
Rahmen der Dringlichen Anfrage vom 13. De­
zember 1974 wurde bereits hingewiesen. Am 
16. Dezember 1975 hat der Finanzminister in 
einer schriftlichen Antwort dem Abgeordneten 
Suppan mitgeteilt, daß im Jahre ~976 keine 
weiteren Steuererhöhungen geplant selen. Knapp 
vier Wochen später wurde auf einer Regierungs­
klausur eine Steuer- und Tariflawine verkündet 
und in der Zwischenzeit durch weitere Belastun­
gen ergänzt. 

8. Das rückwirkende Inkraftsetzen eines Geset­
zes um die Unkorrektheiten des Finanzministers 
Zu 'sanieren ist eine bedenkliche Vorgangsweise 
in einem Rechtsstaat. Immerhin wenn es sich 
dabei um zweieinhalb Jahre handelt. Zum Thema 
Rechtsstaat stellte Bundesparteiobmann Dr. Taus 
am 31. März 1976 im Plenum des Nationalrates 
folgendes fest: "Meine sehr geehrten Damen und 
Herren von der Mehrheitsfraktion! Ich glaube, 
Sie haben eine etwas leichte Hand im Umgang 
mit dem Recht. Mit ihrem Rechtsbewußtsein 
scheinen Sie sich sehr rasch zu einigen. 

Zunächst einmal: Die Burudesmineralölsteuer 
wirkt zurück. Im Bundesfinanzgesetz haben Sie 
de; Regierung und dem Finanzminister Ermäch­
tigungen gegeben, die dem Rechtsstaat und der 
parlamentarischen Mitwirkung und Kontrolle 
Hohn sprechen. Sie .habendie parlamentarische 
Kontrolle durch die AbI~hnung diverser Unter­
suchungsausschüsse ebenfalls unmöglich gemacht .. 
Und Sie unterlaufen z. B. mit den Entwürfen 
Zur Marktordnung die Verfassung durch ein­
fache Gesetze." 

An einer späteren Stelle führte Dr. Taus aus, 
daß die österreichischeVolkspartei in den Fra-
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gen des Rechtsstaates sehr penibel sei und es 
auch in Zukunft sein werde. Durch die neuerliche 
Aushöhlung der parlamentarischen Kontroll­
rechte ·und den eigenartigen Umgang mit dem 
Recht wird diese Aussage des Bundespartei­
obmannes besonders aktuell. 

9. Im Unter.auSschuß warf schließlich der Rech­
nungshofpräsident dem Finanzminister auch 
noch eine Mißachtung des Verwaltungsentla­
stungsgesetzes insofern vor, a.J.s die Anordnung 
zur RückzaMung der gegenständlichen Kredit­
valuta an die Kontrollbank lediglich fernmünd­
lich erfolgte. 

Dazu sagte Präsident Kandutsch wörtlich: "Das 
widerspricht dem Verwaltungsentlastungsgesetz, 
denn es muß eine schriftliche Zahlungsanwei­
sung geben, es muß konkret gesagt werden, zu 
welchen Lasten die Zahlung erfolgt, ... " Präsi­
dent Kanldutsch beze.ichnete gegenüber dem 
Unterausschuß auch die Vorgangsweise als un­
üblich, daß kein Akt angelegt wurde. "Aus der 
Konstruk1Jiol1 .des RechtsgesChäftes" - meinte 
Dr. Kandutsch - "ist es aber verständlich, daß 
man nich1Js vorgefiunden hat." 

Daß sich der Finanzminister selbst von allem 
Anfang an nicht sicher gewesen sein kann, daß 
die 2-Milliarden-Schilling-Transaktion kerne 
Finanzschuld, sondern eine Verwaltungsschul'd 
bewirkt hat, zeigt die Tatsache, daß im Arbeits­
behelf, also dem Erstdruck der Materialien zum 
Bundesfinanzgesetz 1976, noch die 2 Milliarden 
Schilling als Finanzschuldausgewiesen waren. Erst 
im Amtsbehelf, also der endgültigen Fassung, 
die rein verwaltungsintern für den Budgetvollzug 
verwendet wird, wurde offenbar angesichts des 
unerwarteten Widerhalls in der Offentlichkeit 
eine entsprechende Korrektur vorgenommen. 

Zur Verantwortung des Finanzministers, ähn­
liche Aktionen wie seine 2-Milliarden-Schilling­
Transak·tion wäl'en id'es öfteren vorgekommen., 
stellte der Rechnungshofpräsid~nt im Unteraus­
schuß fest: "Diesen Fall hat es in den Jahren 
vorher nicht gegeben." Dr. Kandutsch sagte 

weiter: "Das Jahr 1974 hat eine spezifische 
Situation geschaffen. Es gibt kein Beispiel einer 
Aktion .gleichen AUJ~maßes. Es giibtkeine Absicht, 
dem Fimt.I1'ZJmiruister hei ,der üherpriiifung naus­
haltsrechtlicher Vorschriften Schwierigkeiten zu 
machen, aber wir mußten zu dem Ergebnis kom­
men, das wir im Rechnungsabschluß niedergelegt 
haben." I 

Neben einer Reihe anderer Unkorrektheiten 
wirft der Rechnungshof dem Finanzminister in 
seinem Tätigkeitsbericht 1974 u. a. auch vor, 
daß es das Bundesministerium für Finanzen ver­
absäumt habe, "die Vorschüsse an den Reserve­
fonds in der gesetzlich bestimmte'n Höhe zu lei­
sten". Da dem Reservefonds, vom Bund ein 
Vermögensschaden in beträchtlicher Höhe zUge­
fügt worden ist, empfahl der Rechnungshof dein 
Reservefonds sogar "unter Bedachtnahme auf die 
besondere Verjährungs bestimmung des § 6 des 
Amtshaftungsgesetzes ... die entsprechende Er­
satzforderung gegen den Bund nach diesem Ge­
,etz geltenld zu machen". 

10. Entge,gen aUen sOzll~listischenBeteuerul1igen 
geht es also der Regierung und der Parlaments­
mehrheit nicht sosehr darum, die Badarnents­
rechte auszuweiten, sondern vielmehr darum, 
die Bugethoheit des Nationalrates weiter aus­
zuhöhlen. 

Die OVP bekennt sich zu einer effizienten 
Konjunkturpolitik durch budgetäre Maßnahmen. 
Sies.ieht auch ein, .daß dies unter Umständen 
für den Finanzniinister zusätzliche Bewegungs­
freiheit erfordert. Mehr Flexibilität für den 
Finanzminister setzt aber voraus, daß gleich­
zeitig die Kontrollrechte des Parlaments gestärkt 
werden müssen. Der sozialistische Antrag, dem 
Finanzminister rückwirkend freie Hand für Mil~ 
liardentransaktionen ohne Befassung des Parla­
ments einzuräumen, ist jedoch keine Basis hie­
für. Eine solche Vorgangsweise stellt vielmehr 
einen echten Rückschritt in den Bemühungen 
dar, das Parlament aufzuwerten und Waffen­
gleichheit zwischen Parlament und Regierung 
herzustellen. 
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111. Von der FPö: 

1. Dem Rechnunghofausschuß lagen zwei For­
mulierungen des Bundesgesetzes über die Geneh­
migungdes Bundesrechnungsabschlusses .für 1974 
vor, nämlich .der Antrag der Ahgeordneten Dok­
tor Leitner und Genossen, der die b~sher verwen­
dete FormUilierung enthälrt, und der Antrag der 
Abgeondneten Dr. Fischer 'Uilid Genüssen, der eine 
ausdrückliche "Einschränkung" auf die Ge­
bapun~sergebnisse für das Jahr 1974 sowie die 
Nachweisungen . über das Bundesvermögen 
Ende 1-974 samt Beilagen und Anhang enthält. 

Diese beiden Anträge sind zwar in der For­
mulierung verschieden, inhaltlich aber gleich, weil 
nach Auffassung der freiheitlichen Abgeordneten 
als Bundesrechnungsabschluß -im Sinne des 
Art. 121 -Nbs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz nur 
die Gebarungsergebnisse und die Nachweisungen 
über das Bundesvermögen angesehen werden 
können, während die mit römischen Ziffern be­
zeichneten Seiten, nämlich die Vorbemerkungen, 
die Hinweise zur Gliederung der budgetmäßigen 
Gebarung unld ,das Verzeichnis der AJbkürzungen, 
nicht Teile des Rechnungsabschlusses bilden, son­
dern nur eine Motivation dazu, die den Erläute­
rungen bei Regierungsvorlagen vergleichbar ist. 

Dies ergibt sich schon aus 1.1 der Vorbemer­
kungen, wo es heißt, daß der Rechnungshof 
gemäß Art. 121 Abs. 2 B-VG den von ihm ver­
faßten Bundesrechnungsabschluß zur verfassungs­
mäßigen Behandlung vorlegt, was ja keinen Teil 
des Rechnungsabschlusses, sondern nur die Ein­
begleitung darstellt. Aus diesem Gpunde vertritt 
die freiheitliche Nationalratsfraktion ,die Auf­
fassung, daß das Bundesgesetz, mit dem der 
Bundesrech-nungsabschluß genehmigt wird, nur 
das Ziffernwerk betrifft, aber nicht Vorbemer­
kungen, Hinweise zur Gliederung und das Ab­
kürzungsverzeichnis. 

Es ist also ungeachtet der geänderten Formu­
liel1ungdes Beschlusses des Rechnungshofaus­
schusses keine Knderung in ~achlicher Hinsicht ge­
genüber der bisherigen Vorgangsweise erfolgt. 

2. Die Knderung in der Textierung sollte 
offenbar klarstellen, daß die SPÖ-Fraktion die 
Vorbemerkungen in bestimmten Punkten nicht 
für zutreffend hält. Es erscheint daher erfol1der­
lich festzuhalten, ,daß nach Auffassung der frei­
heitlichen Fraktion die BeratIUngen im Rech­
nungshofausschuß, insbesondere im Unteraus­
schuß des Rechnungshofausschusses, die Richtig­
keit der vom Rechnunghof getroffenen Tat­
sachenfeststellungen sowie der rechtlichen Beur­
teilung ergeben haben, abgesehen von dem Satz 
"Für ,diese Auffassung des Bundesministeriums 

für Finanzen fehlt in dem vom Rechnungshof 
erhobenen Sachverhalt jeder Anhalltspunkt;", von 
dem sich der Präsident des Rechnungshofes in der 
Sitzung des Unterausschusses vom 28. April 1976 
distanziert hat. 

Die Aussagen der vernommenen Auskunfts­
personen haben nach Meinung der freiheitlichen 
Fraktion ergeben, daß in einer Besprechung, an 
der die Herren Sektionschef Dr. Neudörfer, Sek­
tionschef Autengruber, Ministerialrat Meyer und 
Ministerialrat Dr. Blaha seitens des Bundesmini­
steri'ums für Finanzen, die Vorstandsdirektoren 
Dr. Haschek und Groiss seitens .der Österreichi­
schen KontroUbank AG und seitens der Öster­
reichischen PostJsparkasse der 1. Vizegouverneur 
Dkfm. Nösslinger sowie der 2. Vizegouverneur 
Dr: Fremuth teilnahmen und die am 29. Novem­
ber 1974 im Bundesministerium für Finanzen 
stattfand, eine b-indende Absprache erfolgte, die 
eine Finanzierung hinsichtlich offener' Verbind­
lichkeiten des Bundes vorsah. Das dort eindeutig 
zum Ausdruck gebrachte Ziel (Sektionschef Dok­
tor Neudörfer), daß keine Finanzschul>d entstehen 
dürfe, zeigt ger.ade, 'daß die Albsprache dahin ging, 
nach Rechtsformen zu suchen, die es ermöglichen, 
ohne Befassung des Parlaments die erforderlichen 
Zahlungen zu leisten, wie dies in der Folge dann 
auch geschehen ist. 

Die Meinung, daß es sich bei der gewäJhlten 
Vorgangsweise um einen Fall des § 1422 ABGB 
gehandelt habe, wie sie in der Stellungnahme 
des Bundesministeriums für Finanzen ursprüng­
lich vertreten wurde, erwies sich als offenibar un­
richtig, da keinem der Gläubiger zur Kenntnis 
gebracht wmde, daß nicht die anweisende Stelle 
des Bundes, sondern die Kontrollbank die Zah­
lungen leiste. Außer:dem waren in den 2 000 Mil­
lionen Schilling Zahlungen enthalten, bezüglich 
derer ein Zessionsverbot nach § 16 Abs. 2 Fi­
nanz-Verfassungsgesetz 1,948 bestand. 

Der Umstan,d, daß es sich durchaus nicht nur 
um offene Firmenrechnungen, sondern zu einem 
wesentlichen Teil um Zahlungen an Gebietskör­
perschaften und andere Rechtsträger handelte, 
zeigt auch, daß der im Laufe der BeratIUngen 
seitens des Bundesministers für Finanzen immer 
wieder erfolgte Hinweis auf den üblichen Zes­
sionskredit der Hausbank bei der vorliegenden 
Transaktion nicht zutrifft. 

Für die rechtliche Beurteilung ist davon aus­
zugehen, daß der Begriff der. Finanzschuld in 
der Bundesverfassung zwar erwähnt, aber nicht 
definiert ist. Gerade deshalb alber wäre im Zwei­
fel davon auszugehen gewesen, daß die Ein­
schaltung des Parlaments erfol1derlich und die 
Genehmigung' des Nationalrats einz;uholen ist. 
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Die freiheidiche Nationalratsfraktion ist ,dah~r I Hand im Umfa~? der heutigen Verwaltungs­
der Auffassung, daß der vom Rechnungshof m schuLd bestehen konnten. Der Verfassungsgesetz­
den Vorbemerkungen vertretene Standpunkt zu- geber konnte sich offenbar nur Zahlungs rück­
treffend ist. stände vorstellen, die dadurch entstehen, daß 

3. Bezüglich des Gesetzesantrages der Abgeo1"d­
neten Dr. Tull und Genossen betreffend eine 
Verrechnungsvorschrift für Verwaltungsschulden 
des BUnides ist zu sagen, daß es dringend erfol'der­
lich wäre, den Begriff der Finanzschuld einwand­
frei zu ·definieren. Eine solche Definition erfolgt 
jedoch durch den gegenständlichen Gesetzesantrag 
nicht, weil hier nur ·definiert ist, was ni c h teine 
Finanzschu1d ist, und auch dies nicht in umfas­
sender Weise, sondern nur durch eine allgemein 
gehaltene Beschreibung des Vorganges vom No­
vember/Dezember 1974. Dadurch kommt man 
·offensichtlich nicht zu der anzustrebenden De­
finition der Finanzschuld, sondern zu einer nach­
träglichen Lega1isierung der vom Rechnungshof 
als Begrüllldung einer Finanzschuld gewerteten 
Transaktion vom November/Dezember 1974 als 
Verwaltungsschuld (das Gesetz soll ja rück­
wirkend mit 1. Jänner 1974 in Kraft treten). 

Darüber hinaus ist diese negative Definition 
aber auch insofern bedenklich, als sich hier ein 
Weg eröffnet, in sehr großem Umfang Geldmit­
tel ohne entsprechende parlamentarische Be­
schlußfassung kurzfcistig aufzunehmen und mit 
den Mitteln des nächstfolgenden Budget jahres 
'Zurü.ckzuzahlen. Letzteres wür,de auch eine 
Durclrbrechung des Grundsatzes der Einjährig­
keit des Budgets bedeuten. 

Der Begriff der Finanzschuld war zur Zeit 
der Entstehung des Bundes-Verfassungsgesetzes 
ziemlich eindeutig, weil der Vel1fassungsgesetz­
geber offenbar nicht mit der Möglichkeit rech­
nete, daß offene Forderungen an die öffentliche 

entweder die Fälligkeit· noch nicht eingetreten 
ist oder .die vom Gläubiger zu erbl'ingende Lm­
stung noch nicht entsprechend überprüft wurde. 
Daß aber Zahlungsrückstände der öffentlichen 
Hand derartige Größenordnungen wie die heu­
tige (Höhe der Verwaltungsschuld Ende 1974: 
48 404 Millionen Schilling) erreichen könnten, 
war damals wohl unvorstellbar. 

Wenn aber neben einer FinanzschuLd des Bun­
des, die der parlamentarischen Kontrolle unter­
liegt, eine Verwaltungsschuld größ'eren Umfanges 
besteht, bei der die Vorschl1iften über die parla­
mentarische Kontrolle und sonstige Vorschriften 
(Art. 121 Abs. 3 B-VG) nicht anwendbar sind, 
so ergibt dies einen sehr wesentLichen Bereich, 
der von jeder Genehmigungspflicht ausgenom­
men ist. Bei Gesetzwerdung des Antrages Dok­
tor Tull und Genossen wiird es der Bundesmini­
ster für Finanzen in der Hand haben, entweder 
mit Genehmi&ung des Nationall'ates eine Fi­
nanzschuld zu begründen oder auf dem Umweg 
über Zessionskredite die Verwaltungsschuld ohne 
Genehmigung des Nationalrates beliebig zu er­
höhen. Dies bedeutet eine schwerwiegende Beein­
trächtigung des Bu'dgetrechtes des Nationalrates. 

Die richtige Konsequenz aus dem Bundesrech­
nungsabschluß 1974 wäre also nach Ansicht der 
FPO-Fr,aktion, nicht die vom Buooesmiinister 
für Finanzen gewählte' Vorgangsweise rückwir­
kend zu legalisieren, sOnldern im Gegenteil klar­
zusteHen, daß auch derartige FillianZlierulligsfor­
men der Genehmigung durch den Nationalrat 
bedürfen. 
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Bei den am 24. Juni 1976 durchgeführten 
Abstimmungen fand der Antrag der AhgeoI1d­
neten Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r unid Genossen 
keine Mehrheit. Für ihn stimmten die Abgeord-

. neten der öVP und der FPö. Der Antrag der 
Ahgeordneten Dr. Fis ehe r und Genossen 
wunde einstimmig angenommen. Au:f Ant~ag.des 
Albgeol"dneten Dr. F 1 s<: her beschloß' .der Aus­
schuß weiters, die angeführte aUSIZugsweise Dar­
stellung der Verhanidlungen des Untel"ausschusses 

Hellwagner 
Berichterstatter 

des ReclmungSlho~artisschusses zur Vor>ber'<lItung . /~ 
des Bundes1rechnungsa:bschlusses 1974 dem Aus- o!­

schußbericht anzuschließen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Recl1- / 
nurtgshofausschuß somit den An t rag, der Na- . 1 
uionalr:at woLle ;dem ,an g e s c h ~o s sen e n 
G e set zen t w u r;f die verfassung~mäßuge Zu­
stimmung. erteilen. 

Wien, 1976 06 24 

DDr. König 
Obmann 

.; 
I 1 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, über die Genehmigung, des Bundesrechnungs­
abschlusses 1974 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Dem vom Rechnungshof dem Nationalrat 

vorgelegten Bundesrechnungsabschluß der R,epu­
blik österreich für das Jahr 1974, bestehend aus 

den Gebarungsergebnissen für das J aihr 1974 
sowie den Nachweisungen über das Bundes­
vermögen Enlde 1974 samt Beilagen und Anhang,. 
wird die Genehmigung erteilt. 
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Auszugsweise Darstellung der Verhandlungen 
des Unterausschusses des Rechnungshofaus­
schusses zur Vorberatung des Bundesrech-

nungsabschlusses 1974 

a) Sitzung vom 4. März 1976 

Obmann P ic'h 1 e'rnimmt um 9 Uhr 45 Mi­
ruuten die Verharudlungen auf und erteilt dem 
AJbgeol1dn,eten Dr. Fischer das Wort. 

Albg. Dr. Fis c her (SP): Der Herr F~nanrz­
minister hat seit ,der SitZiung des RechnurugshQlf­
ausschussles den S:lJchver'halt in einem ausführ­
lichen Schreiben noch einmal zusammengefaßt. 

Aibg. Dr.· Kor e n (VP) vertritt den Sta,nd­
punkt, ,daß zuerst die Sachveflhalte eindeutig 
klargesteHt wer,den müssen, denn .diese :Liegen dem 
sehr verspäteten Brief ,des FinanZimi,ni,sters zu 
einer inkr.iminiererud'en SteHe des Rechnungs:alb­
schilusses zugrunde. 

BUnidesuninister Dr. A n dr 0 sc h: Es ,ist unJbe­
stritten, ,daß es offene Rechnungen .gegeben hat, 
.daß über ,diese Situation laufend Gespräche statt­
gefuruden halben und ,daß .die Kon:trollJbQnk dies'e 
Rechnun'gen bezahlt hat. 

Frage ist daher: Wa,rdas eine Filn!anlZischukl 
ader eine Verwaltungsschuld ? Ist ein G1äuhiger­
wechsel dlJlf'ch stillschweigende Schuldeiniäsung 
möglich? Wenn möglich, ist in einem &olchen FaH 
die Berechtigung für einen Aufwandsersatz gege­
ben? Wenn tbeDd'es zu bejahen ist, bedarf es 
einer Vereinbarung oder ist es ei,n einseitiges 
Rechtsgeschäft ? 

Abg. DMm. DDr. K ö ni g (VP): Im Rahmen 
der Sachverh:lliitsfeststelilung sollte ,geklärt wer­
den, von wem die Aufnahme ,dieser Traofi'~a.ktion 
veranlaßt wuDdie. 

ha,\tsrechtli.chen Kreditrahmens des, Firuanzmini­
sters a:bgespielrt ha;be, d.aß em ZUlwarten mit der 
Bezahlung UlII1 wenige Wochen das Pr<~blem 
gegenstandlos gemacht hätte und daß die Ver­
bindlichkeit im }ahre 1974 geblieben sei. Die 
SchuLdÜlbernahme halbe die KontroHbank ncäm­
lieh mit Schrei,ben vom 23. Dezember 1974 dem 
Finanzministerium Mlg,ezeigt. Diese Mitteilung sei 
am 27 Dezemtber 1974 - .dieses Da'tum hahe er 
nach dem ABGB für relevant - im FimnlZmini­
sterium eingelangt. 

A!hg. Dr. B r 0 e 's ig k e (FP) steHt ,die Fragen, 
ob es mög,~ich iist,di.esesl Schreiben der Kontroll­

bank mit Datum 23. Dezember 1974 zu erhalten, 

ob die F ol'!derung der Kontrollbank Ibez~ich 
des Betrages von rund 1'0 Mi,lLionen Schilling -
im HLniblick am.f § 1422 ABGB, im Hinblick auf 
§ 1037 ABGB und im Hinblick auf die ziffern­
mäßige Höhe - geprüft wOl1den ist, 

wies'o dieser B,etrag v'Ün ru,nd 2'0 Millionen 
SchilEng - laut Rechnungsh'Ü.ftbefi.cht Punkt 
68.3.7. - unter die ,jDrucksorten des Posts,check­
verkehrs" geraten ist. 

Fü,r ih.n .~teht auß·er Streit, 'daß man die Fonde­
rungen, wären sie nicht En,de 1974 hezahlt wor­
den, im Jänner 1.975 ibezahlt hätte. Die Tatsache, 
daß die Firmen das Geld: um flUlnd zwei Monate 
früher bekommen halben, wertet er als positiv. 

RechnulllgSlhofpräsl~dent K a n ,d:u t s ,e h: FraJge 
ist, ob mit der Bezahlung der Lief'erverpf11chtun­
gen durch ,die KontroHbank ,die Sch.utLd' des Bun­
des erloschen ioSt? Der Rechnungsho1f i's~t der 
Meinung, ,daß eine neue Sehul,d mit einer neuen 
Fälligkeit entstal1Jden ist. 

BU:1lJdesmLni,~ter Dr. An <cl r 0 5 c:h: Was ",er­
steht Ider Rechnungshof unter -dem Begriff 

BunldesminiSiter Dr. An <cl r 0 sc h: UnJbestr~t- "Finan:zschulld"? 
ten ist, ,daß offene ,fällige Rechnungen eine Ver- Kann ,durch. ein eiri.seit~es Rechnsgesd1ä1ft, a,n 
walüurugssdmld ,darstellen. Nach Meinung des dem ,der Bund 'nkht beteiligt war, eine neue 
Rechnungshofes ist durch SchulMein}ösurug eine SchuLd mit neuer FälLigkeit eßltstehen? Koninte 
Fälligkeitsänderung eingetreten.' Der Finanrz- un:d ,durfte die Kontroll'OOnk eine SchuJrdein-
minister ist nj,mt dieser Ansicht. lösung v'Ürnehmen ? 

Aihg. Dr. Fis c her (SP) präZlSlert, daß sich.' Anschließend verli,est Bundesminister Dr. An­
<li,ese ganze Tflansaktion im Ra;hmen des hams- drosch ein Schre~ben ,der KontrolWbanik vom 

4 
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2'3. Dezember und ein Schreiben der Postspa,r- geschöpft war oder nicht, ist bei der Frage, ob 
kas5e vom 5. Feber 1975.,1) 2) eine Finanzschuld vorliegt O'd,er nucht, unerheb­

Albg. Dr. Kor ~ n (VP): Man muß unter­
suchen, wodurch Idiese Tran~aktion aUSige'böst 
wurde. Die Finanzierun:gsermächtigJUngen waren 
im zweiten Hal1bjahr 1974 Ibis auf 40 Miflionen 
SchiHin'g ausgeschöpft. Normale Vorgangsw,ei'S'e 
wäre, für eine 3!U'sreichende Finanzierungsermäch­
tigung zu sorgen. 

Es kann doch kein einseitiges Rechtlsgeschäft 
seiIll, wenn' .feststeht, daß die Höhe ,des Betra<ges, 
der Zinssatz und der Rückzahlungstermin ver­
ernibart wurde. 

Für Fina;nzminister Dr. A nd r 0' S eh ist die 
Ausgalbenermächügung, haushahsrechtlich gese­
hen, 'als unibestr-itten anzUs'ehen. Laut Rechnungs­
a.osdlluß per 31. Dezember 1974 sei ein Betrag 
von 5 Mil1tiarrden Schilling an Liquidi,tät vorhan­
den gewesen. Es gehe lecHglich um die Frage: Ist 
durch den Gläuibigerwechsel in Form ,der SchuLd­
einlösung eine neue, eine andere Schuld, vor 
aMem mit anderer FäUi;gkeit, eing,etreten? 

Der Finanzminister ka;nn sich dem Argument, 
es wäre ein Fälli,gkei,tSlWechsel eingetreten, nicht 
anschließen. Die Feststel1un!gen in den Punkten 
68.3.2. und 68.3.5. des Rechnungshofberichtes 
sieht er bereits als Interpretationen an. Daß der 
Kontronbank Kosten erwachsen waren, schließt 
der Finanzmini&ter, sei ,für das Finanzmini:sterium 
uruschwer zu erkennen gewesen; es halbe keiner 
Vereinba,mng bedurft. 

. A!bg. DHm. DDr. K ö ni g (VP) erkundigt, 
Sich, _ [ I 

ob es richti>g ist, daß die Kredi.termäc:htigung 
bis auf einen Rest von 40 MiLlionen Schilling 
erschöpft w.ar, 

oh ,die Albgalbenerträge bis, zur Jahresmitte 
tendenzielrl zurückJgeiblieben waren, 

zu welchem Zeitpunkt ,der Erstellung des Ar­
behtslbehelifes, der Finanzminister der AlUlffassung 
war, daß >die nichtfälJige FinanzschuLd mit Ende 
JW 4 rund 6'3 Mi'1'liarden SchiJling beträgt, 

ob von den TeLlmmmern an der Besprechung 
vom 29 . November 1974 ein uomba'l1dis:a'tz von 
0,5 Pro Ziem über der Lombarorate und eine 
Rückza;hlungsfrist bi,s Jänner 19'75 be~prochen 
wurde, 

O'b dem Finanzminister zum Zeitpunkt der 
schriftlichen Beantwortung der sch·riftlich,en An­
frage der LnhaLt ,dies,er Besprechung ruber die ge­
planten Transaktionen bzw. konkret über den 
Lomlbartdsatzund ü1ber die Rückzahlungsfrist be­
kannt gewesen ist, 

liich. 
Die AbgaJbenerträgeder ersten J ahreshälf,te 

1974 haben sicher nicht denen von 1973 ent­
sprochen. 

Der Arheit~beheH i.st erstellt worden, nachdem 
der Rechnungsahschluß vorlag. Dem § 9' wur,de 
entsprochen. 

Es ist unlbestritten, 'daß eine FüIle von Be­
sprechurugen st,attgefunden haben unJd daibe~ alle 
Möglichkeiten heraten wurden. 

Auf die neuerLichen Fragen des A!bg. Dkfm. 
DDr. K ö n.j g (VP) bezüglich R'Ückzahlungsfrist 
und LomJbal1ds,atz steUt der Finanzminister fest, 
daß er da;rüiber nicht informiert war. 

Rechnungshofpräsident K a n d u .t s c h teilt 
mit, da'ß ,der Rechll!ungshof in die Geschäifts­
stücke der Postsparkasse unJd in deren Korres­
pondenz mit der KontrolLbank Einsicht genom­
men' hat. 

Der GeneraMirektor der Kontrol,libank hat 
!darauf hingewi:esen, daß ,die Voraussetzungen für 
einen Gläulbi;gerwechse1 nicht erfüllibar waren, 
da es eine Fü.1le von Gläubigern gab. 

Finanzminislter Dr. A n,d r 0 S c h bnn sich 
der vom RechnungshO'fpräsidenten vertretenen 
Auffa;ssung Ibetreff.end .eine Vereinbarung zwi­
schen ,dem Bund und einem Dritten nlicht an~ 
schließen. Zur 3iufgeworfenen Pwblematik der 
"khreren SchuldendarsteIlung" betont der Fi­
nanzminister, daß m,an nur dann etwas "klarer 
darsteJ,len" könne, wenn man s,ich über die Be­
gri<ffe "Finanzsch'uLd" unld' "Verwa1tungsschuM" 
im kilaren sei, und verweist darauf, daß sich die 
InterpretatiO'n ,dies'er Begriffe durch den Rech­
nungshO'f geändert halbe. 

Abg. Dr. Fis ehe r (SP) erklärt, daß sich die 
ganze Tran'saktion inn!el'halb des Ausga.oen­
rahmens des Bundesvora;nschlages 19'74 abge­
spieIt habe; es sei ein Liquidität~prorblem ge­
wesen. Ihn ~nteres'SIiert, 

ob ,die Albgrenzungzw]s,chen den Begriffen "fi­
nanzschubd" und "Verw,altungsschund" eine he­
sonJders schwieri,ge, eine fließende, eine prdblle­
mati~che, eine einer künf.tigen Regelung be­
dürftige ist,' 

ob das ABGB auf Rechtsverhältnisse zw~sch,en 
juristischen Personen nicht anwendbar ist, 

0.0 vom Rechnungshof zu irgendeinem Zeit­
punkt verlangt worden ist, dii'e GegenzeichniUl!l'g 
vornehmen zu können, 

wie das Schreiiben der KontroUbank vom 
23. DezeiIIllber 1974 beurteilt wurde, auf Grurud welcher Unterbgen der Rechnungs­

hof zu ,den Feststellung,en im Punkt 68.3.4. des 
Rechnun.g<shOifiberichtes ge1an'~e. 

O'b außer Streit steht, daß eine Vor.gangS'Wei'Se 
im Sinne des § 1422 ABGB ohne Vereinb3J1'Ull'!h 

Bun1desminister Dr. A nd r 0 s eh: Ob der ja sogar ohne Kenntnis des Schuldners, mö~liich 
Ermächti,gungsrahmen .bis auf 40 Mil'liO'ne~ aus- ist, 
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ob d,ie Kenntnis des Datums, wann die Kon­
troIi'hanik den BUDId von dem Eintritt in die 
Schuld verständigt hat ,und wann ,due Mitteilung 
beim Finanzministerium emge1an,gt ist, für die 
rechtEche Beurteilun'g durch den Rechnungshof 
von Belang ist, . 

wieso man :zu der Meinung kommt, daß ein 
Gläubigerwechsel ni'cht stattgefunden hat. 

Abg. Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r (VP) wider­
spricht der Auffassung von Abg. Dr. Fischer, die 
ganze Tran~,a;ktion sei nur wegen einer Liqu~di­
tätsenge notwendig geworden, urud ersucht um 
Beantwortung der Fragen, 

ab ,die Feststellungen des RechnungshofeS zu­
treffen:, ,daß die Kredi:termächtigung 1974 his auf 
40 Millionen Schilliu,g erschöpft war, 

wie im Zusammenhang mit der Lom1baI'dierung 
von Wertpapieren ,dieses "Dreiecksgeschä:ft" zu­
stande gekommen ist, 

ob eine staatLiche Bank ohne Vereinbarung 
einer GebietSkörperschaft 2' Milliarden Schilling 
borgen oder ,für eine Gebietskörperschaft Schul­
den in dieser Größenordnung übernehmen: kann, 

ob der F'inanzminister diese VOllgangsweise 
zum kommeruden: Jahresende zu wiederholen 
beahsi.chtigt. 

Bundesminister Dr. An d r os c h: Die Frage, 
ob j,ch einen VOI'~ang wiedel'holen wer;d'e, den 
ich nicht 'g,etan haJbe, ist nicht beantwortlbar. 
Daß die Hausbanken offene Rechnungen be­
zahlen, ist f'rüher ges,chehen und wir,d auch künf­
tig geschehen. 

Die Rechts'ansichtendes Rechnungshofes haben 
sich zur seLben Frage im Laufe der Zeit geändert. 
Es ist doch notwendig, wenn man die Einihaltung 
von V orschrihen verlangt, daß mandi,ese defi­
nieren kann. 

Es ist gar keine Frage, daß ,der Kreditrahmen 
ausgeschöpft war. Es war so, daß an Liquidität 
5 MillliaI'den vOI'handen, aiber vor Wemnachten 
nicht dispon~bel waren. 

Es ging ja ,dIarum, ob ein Dritter eine Schuhd­
einlösung vo.rnehmen kann oder. nicht, und ob 
dadurch für den Bund eine Fälligkeitsänderung 
einr.ritt. 

Rechnun,gshofprä:sident K a n ,d, u t s eh; Die 
SchI'iftlichkeit einer Vereinbarung i,SIt nicht not­
wend~g, weil Wlir im österreichischen Vertrags­
recht 'die Form10s~gkeit halben. 

Eine Legalimerpretation des Begriffes "Finanz­
schuld" fehlt. DieSJe ist zwar verfassungsrechtLich 
normiert,ahernicht gesetzlich definiert. Aus-
1egungsihilfe hietet die Judikatur des Verf.as­
sungsgerichtshofes; auch der Verfassungsgerichts­
hof modifiziert seine Rechtsau,ffassrungen. 

Eine Gegenzei,chnung durch den Rechnungs­
hofpräsi,denten muß nur ·dann erfoLgen, wenn 
eine Schuldurrounde vorliegt. In diesem Faill war 
es aJber eine 'BuchschulId, die ifi ,das Schubdlbuch 

des Bundes eingetraigen werdefi muß. Trotz 
Nichtvorliegens einer Urkunlde k~nn es ~ich aber 
um eine FinanzschuLd harudeln. 

Sektionschef Dr. K 0 h 1 (Rechnungshof) er­
läutert die iim § 1422 ABGB enthaltene Kcann­
Be&timmung, verweist auf die zu ,dies,er Gesetzes­
stelle engangenen Entschei1dungen, kommtaulfden 
Begriff der "Verkehrss,itte" ,zu sprechen un,d ver­
liest die im Akt des Finanzministeri'Uffis, GZ. 
Zl. J05.010-V/1975, enthaLtene Stellungmlhme 
zum Schrdben des Rech1l1ung.sihofes vom 7. Jänner 
1975, Zl. 3275/7/74. 3) Der RechnJungshof sei 
zu rder Auffassung gelangt,. daß das wa'~ Idie OKB 
zugunsten des Bundes gegenüber vielen Gläu­
higern getan hat, bei dem geg,ebenen Sachverhalt 
nicht ohne Auftpa:g 'ges,chehen sein konnte. 

Finanzminister Dr. A nd r 0 s eh verweist 
dar.aulf, daß die Kann~ß.estimmung im § 14,2'2 
ABGB - auch 1l1ach Autfassung des Justizmini­
sterium~ - nur im Interesse des SchuJieIreinlösen­
den liegt. Nach Ansicht des Finanzministeriums 
genügt der Hinweis auf § 1{)37 ABGB. 

Im übrigen widerspricht der FimDIZminister 
der vom Rechnungshof vertretenen Rechts,a:uf­
fassung, wobei er hetoot, daß auch Idie Defi­
nition des Begriffes "Finanzschuld", wie sie sich 
im "Os.terr,eichischen Einheiosikontenrahmen", 
herausgegeben vom asterreichirschen Zentrum 
für Pmdutktiveität und Wirtschaftlichkeit und 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, findet, 
im gegenständLiche,n Fall nicht heranlgezogen 
weI1den könne. 

Ahg. Dr. B r 0 e rs i g k e (FP): Ein Vertrag 
kommt ja n'icht n'Ur dut'ch ausd'rückliche Erklä­
rungen zustan,de, sondern auch durch konklu­
dente Handhmgen. Die Beteiligt'en müssen sich 
über die ESISentialia. einig sein. Im vorliegenden 
FaH ha:ben Besprechungen im Finanzminqsterium 
stattgefunlden. Dalbei wurde darciilber Einigkeit 
erzi.elt, was die B,anken zumachen und 'zu be­
kommen h;\1ben, was der Leistungszeitraum ist. 
Es ,ist die Frage, ab es so fOI'ffil\lliert worden ist, 
daß ,die Vertreter Ides· Finanzministeri!ums ge­
s'agt ha:ben, für ,den Fall, daß die Kontl'Ollbank 
z'ahlen sollte, wÜI1de sie idi'ese Gegenileistung be­
kommen. Das wäre eine einseitige Erklärung. 
Wenn der ander,e ,das zur Kenntnis nimmt, wäre 
es ein Vertrag. 

Wäre nach § 1422 ,eingelöst wOf'den, hätte 
,die KontrolJibank jerue Rechte bekommen, die 
der bisherige GJäu'hirger hatte. Die KontroUbank 
hat eine Rechnung über Zinsen präsentiert. Der 
bisherige _Gliäuhüger aher hane .nur Anspruch 
auf geserzJiche Z~nsen, nicht 'aJber auf banJk­
mäßige Zinsen. 

Gilbt es keine Vereinlbarung und keine Ein­
lösung der Forderu,ng, dann wäre § 1037 ASGB 
anzuwenden. Die FOI'derung des ursprüng~ichen 
Gläubigers wäre ,getilgt, die KontrolJJbank hätte 
sich als GeschMtsführerohne Auftrag betätigt. 
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FoLge: Anspruch auf Aufwandsersatz. Niemand 
hat überprüft, ob der vorgesehene Prozents-atz 
Aufwand der KontroUba.nk war. 

Am Anfang war es eine Verwahungsschuld. 
FoLgt man dem Fi,nanlZministerium, so ist diese 
Verwa;Jitungsschuld immer eine Verwalrongs­
schulid geblieben. Die Einlösung du'rch eine Bank 
wäre eine Art Zwischenfinanzrerung, alber des­
weg-en kann man doch nicht dar-an festhalten, 
daß daraus nie eine Finailizschuld werden kann. 

Sinn tdes Ges,etzes ist, daß der Finanzminister, 
wenn er bewirkt, ,daß zurückzuzahieilides Geld 
indi:e Kassien des- Bundes fließt, eine Genehmi­
g\.mg des Nationalrates braucht. 

Auch wenn keine SchuIdurkunde vor;ha-nden', 
und keine Gegenzeichnung des Rechnunphof­
präsidenten eingeholt wurde, kann man daraus 
nicht ableiten, daß es keine FinanzschuM ist. 

Finanzmin.j's,ter Dr. An ,d r 0 s eh wiederholt 
seinen Standpu!1kt, daß es sich im ,gegenständ­
lichen Fall um eine "Verwaltungs-schuld-" han-delt, 

1) 

und erklärt, man wolle öffenbar den Zurech­
nungsmonat "schmeißen", eine gamz n~ue Defi­
nition clesBegriffes ,,Finanzschulid" und Dritte 
in ihrer, Bewegungsireiheit im RahmellJ des 
ABGB eineiligen. 

Der Bund sei keine Schuld eingegangen und 
es sei auch keine Bezahlung von Zinsen erfolgt. 
Daß die KontroliJJharrk Am,pruch auf den berech­
tigten A'ufwandsers'atz hatte, engebe sich aus dem 
Klang-KommellJtar und a,us oberstgel1ichtIichen 
Entscheidungenw ,den; §§ 1037 und 142!2 ABGB. 

Die Banken jedenfalls, f,aß-t der Finanzminister 
zusa,mmen, seien von folgenden Vorauss·etzungen 
ausgegangen:' § 14'2'2 ABGB, keine FäLligkeits­
änderung Ibzw. spätester Fälligkeitstermrn 23. De­
zember 1974 und Berechtirgung; im Sinne des 
§ 1037 ABGB lauf Grund der Höchstjudika;tur 
den Aufwal1Jd~ersatz zu verlang-en, der aus der 
Lomrbar1dierung und ,den sich dara;us ergebenden 
Kosten defini,ert war. 

Obmann Pi c h! e r schIießt die Verhandlun­
gen um 12 Uhr 20 Minuten. 

österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 

1010 Wie n 

Der Vorstand 

23. Dezember 1974 

Wir gestatten uns mitzuteilen, daß WIr 1m Sinne ,des § 1422 ABGB Verbindlichkeiten der 

, Republik österreich in Höhe von S 1.999,999.997,39 bezahlt haben. 

Wir bitten, Zahlungen für die in der Beilage angeführten Beträge an unser Institut leisten zu 

wollen. 

Hochachtungsvoll 

öSTERREICHISCHE KONTROLLBANK 

AKTIENGESELLSCHAFT 
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2) 

Auszug aus dem Schreiben der Postsparkasse vom 5. Feber 1975: 

"Die BUchhaltunl gibt bekannt, daß am 3. Feber 1975 von der Österr. Postsparkasse für die 
im Monat Jänner 1975 auf den staatlichen Konten zur Verrechnung gelangten Gebühren und Druck­
sorten dem Kto. 5050000 des Bundesministeriums für Finanzen ein Betrag von S 20,546.582,25 
abgebucht wurde. ' 

Da diese Anlastung beträchtlich von dem üblicherweise monatlich verrechneten Betrag ab­
weicht - ansonsten ca. S 2 Mil1. zu Lasten 1/51008/6572 (Jahreskredit insges. nur S 30 Mil1.) -
erfolgte die Verrechnung vorläufig in der durchlaufenden Gebarung. 

Um überprüfung und Erteilung eines entsprechenden endgültigen Verrechnungs auftrages wird 
gebeten." 

3) 

Auszug aus dem Geschäftsstück des Bundesministeriums für Finanzen Z1. 305.010-V/75 

Betr.: Zwischenfinanzierung von offenen Lieferantenrechnungen des Bundes. 

An den R e c h nun g s hof 

Der in den letzteri Monaten des Jahres 1974 angewachsene Rückstand an offenen Rechnungen 
des Bundes, der zu einem Stau von nicht honorierten Schecks bei der Österreichischen Postsparkasse 
geführt hat, veranlaßte die Österreich ische Kontrollbank AG zusammen mit der öPSK im Inter­
esse der österreichischen Wirtschaft, Abhilfe zu suchen. Es wurde daraufhin die Idee entwickelt, 
daß die öKB gemäß § 1422 ABGB die offenen Rechnungen bezahlt und damit die Forderung 
einlöst. Die öKB hat darauf bei der öPSK gelegene Schecks des Bundes im Gesamtbetrag von 
rund 2 Mrd. S unter Heranziehung der öPSK als Zahlstelle auf ihre Rechnung vollziehen lassen. 
Noch vor Ende der Zurechnungsfrist für das Jahr 1974 wurden im Jänner 1975 von der öPSK 
die dem vorgenannten Gesamtbetrag zugrunde liegenden Teilbeträge dem Postscheckkonto des 
Bundes angelastet und die Kontoauszüge den Organen des Bundes übermittelt. Es erging 'auch 
im Dezember 1974 ein Schreiben der öKB an das BM/Fin., in welchem mitgeteilt wurde, daß die 
öKB im Sinne des § 1422 ABGB Schulden des Bundes bezahlt. Sonstige Unterlagen sind über 
diesen Sachverhalt im BM/Fin. nicht vorhanden, da sich an der Situation durch diese Aktion der 
öKB und der öPSK für den Bund nichts geändert hat. 

§ 1422 ABGB lautet: 

"Wer die Schuld eines anderen, für die er nicht haftet (§ 1358), bezahlt, kann vor oder bei 
der Zahlung vom Gläubiger die Abtretung seiner Rechte verlangen; hat er dies getan, so wirkt 
die Zahlung als Einlösung der Forderung." 

Das BM/Fin. hatte angenommen, daß die öKB im Sinne ihrer Mitteilung tatsächlich nach 
§ 1422 ABGB vorgegangen sei. Erst auf Grund des do. Schreibens vom 7. 1. 1975, Z1. 3275-7174, 
hat das BM/Fin. Veranlassung gefunden, bei der öKB nachzufragen, ob die öKB die im § 1422 ABGB 
vorgesehene Abtretung der Rechte der Gläubiger verlangt hat. Generaldirektor Dr. Haschek der 
ÖKB AG hat daraufhin mitgeteilt, daß die öKB aus technischen Gründen bei der Vielzahl der 
Gläubiger dies unterlassen hat. Damit erscheint es auch zweifelhaft, ob § 1422 als Rechtsgrundlage 
für das Vorgehen der öKB herangezogen werden kann, wie das BM/Fin. ursprüglich angenommen . 
hat. Aber auch wenn man auf dem Standpunkt steht, daß die geI1annte Gesetzesstelle die Vor­
gangsweise der öKB nicht deckt, so findet doch zweifellos auf Grund der Sachlage § 1037 ABGB 
Anwendung, der einen Fall der Geschäftsführung ohne Auftrag regelt. Die Geschäftsführung ohne 
Auftrag gibt dem Geschäftsführer das Recht, seine Kosten zurückzuverlangen, da ja sonst eine 
Bereicherung des Geschäftsherrn eintreten würde. 

Wie immer man aber die rechtliche Konstruktion beurteilen mag, sei es gemäß § 1422 oder 
nach § 1037 ABGB, so muß festgehalten werden, daß es sich dabei um keine Vereinbarung mit 
dem BM/Fin. handelt, so wie dies auch in der Beantwortung einer dringlichen Anfrage im Parla­
ment ausgeführt wurde. Es handelte sich vielmehr um eine gesetzliche Folge gewisser einseitiger 
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Maßnahmen der OKB bzw. der Postsparkasse. Bei Anwendung des § 1422 ABGB wäre durch 
die Maßnahme der OKB ein Gläubigerwechsel eingetreten, durch den jedoch eine Finanzierung 
des Bundes nicht erfolgt ist. Steht man auf dem Standpunkt, der § 1037 ABGB sei anzuwenden. 
dann ist ein Gläubigerwechsel überhaupt nicht eingetreten, sondern die OKB hat durch ihre 
Geschäftsführung (Bezahlung der Rechnungen im Ausmaß von ca. 2 Mrd. S) auf Grund des 
Gesetzes eine Regreßforderung für die ihr erwachsenen Kosten dieser Aktion gegen den Bund 
erworben. 

Im übrigen hat es sich bei dieser Maßnahme um eine kurzfristige Aktion im Interesse _ der' 
österreichischen Wirtschaft gehandelt. Vom Standpunkt des Bundes aus ist keinerlei Knderung 
in der Höhe seiner Verpflichtung eingetreten. Im Gegensatz zu den vom Rechnungshof ange­
führten Beispielen (Bundesbahn und Inntalautobahn) ist keine Erhöhung der Schuldverpflichtu~gen 

b) Sitzung vom 17. März 1976 

Obmann Pi chi e r nimmt um 14 Uhr die 
Verh,mdlungen auf und erteilt dem Albgeol'd­
neten Dr. Fisch,er das Wort. 

Abg. Dr Fis c her (SP) : Gestern ist ein 
Brief des Rechnurugshofes eingetroffen, der 
zeigt, daß die Rechts,auffassung des Rechnurugs­
hofes noch weniger vertretlbar ist als in der 
letzten Sitzung. Der Herr PräsLdent des Rech­
nungshofes möge die el'f.orderlichen Alufklärun­
gen 'zu ·diesem SchreiJbengeben. 

Der Rechnungshof ·stellt darin fest, daß ver­
birudla,che Ahmachungen gemäß § 863 ABGB 
auch durch lW'ilroludente HanidJlungen zustarude 
kommen können. Für das hüngerliche Recht 1st 
d,as unbestritten, es ist aber die Fr<llge, ob eine 
Fi.nanzschuIdJ durch konkludente Handlungen 

des Finanzministers. Es gab keine rechtsverbind­
lichen Verbote, keiruen rechtsvenbirud'tichen Auf­
trag. daJher Geschäftsführung ohne Auftrag. Der 
Rechnungshof will aber § 1037 ABGB anwenden. 

Bealbsichtigt war ein Gläubigerwechsel, , die 
Kontro1Jib<IJn!k hat es a:ber verahsäumt, die Alb­
treturug der Rechte zu verlangen. Dieses Faktum 
kann man jedenfalls nichtd,em Finanzm'inis:ter 
anrechnen. 

Im RechnungSalbschluß heißt es, der Finanz­
minister nahm "in Anspruch",oIbwohl das recht,s­
verbincLIich gewesenl wäre. Da~ war aober eine 
Handlung und Unterlassung der Kontrollbank. 

Der Rechnungshof vertritt den Sta11ldpu11lkt, 
d'aß es sich UiIIl eine entgeltliche Erfüllun,gs­
übernahme handelt. 

Ich wüpde bitten, daß wir Aufklärung be­
kommen. 

zustan,de kom'men kann. Ab D K (VP) H D F' ch ht g. r. 0 ren : err r 1'8 er ge ' 
Die Bundesvedassung bestimmt, ,daß alle Ur- nach wie vor davon aus, daß das ein Vorgang 

kunden über Finanzschulden vom Präsidenten I war, von dem das Finanzministerium keine 
des RechruungSlhofes g,egenzuzeichnen si1llld; Id'ies Ahnung hatte. Dies steht im Gegensatz zum 
hätte der Rechnungshof verlangen müs's,en. Daß Rechnungshof, der aus den Akten der PoOstspar­
es Fictl.lanzs·chulden g~bt, hei ,denen keine Urkunde kasse f,eststeLlte, ,daß über ,die wesentlichen Merk­
ausgesteldt wird, kann nicht so interpretiert wer- male der FinaIlZlierung eine Absprache der Be­
den, ,daß das im Ermessen des Rechnungshof,es teiligten erfo~gte. Es wäre das ersterna!, daß sich 
liege. Bei Aufnahme einer Finanzschu1dJ durch die Republik Osterreich der Gesch:if:tsführung 
zweiseitiges Rechtslgeschäft müßte der Rechnungs- ohne Auftrag bedient hätte. 
hof die Gegenzeichnung verlangen. Erster Antrag: Die bezugnehmenIden Unter-

Zu § 1422: Der Rechnungshof räumt ein, daß lagen dem Unterausschuß zur Verfügung zu 
di,e KontroHbank der Ansicht wa,r, daß 'die For- stellen, 
derungenauf sie Üibergeg,angen waren; d'i!ese zweiter Antr<llg: Den Generaldirektor der 
Meinung sei aber rechtlich belangLos. Kontrollbank als Saclwerstärudigen zu hören. 

Dazu die Meinung der SP: Die Verwaltungs- Wie konnte die Postsparkass,e der Kontroll-
schuld gegenÜiherde11' Gläubigern hat sich <in eine ban1k die Namen ,derer nennen, an die diese An­
Verwal:tungsschuld gegenüher der KontroUbank weisungen erfoLgt sind? War den Empfängern 
umgewandelt. Die Kontpollibank vemngte nicht bekannt, von wem sie diese Zahlung er'halten? 
die Abtretung ,der Rechte; dem Finanzminister Wut1den auch Zahlungen an Gebietskörper-
war das zunächst gar nicht bekannt. sch'aften geleistet? 

Ges,chäftsführung ohne Auftr<llg: Durch die Ahg. Dr. B r 0 e s i g ke (FP): § 14<2'2 ist nur 
Unterlassung der KontroUbank hat sich ihre anwerudibar wenn FOl'derungsalbtretung verlangt 
Rechtsposition gegenüber dem SchuLdner v,er- wird. Dies hat die Kontrollbanik unterlassen. 
schlechtert. Das 'berührt aber nicht die Position Daher kommt § 1037 in Fuge. 
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, Die Zahlung der 20 Millionen läßt. Rückschlüsse f wesen.dich, daß geklärt wir,d, ob es sich hier 
zu. War es Bdüll<ungsübemahme, dann w,ar das um ein'e Finanzschulid handelt. 
Vereinbarte zu ZJahlen. Nach § 1422 war das zu Eine FinanzsmuLd kJann aber nicht davon 
zahlen, was der GI,äubiger fordern konnte. B'ei aJbhän~g sein, ob ,dIas von einem Krediünstlitut 
der Geschäftsfiihrung ohne A'\l!ftr,a;g war der Auf- bezahlt wird, denn idiese kJann auch .ein PrivMer 
wan,dserS'atz zu bezmlen. heza.hlen. 

Wie haben sich ,diese 20 Millionen ergeben? Offen list bisher geblieben: Welches war die 
WÜI'~le der Fin:m:mnin1sterdies beantworten, Norm, die .die Einanzschuld positiv rechtlich 
könnte man R'Ücks,chlüsse ziehen, welche der drei begründet hat? Was wäre in einem solchen Fall 
Va,rianten richtig ist. ,in Zukunft zu beach,tlen? 

Hat die KontrolLbank ordmmgsgemäß biJ.a,n- Die ,F'eststel1ungen ,des Rechnungshofes gründen 
ziert, dann muß sie zum 31. 12. 1974 gegen den sich nicht auf posi,tivrechtlich.e Bestimmungen 
Bund eine Forderung von 2 MiHial1den aus- oder 'höchstgerichtliche Entscheidungen, sondern 
weisen. Ist man einer Bank etwas schuMig, dannsirud lediglich IrudiZJienschlüsse. 
muß es eine Finanzschuld sein. ErfüllungsÜlbernahme ist ein Rechtsgeschälft 

Kann denn ,der Fmanzminister eine solche zwischen Schuldner unJd Gläubiger, ohne daß der 
TraDlSlakt'ion Uniter Ausschaltung ,des Parhments <alte Gläubiger ,daibei ibeterligt ist, ,der SchuLdner 
machen? Jede Kreditaufn'ahme unterliegt der el'wil'bt ,einen kla~baren Rechtsanspruch 'auf Er­
padamentar:is,chen KontmJLe, das wär,e doch sinn- füllung. Auf Gmnd welcher Vereinbarung hätte 
los, wenn durch eine solche Transaktion das ,der Bund klagen können? 
Recht <des P,arltaments beliebig aus~ehöhlt wer- Entscheidend für .die Behauptung, daß a;,us 
den könnte. . einer Verwaltungssch'UlId eine F,inanzschuld ge­

Abg. Dr. Fis ehe r (SP) meint zu Dr. Broe­
sigke, dieser hätte fes,tgestellt, daß es sich um 
eine Fina:nzschuLd handeln müsse, wei1 aus einer 
VidzaU11 von GläUlbigern ein einziger geworden 
wäre. (Albg. Dr. B r 0 es i g k e: We~l eine Bank 
als Finanzierender 'auftritt!) Wo liegt denn das 
K,ontrollrecht ,des P,arLaments, wenn dier PiruaM­
minister eine Verwaltungsochuld eingeht? Bei 
dieser Transaktion han,delt es sich' ja nicht um 
eine zusätzliche Kreditaufnahme, es g'aib ja einen 
Gläuibigerwechs.el. 

Abg. Dr. B r 0 e s li g k e (FP) stellt dazu fest, 
daß der Sprung von der Verw.aLtungsschuLd zur 
F~nanzschu1d durch die Arter:folgt,e, wie d,iese 
Schuld bezahlt wUl'de. 

Es wind jetzt heha.uptJet, daß der ;P,inanzmini­
ster von der Aktion der Kontrollbank nichts 
wissen konnte. Dann muß ·man den Vorwurf 
erheben, ,daß ,er sich nicht ,rechtze~üg vom Par­
lament den Betr,a:g hat bewilLigen lassen, um 
ljelher zu za:hlen. Es ist doch notwendig, daß 
solche Finanz,iellungsgeschäfte UnlJer Einschaltung 
einer Bank vom Parlament kontrolliert werden. 

Abg. Dr. Fis ehe r (SP): Bürgerlich-rechtlich 
war das ein Glätuibigerwechsel. Wesenttlich da:hei 
ist, daß sich nur die Person ,des Gläubigers ändert, 
a.l1es ,anldere ibLeiJbt gleich. 

Bei § 1422 und § 1037 ist es dieselhe Schuld, 
bei § 1404 sind es v,erschiedene SchuLden. 

Aus der Unterlassung der Kontrollhank kann 
man doch nicht schließen, ,daß es eine Finanz­
schulid gewonden rist. 

Die SPÖ-Fmktion stimmt zu, daß man den 
GeneraLdirektor 'der Kontrohlhank, a;,ber auch 
die Meinung der Postsparkasse hört. 

.Bundesminister Dr. An d r 0 sc h hält es für 
die Vergangenheit und für die Zukunft für 

wotden ist, ist die Knderung des Datums. Würde 
man ,dieser Argumentation ,folg,en, wür:de der 
Zurechnungsmonat nicht mehr gelten. 

Was die MitteiLung der Abttetlung an die 
Gläuibiger ,betrifft, so ist das doch nur relevant 
für die Nebenrechte; solche waren atber nicht 
~nvolviert. 

Unbestritten ,ist, Idaß es zwischen heLden Banken 
Vereinbar,ungen gegeben hat. 

,Es .ging ,doch darum, was überhaupt getan 
weI1den konnte, um vor Weihnachten zu hezah­
len. Solche Besprechungen finden monatlich sta'tt, 
wobei ,auch die Reihenfolge festgelegt wird. 

Bundesminister Dr. An d r 0 S eh verliest hier­
aUlf eine Stellungnahme [des Justizministeriums. 1) 

Präsident Dr. K·a nd u t sc h: lEs geht auch 
um die BudgethoheLt des ParLaments. Für den 
Rechnungshof ist ,das keine ,formalrechtLich.e Vor­
schrift, SOnldern ein Grundrecht, ,das in :der Ver­
. fassung verankert ist. 

Abg. Dr. Fis eh e r (SP) stellt an Präs~dent 
Ktarudutsch die Frage, wie er es eDklärt, daß 
nicht Ider § 1422 ,unJd keine Geschäftsführung 
ohne Auftrag vorliegt, sorudern der § 1404, daher 
keim bloßer Gläuibigerwechsel, sOnldern eine neue 
SchuLd. Der Rechnungshof schließt sich jetzt 
dem Standpunk,t Broesiglkesan. 

Präsident Dr. J{ a n ,d u t sc h steHt fest, daß 
das bürgerliche GesetZJbuch auch für die Beur­
teilung von Rechtsgeschäften des Bundes von 
Bedeutung ist. Der ,Rechnungshof vertr,itt den 
Standpurukt, daß man richtigerwe,ise den § 1404 
heranziehen müßte. 

Die übernahme einer Zahlung ist nicht ident 
mit einem Gläuhigerwechsel. Hätte ein Gläubiger­
wech'Sel stlattgefiunlden, wäre es eine Verw·altungs­
schuld geblieben. Wenn nicht, wurde eine neue 
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Schuld zwischen KontrolLbank ul1Jd 
grundet. 

BUl1Jd be- Kontrol1bank ,die Mitteilung ~rhaken, daß der 

Abg. Dr. F ,i s c h ,e I' (SP): Wenn ein Gläuhiger­
wechsel stattgofunden hätte, wäre es eine Ver­
waltungsschuLdgeblieben? 

Präsident Dr. K a nd u t sc h: Ja! 
D~e Frage ,der Fr.istigkeit kann ,fü.r ,die Beur­

teilung von F,inanzschulden kein Kriterium sein. 
B·eispiel: Kassenstärker. Zugrunodegelegt muß 
wevden, was das Ziel der Transa:ktion war. 

Dipl.-lng. Dr. Lei tn e I' (VP): Ich habe das 
letztema.l gefragt, üb Ider K,r,editermächtigungs­
rahmen ausgeschöpft war. Das hahen Sie bejaht. 
Ich habe dann gefragt, wie ,das mit der Lom­
bardi,emng von WeI1~papieren w,ar. Sie h3!ben 
dann testgestellt, daß sich in Ihrem Schre~ben 
ein Schreihfehler cingeschlichen hat. Die Lom­
baI1dierung enfolg,te also durch die Postspar­
k<asse. 

Frage ist, ob eine versta3!tlichte Bank einer Ge­
bietskörperschaft 2 Millianden ,geben kann, ohne 
daß diese ,davon weiß. 

Erste Frage: Werden die Sachver&tändLgen von 
der AmtsverschWliegenheit ,enthunden werden? 

Zweite Frage: Werden Idie MitgLieder des 
Unteraussch,usses die Unterlagen der Postspar­
kasse zur Einsicht erhalten? 

Dritte Frag,e: Ist es möglich, die Beilagen zu 
bekommen? 

Vierte Frage: Konnten die Gläubiger erkennen, 
vün wem die Zahlung kam? (Bundesminister 
Dr. An d 'I' 0 s c'h überreicht dem Abg. Doktor 
Lei t ne I' ,die Beilagen. - Ahg. Dr. Lei.t n e 1': 
Da sind nicht ,die Namen der Ei11IDen enthalten! 
- BundeStffiinister Dr. An d I' 0 S c h: Das unter­
liegt dem Bankgeheimnis!) 

Bundesminister Dr. An cl I' 0 S c h stellt fest, 
daß keine der involvierten Banken eine v'er­
sta'a.tlichte Bank sei. Die Postsparkasse unterliegt 
dem Postsparkassengesetz, die Kontrollbank ist 
eine Privatbank. 

Es ,~ibt ,klein Recht zu verhindern, daß ein 
Unternehmen ZiU seiner Haushank geht und 
sagt: Zediere mir das! Bei Aufrechterhaltung 
des Rechtsstanldpunktes der OVP und ,des Rech­
nungshof,es würde d:lJS bedeuten, daß kein Unter­
nehmen zedieren kann, wenn es eine Rechnung 
an 'eine öffentliche Körperschaft hat. 

Abg. Dr. Fis c her (SP) wiederholt die Fest­
stellung ,des Präs~denten K,andutsch, daß dann, 
wenn ein Gl;iubigerwechsel stattgefunden hat, 
,eine Verwaltungssch:uld vorliege. 

§ 1422 wivd definiert als Ober,gang ,der Gläu­
bigerI1echte knaft Gesetzes. Die Wirkung wird so 
beschrieben: Durch dre Einlösung der Forderung 
geht das Schu:1dverhältnis <a!uf den z.ahlenden 
Drutten über. Es kann überhaupt kein Zweifel 
sein, ,daß die Wirkung .des § 1422 ein Gläubiger­
wechsel ist. Der Finanzminis,ter ,hat ja von der 

Gläubigerwechsel pvaktiziert wUl'lde. . 

Präsi,dent Dr. K a n,d u t s c h: Das Bundesmini­
sterium hatte angenümmen, daß die Kontroll­
bank nach § 1422 vor,geg,angen list. Erst später 
wurde nachgefugt, üb ,die Küntrol1bank die im 
§ 1422 vorgesehene Abtr,etung ,der Rechte' der 
Gläubiger verLangt hat. Der Genemldirektor hat 
daraufhin mitget.eilt, daß.,die Kontrollbank dies 
aus ,technischen Gründen unterla·ssen h3!be. Damit 
ist zweifelhaft, ob § 1422 her.an,geZ!ogen wer;den 
kann. 

Abg. Dr. F i ,s c her (SP): Hat ein Gläubiger­
wech&el stattgefunden, ist es ,eine Verwaltungs­
schuH Die Kontrollbank hat von der MögLich­
keitdes § 1422 Gebrauch gemacht. (Präs,ident 
Dr. K ,a n·d u ,t s c h: Wieso zw.eifdte das Finanz­
ministerium, daß ein Gläubig~rwechsel stattge­
funden hat?) Das Finanzministerium hat doch ver­
sucht, ·auf die ArgumentJation des Rechnungs­
hüfes ,einZ!ugehen. (Präs~dent Dr. Ka nd u t s c h: 
Das F,inanzmill'rsteI1ium hat nicht ,3!Uf .die Inter­
vention des Rechnung.s'hofes gewaI1tet, sondern 
hat die Frage aufgeworfen, ob ein Gläulbiger­
wechsel snattgefunden hat!) 

Bundesminister Ur. An ,d I' 0 sc h: Zitat aus 
·einem Akt vom 27. 2. 1975: Nachdem der 
Rechnungshof ,diesen Standpunkt eingenommen 
hat, wurde an die Kontrol1bank die Fr,age ge­
richtet, ob sie die Abtret·ung .der Rechte ver­
langt hat. 

Ob man jetzt § 1422 oder § 1037 heranzieht, 
man muß festhalten, daß es mit dem Finanz­
mil1Jister keine Vereinbarung gegeben hat. 

Dr. Ne u d ö I' f,e I' (BM für F.inanzen): Am 
29. November 1974 gab es eine Besprechung. 
Anwesend waren .a:uch Vertreter der Kontroll­
bank und der Postsparkasse. Damals wurde ,auch 
darüber gesprochen, .was man tun könnte, um 
Rechnungen im Ausmaß von 2 MiLlianden zu 
bezahlen. Die Plafonds der Banken waren aus­
geschöpft. 

Da wurde die Idee venüli'ert, daß die Kontroll­
bank noch einen offenen Kreditnahmen habe und 
diese die GI~ubiger he~a;hlen könne. Die Kon­
trdllbank war aber auch nicht l:iqu~d. Es wurde 
ventiliert, üb nicht Idie Postsparkasse durch Lom­
ihal1dierun,g von W·ertpapieren ,an die Natiünal­
bank die nöügen Mittel bekommen könnte und 
d~e Liquidität ,der Kontrol1bank durch Einlegung 
der!lelben hergestellt werden könnte. -

Ich habe dama:ls ,daraufhin festgestellt: Das, was 
jetzt hier veveinbart wil'ld, darf keine Finanz­
.schuld se·in. Das w,ar ,die Prämisse unserer Be­
sprechungen. 

Wenn hier heha:uptet wil'ld, !daß es in dieser 
Sitzung iirgendwelche Besprechungen 'Oder Ver­
einbarungen über Zinsen gegeben hätte, so kann 
ich nur sagen, daß mir davon nichts bekannt 
ist; aber ,es .gibt ja Verzugszinsen. Für uns w,ar 
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damals die rechtliche Beurteilung völlig klar, 
wir ihahen uns auf ,dieser Ba'sisgetrennt. 

Später habe ich den Generaldirektor der 
Kontrol1bank 'ange1"ufen und gefr:ligt, ob er die 
Ahtretung ,der Rechte verlangt habe. Dies wunde 
verneint, well die Zahl [der Gläubiger zu ,groß 
Wlar. 

Ich war ,damals ·der Meinung, daß es ein 
Gläubigerwechsel ist. § 1422 haben wir als 
anwendbar betrachtet, wir sind stutzig geworden, 
als wir feststellten, daß eine der Vomussetzungen 
nicht erfüllt war. 

Abg. S t ein bau ,e r (VP): Ist der Vorgang, 
keinen Akt anzulegen, ein üblicher? 

Muß von einer so wichtigen Besprechung 
nicht der Fillianzminister verständigt we1"den? 
Wann w,ul1de ,der F.inanzminister von dieser Be­
spredmng ver,s·tänidigt? 

Aufg,eklärt saUten ,die 20 Millionen werden, 
die offenkundig mehr w,aren, als nur der im 
§ 1037 vorgesehene A,ufWlandsersatz. Wie gliedert 
sich dieser Betrag .auf? Was wurde unter dem 
Titel "Aufwand", was unter' dem Titel "Pro­
vision" bezahlt? 

Wurden auch Rechnungen von öffentlich-recht­
lichen Körperschaften bezahlt? 

Wer h3!t di,e Reihenfolge [der Bezahlung fest­
gelegt? In welcher Rei'hensitzung war <dias? 

Bundesminister Dr. An d r 0 sc h: In keiner 
Reihensitzung. 

Daß über das Problem .gesprochen w,urde, ist 
unbestritten. Ob von der thesprochenen Mög­
lichkeit Gebrauch gemacht wir,d oder nicht, lag 
nicht mehr heim Rinanzministerium. Daher war 
nichts zu reihen. 

Das !wurde später \'lon der KontrolLbank mit­
geteilt, das war, aber keine Wi1.lensübereinkunft. 

Normalerweise machen das die Hausbanken 
immer, wenn ein offener Plafond besteht. Das 
war his jetzt möglich, warUlIn soll ,dies nicht 
mehr mögLich sein? 

Die Zinsen bestehen aus dem LOIDIbardzins 
und aus einem Aufwandersatz für die Durch­
führung, der sich aus § 1037 3Ibleitet. 

Bestreitet man, daß § 1422 anwendbar ist, so 
bleibt noch ,immer § 1037, es bedarf jedenf,a,lls 
keiner Verein:barung und keiner Willensüher­
eins.timmung. 

§ 1404 kann es auf kein'em Fa,ll gewes.en sein, 
da der BUllid keinen kLagbaren Anspruch auf 
Durchführung hatte. Nur aus der Xnderung ,der 
Fälligkeit Leitet der Rechnungshof ab, ,daß aus 
einer unbestri ttenen Verwalrungsschul.d eine 
jedenf,alUs bestrittene Finanz'schuLd geworden ist. 

Zur f,rage der Geibietskörperschafoen wird 
Bundesminister Dr. Arudrosch das. nächsternal 
antworten. 

Präsident Ur. K an d u t s eh stellt fest, daß 
üblicherweise bei einem solchen Vorgang ein Akt 
angelegt wind. Aus der Kon~tl1Uktion des Rechts­
geschäftes ist es aber verstänldLich, daß man nichts 
vorgefulliden hat. 

Es ist außerordentlich hitisch, Ban!mnterlagen 
in 'einem UnteI1ausschuß belmnnUJugeben. 

Maßgeberud war zweifelLos der P,ar,teiwille des 
Bundes und nicht der der zahlenden Bank, wel­
che GläUibi,ger zuerst bezahlt werden sollen. 
übeJ:1dies rst es ,zwe~felhaft, daß eine so ein­
gehende Besprechung von Iden ,anwesenden Bank­
leuten nicht als Auftrag aufgefaßt wurde .. (Abg~ 
Dr. Fis ehe r: W:elche Rechtsnatur?) Z. B. Zah­
lungsauftl1agnach § 1404. 

/ Bundesminister Dr. An ,d r 0 'S e h: Das ist 
Indizienargumentation! 

über eine Erörtel1ung von Möglichkeiten 
wurde und wird Ifi~e ein Akt .angelegt. 

Man muß schon klären, Wias ondnungsgemäß 
ist, denn das ~st schon für die Zukunft w,ichtig. 

Präsident Dr. Kandutseh: Wi,eso § 1404? 
- Die Viereinbarung zwischen dem Bund und 
lder KontroUbank trägt [die Merkmale einer 
entgelnlichen Erfüllungsübernahme gemäß § 1404. 
Läßt ,das Verhalten von Konu,3!henten den Schluß 
a,uf ein bestimmtes Rechtsgeschäft zu, so ist es 
unerheb1ich, üb ,diese ,dieses wollten oder nicht. 

Bundemin~ster Dr. An d r 0 s ,e h: Bine Erfül­
lungsübemahme ist ,doch kl.a~bar. Der Bund 
hatte g,egenüberder Kontrol1bank keinen klag­
baren Anspruch. Das, was früher gegolten hat, 
gi.lt heute nicht mehr, man kann doch ,die Dinge 
nicht so ohne weiteres ändern. 

Präsident Dr. K a n d u t.s e h: Ergebnis des 
Streites sollte sein, im neuen Haushaltsrecht eine 
Defilliiciondes B'egriffes "FinanzschuM" einzu­
fügen. 

Bundesminister Dr. An [d r 0 se h stellt fest, 
daß es hisher übereinstimmende Meinungen über 
,diesen ,Begriff gegeben habe, der Rechnungshof 
·halbealso ,a:uch hier seine Meinung geändert. 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Der Fillianzminister 
hat bei der dama:ligen dninglichen Anfrage der 
OVP nicht die W,a:hl"heit gesagt. Er hat erklärt, 
daß bei dem angezogenen Gespräch überhaupt 
nichns henausgekommen sei. 

Ich weI1de mich nicht mehr mit der Frage, 
welcher ParagI1aph hier angewendet wel'den kann 
'Oder nicht, beschäftigen. Dr. Neudörfer hat 
hiererklär,t - dieser Sachverhalt steht fest -, 
daß ,er diese Besprechung mit der Bemerkung 
begonnen habe, es dürfe keine Begründung 
·einer Flinanzschuld geben. 

Das· Problem Lag darin, daß durch Verände­
rungen im Jahre 197 4 die Einnahmenseite nicht 
dem Budgetvoranschlag entsprach. Diesen Aus-
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falllkiann man doch nur durch zusätzliche Finan­
zieI'ung 'ausgleichen. 

Die Kontrollbank soLl als Geschäftsführ,er ohne 
Auftrag g,elhandeLt haben. Auf welche Weise 
bekam die Kontrol1bank UnterLagen, wem zu 
bezaJhlen sei? W,ar erkennbar, von wem die 
Zahlung stammt? 

Bun:desm~nister. Dr. An cl r 0 S ~ h: Das Ent­
schddende war, daß der Kred:illpl,a.fond Ider Haus­
ba.nken er~chöpft war. Wenn 'eine Bank das als 
Dritter hezaihlt hat, entsteht Idoch keine Finanz­
schuld. Der A,usschuß soll dochk!lären, was eine 
Finanz:schuLd ist. Gespräche über Möglichkeiten 
si11iddoch keine V,ereinhaI'ungen. 

Von der Binnahmenseite ist da.s nicht abhängig, 
son,dern von der Höhe Ides Kredinmhmens. Vor 
Weihnachten war Ider Bund nicht liquid, nach 
Weihnadlten war eine Liquid]tät von 4 Mil­
liaI'den vorhanden. Daher ist das nicht von der 
'Gebarungsseite; sondern von der Liquiditäts­
seite zu sehen. 

Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r (VP): Wurden 
Rechnungen von GebietsköI'perscha,ften bezahlt? 
Können Sie uns ,eine genaue Aufstellung über 
die 20 Millionen Schilling geben? 

Dr. Tu 11 (SP): Als wir den Antrag 
steUten, ,einen Untenausschuß einzusetzen, woll­
ten wir ,klären, was eine FinanzschuLd und was 

. eine Verw;altungsschuld ist. Es ist aber hier 
niemand· ~n ,der Lage, eine einideuw,ge Definition 
bekanntzugeben. 

Sie wallen unbedingt nachweisen, daß der 
Finanzminister bei ,der Beantwortung der 'dring­
lichen Anfrage 'die Unw,ahrmeit gesa.gt hat. Der 
Finanzminister hataJber nie bestritten, daß es 
Gespräche und zWlisch'en den ,Banken Verein­
barungen ,gegehen hat. Es gUibt nur Indizien 
bzw. 1nner:pretlationsprob1eme. 

Hel1r Präs~dent Dr. Ka.ndutsch, sind Sie bereit, 
Ihre Meinung ,auch zu I'ev~dieren? 

Abg. Dr. Fis c her (SP) zieht folgendes 
Resümee: 

1. Die Rechtsfigur des § 1422 bedarf keiner 
förmlichen VereinrbaJl1ung. 

2. Wirkung des § 1422 ist ein Gläubiger­
wechsel. 

3. Nach AUiHassung ,des Rechnungshofpräsi­
denten vel'WandeIt ein Gläubigerwechsel eine 
VerwalnungsschU:ld nicht in eine Finanzschu1d. 

4. Die Kontrollbank hat dem Finanzministe­
rium mitgeneilt, daß sie. im Sinne des § 1422 
vorgegangen ist. 

5. Die offenen Verwaltungsschulden wurden 
bezahlt, dann hat sich der Rechnung.shof einge­
smaltet, das Finanzministeriulffi hat ,die Kontroll-· 
bank daiZu befragt. 

Die KontrolLbank hat keine Abtr,etung ver­
langt, jetzt 'sch:!ießt ,der Rechnungshof d.araus, 
daß wegen der Unterlassung der Kontrollbank 
aus einer Verwaltungsschu1d eine Finanzschuld 
.gewor,den [st. 

Da die KontroUbank die Aihtrenung nicht ver­
,Langt hat, ist si.e ,ein Geschäftsführer ohne Auf­
tr;ag, aJber es soll i:hr danaus kein Nachteil er­
wachsen. Die Finanzschuld k.ann rdoch nicht des­
wegen hegründet wOl1den sein, weil die Kon­
trdUbank aus technischen Grüruden,auf die Ab­
tretung aller Rechte verzicht,et hat. 

Aibg. Dr. B r 0 e s i g k e (FP) sieht sleine letzten 
Zweifel beseitigt, ;daß 'am 29. November keine 
Verei.nbarung geschlossen wUl1de. Herr Dr .. Neu­
dörfer hat hei seinen AU!ifÜJhrungen das Wort 
"Vereinbam.lng" verwendet .. Es durfte das keine 
F,inanz'smu:ld werden, es wUl'de bemten, wie das 
zu bewerksteHig,en wäre. 

Schließt ei.ne Gruppe von Leuten, die nidn 
allein entscheidungsberechcig,t&ind, ,eine Verein­
barung .ab, und diese wiJ:1d dann durch d~e zustän­
digen Or!?iane genehmigt, so ist das natürlich 
eine gültige Vierein:barung, ,diese wäre auch klag-
bar. . 

§ 1422 ·erfolldert eine Abtretung, diese ist 
nicht .erfolgt, jetzt wiI'd § 1037 zur Anwendun.g . 
gebr,acht. Da gibt ,es ·aJber einen en,tschcidenden 
U n teI'schied. § 1422 begründet einen Gläubiger­
wechsel, § 1037 eine originäre SchuLd. Bei einer 
ol1iginären Sch,uld kann man :lJber nricht behaup­
ten, ,daß ein Glä.Ulbigerwechsel Natz greift. Dies 
aHes unterstreicht die Notwendigkeit, zu einer 
eindeutigen Definiüon des Begriff,es "Fihanz­
schuLd" zu kommen. 

Präsj,dent Dr. K a n Id u t s c h wird sich nicht 
weigern, Interpretationsänderungen ,im Lichte von 
pra:ktischen Diskussionen vorz·unehmen. 

Vorsitzender P ich I erstellt fest, ,daß über­
einstimmung herrscht, ·zur nächsten Sitzung Sach­
verständige zuLaden und schließt :die Si.tzung um 
17 Uhr 45 Minuten. 
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1) 

"Nach der Rechtsprechung, die mit der herrschenden generellen Auslegung des § 863 ABGB 
'im Einklang steht, ist daher wohl eine schlüssige Einlösungserklärung nach § 1422 anzunehmen, 
wenn der Zahlende - dem Gläubiger erkennbar - ein konkretes, über die bloße Zahlung hin­
:.ausgehendes Verhalten gesetzt hat, das erkennen läßt, er wolle den gezahlten Betrag vom Schuldner 
'zurückerhal ten. 

2. Eine Forderungseinlösung nach § 1422 ABGB und die Geltendmachung von (weiteren) 
Ansprüchen aus anderen Titeln schließen einander nicht aus. Es steht daher weder einem For­
derungsübergang nach§ 1422 entgegen, daß - allenfalls auch nur schlüssig - eine Vereinbarung 
zwischen Schuldner und Zahlendem vorliegt, etwa eine Erfüllungsübernahme nach § 1404 ABGB, 
da die gezahlte Verbindlichkeit für den Zahlenden immer noch ,eine fremde bleibt (Gschnitzer 
im Klang 2 VI 396), noch ein soldler Forderungsübergang einem Aufwandersatzanspruch aus Auf­
trag (§ 1014 ABGB) oder aus Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 1036 ff.; OGH 27.8. 1935, ZBl. 
1936/55; 2. 12. 1959, JB!. 1960, 387). Wenn Geschäftsführung ohne Auftrag nach § 1036 (not­

'wendige Geschäftsführung) oder § 1037 (nützliche Geschäftsführung) vorliegt, hat der Geschäfts-
führer ohne Auftrag gleich einem Beauftragten Anspruch auf Ersatz von Verwendungszinsen 
{Stanzl in Klang 2 IV/I, 898 und 904), d. h. auf Ersatz des Zinsenertrags, der ihm durch die 
Verwendung seines Kapitals für den anderen entgangen ist, oder dessen, was er zur Beschaffung 
«:Ies Kapitals aufwenden mußte." 

c) Sitzung vom 28. April 1976 

ObmannsteHvertreter Dkfm. DDr. K ö n i g 
nimmt um 9 Uhr 45 Minuten die Verha~dlungen 
auf uM erteilt aem Abgeordneten Dr. Koren das 
Wort. 

Abg. Dr.· Kor e n (VP): Dem Protokoll ,der 
letzten Sitzung ist zu entnehmen, daß einige 
Fragen aufgeworfen worden sind; deren Klärung 
,eine wesentliche Voraussetzung für die Befragung 
.der Sachverständigen darstellt. 

Offen blieb, ob unter ,den Zahlungen, die auf 
Grund des in Rede stehenden Kredites geleistet 
wurden, auch Zahlungen ,an Körperschaften, Ge­
bietskörperscha,ften oder sonstige Rechtsträger 
enthalten sind. 

Ungeklärt blieb die Frage, die sich auf ,den 
. Aktenvermerkder Ergebnisse der Besprechungen 
im Finanzmini:sterium bezieht. 

Ist der Bundesminister für Finanzen in der 
Lage, das lin ,der letzten Sit1Jung zum Teil zitierte 
'Gutachten des Justizministeriums zur Gänze zur 
Verfügung zu stellen? 

Abg. Dr. Fis ehe r (SP) regt an, einvernehm­
lich die Vertraulichkeit des Untenusschusses auf-
2uheben und die Auszugsweisen Darstellungen im 
vollen Wortlaut aem Ausschußprotokoll anzu­
fügen, denn die öffentlichkeit soll möglichst in­
formativ und umfassend unterrichtet wer,den. 

Abg. Dr. Kor e n (VP) stellt fest, daß gegen 
. . diese Vorgangsweise nichts einzuwenden sei. Das 
Thema ist ja durch ,die Behandlung im Unteraus­
·schuß nicht vertraulich geworden, sondern nur 
.-die >im Ausschuß gemachten Informationen, in 
-der öffentlichkeit sind ja auch nur Fakten zum 

Thema bekannt geworden und nicht ,der Inhalt 
der Berauu·ngen. 

Abg. Dr. B r 0 es i g ke (FP) schließt sich der 
von Dr. Fischer vorgesch·1a,genen Vorgangsweise 
an. 

Abg. Dr. Kor e n (VP) macht ·den Vorschlag, 
in einer der nächsten Sitzungen über das Proto­
koll übereinstimmung zu erzielen. 

Abg. S t ein bau e r (VP) regt an, daß der 
Präsident des Rechnungshofes eine kurze schrift­
liche Darstellung rzum Thema "Finanzschuld" 
übermittelt. 

Der Antrag des Abgeordneten Doktor 
B r 0 e s i gk e (FP), die Vertraulichkeit aufzu­
heben, wind zur Abstimmung gebracht und ein­
stimmig angenommen . 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h schließt sich 
dem Ersuchendes Abgeondneten Steinba.uer an, 
daß der Rechnungshof seine Rechtsauffassung 
zum Begriff "Finanzschuld" schriftLich zur Ver­
fügung stellen möge. 

Der Bundesminister gibt bekannt, daß er eine 
Stellungnahme zum ScJ.ireiben des Präsidenten 
des Rechnungshofes vom 15. März 1976 verfaßt 
habe und läßt ,dieses zur Verteilung bringen. 1) 

Zu den Idrei Frag.en des Abg. Dr. ~oren: 
1. Es besteht kein Einwand, dieses Gutachten 

·des Justizministeriums zur Verfügung zu stellen. 
2. Aktenvermerk kann keiner vorgelegt wer­

den, weil es im Finanzministerium keinen gibt . 
3. Daß Ertragsanteile bezahlt wurden, kann 

nicht ausgeschlossen werden, weil das vom Finanz­
ministerium nicht durchgeführt wurde. Allerdings 
sind in diesem Betrag etwa 500 Millionen Ge­
werbesteuer enthalten, die bis zum 31. 12. 
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fällig gewesen wäre und die vorzeitig bezahlt 
wurde. 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Im kann mim nimt 
erinnern, im Finanzverfassungsgesetz eine Bes~im­
mung gesehen zu haben, die einen Unterschied 
bei der Verpfändbarkeit von Leistungen für 
fällige und nimt fällige Leistungen mamt. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Es ging 
dom um die Fra.ge, ob wir Mittel, die wir für 
Dritte eingenommen haben, für uns verwendet 
haben. Das trifft für den Fall der Gewerbesteuer 
nimt zu, denn diese war nimt fälÜg, WOl'aus sim 
ergi,bt, .daß es darüber keine Vereinbarung gege­
ben hat, denn in eine Vereinbarung hätte man 
das nimtaufzunehmen gebraumt und hätte es 
aum nimtaufgenommen. 

Abg. Dr. B r 0 e,g i g k e (FP): Ist diese Ge­
werbesteuerzahlung nur an die Stadt Wien erfolgt 
oder aum an :andere Gemeinden, nur an ,große 
Gemeinden oder aum an Meine Gemeinden? 

Sind in den zwei Milliarden aum Sozial ver­
simerungsbeiträge enthalten? 

Bundesminister Dr. A nd r 0 s c h: Keine 
Sozialversimerung~beiträge. Die Zahlung enolgte 
an aUe Gemeinden. 

Abg. S t ein bau e r (VP) stellt fest, daß es 
um die Vorstellungen über eine möglime Defini­
tion ,der FinanzsmuJ.d gehe. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Selbstver­
ständlich muß aum begründet werden, auf welme 
Remtsnormsim diese Definition stützt. 

Abg. Dr. Fis c her (SP): Bei einer politismen 
Beurteilung müßte man dem Finanzminister ~u­
stimmen, wenn er alle remtlimen und legalen 
Möglimkeiten aussmöpft, damit die Gläubiger 
zu einem möglimst frühen Zeitpunkt ihre Ver­
bindlimkeiten erfüllt bekommen. 

Vom haushaltsremtlichen Standpunkt ist es 
ohne Belang, ob es sim hiebei um eine Privatper­
son, eine jUl'istisme Person oder um eine Ge­
bietskörpersmaft handelt. Der Herr Finanzmini­
ster hat ja festgestellt, ,daß es sim nimt um Er­
tragsanteile, sondern um eine Gewerbesteuer h"m­
delt, die zum Zeitpunkt der überweisung nom 
nimt fällig war. 

Präsident Dr. K an du t s c h gibt bekannt, 
daß er selbstverständlim gerne bereit sei, eine 
Stellungnahme zum Kern der Auseinanderset­
zung zu verfassen, zur Frage, warum nam Auf­
fassung des Remnungshofes eine Ermämtigung 
notwendig gewesen wäre, warum es eine Kredit­
operation war. 

Finanzsmulden sind Verpflimtungen, die ,der 
Bund eingeht, um simcLie für die ErfülLung seiner 
Pflimten erforderlimen Mittel zu besmaffen. Das 
Verfassungsgerimtshoferkenntnis aus dem Jahre 
1962 zeigt, daß der Verfassungsgerichtshof einen 
sehr weiten Begriff "Kreditoperationen" hat. 

Es ist von Interesse, ob es sim um eine Mittel­
besmaffung zur HauS'haltsführung des Bundes ,ge-­
handelt hat,- wie z .. B. Sozialversimerungsheiträge._ 
Eine Aufstellung zeigt, daß über 10 Millionen 
. zur Bez,ahlung solmer Verpflimtungen 'a;,us den 
Mitteln dieses Zwismenfinanzierungskredites be­
zahlt worden sind, in ,dieser Summe sind Spiel-­
bankabgaben enthalten, und das sind Ertrags­
anteile. 

Auf iden Einwand vom Bundesminister Dok­
tor A nd r 0 s c h, daß diese Größenordnung bei 
den Spielbanken nimt stimmen könne, stellt_ 
Präsident Dr. K a n du t s c h fest, daß es sim ,da­
bei um eine Sm ätzung handelt, weil die Spiel­
bankabgabe nimt allein ausgewiesen ist. 

Präs~dent Dr. K a n ,d u t s c h: § 16 Abs. 2 
FVG untersa;,gt Gemeinden, die kein eigenes. 
Statut haben, ihre Ertragsanteile abzutreten. Da­
her ist § 1422 nimt anwendbar, weil es nimt­
abtretbare FOl'derungen gegeben hat. 

Bundesminister Dr. A n d r 0 s eh: Was die 
Spielbanken betrifft, können die 8 Millionen nimt 
stimmen. 

Die Ansimt des Präsidenten des Remnungs­
hofes und ,der öVP geht dahin, daß es eine Ver­
einbarung gab. Damit wird begründet, daß aus .. 
einer Verwaltungssmuld eine Finanzsmuld wurde. 
Die Tatsame, daß die Gewerbesteuer zu früh be­
zahlt wurde, unterstreicht, daß es keine Ver, 
einbarung gegeben hat. 

Präsident Dr. K a nd u t s c h: Die Spielban­
kenabgabe von Wien beträgt 3,7 Millionen, 
8 Millionen ,für ~anz Osterreim. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Von 
3,7 Millionen kann man ni mt willkürlim auf 
8 Millionen smließen. 

Präsident Dr. K an du t s c h: 3,7 Millionen 
sind mehr als einige Hunderttausend. 

Zur Vereinbarung: Da § 1422 offenbar sehr 
ersmüttert ist, wurde eine zweite Bestimmung 
des bürgerlimen Gesetzhumes herangezogen: die 
Gesmäftsführung ohne Auftrag. 

Er;hebungen bei ,der Postsparkasse haben erge­
ben, daß Organe des Finanzministeriums bei der 
Durmführung mitgewirkt haben, daher kann das­
keine Gesmäftsführung ohne Auftrag sein. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h stellt das 
entsmieden in Abrede,. denn der Remnungshof 
muß wissen und weiß, ,daß mit ,der Postsparkasse 
täglich Kontakte bestehen. Wäre eine Mitwirkung: 
erfolgt oder hätte es eine Vereinbarung gegeben, 
hätte man simer keine nimtfälligen Forderungen 
bez,ahlt. 

Selbst wenn § 1422 hypothetism nimt zutrifft. 
dann simer § 1037. Die Struktur der Zahlungen 
bestätigt dom ganz genau; daß das keine Verein­
barung war. Aus der T!atsame, daß täglim Kon­
takte mit 'der Postsparkasse bestehen, zu smlie-· 
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~ßen, daß eine Mitwirkung daran erfolgt sei, muß 
:ganz entschieden in Abrede gestellt werden und 
'kann auch nicht belegt werden. 

Präsident Dr. K a n ,d u t s c h: Am 17. Jänner 
erfolgte durch eine fernmündlim,e Anordnung die 
Rückzahlung an die Kontrollbank. Das wider­
spricht dem Verwaltungsentlastungsgesetz, denn 
'es muß eine smriftliche Zahlungsanweisung geben, 
es muß konkret gesagt werden, zu welchen 
Lasten die Zahlung erfolg~, auch die Mitwirkung 
der Bumhaltung ist notwendig. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Die Buch­
haltung wirkt bei der Anweisung mit, mit der 
Liquidierung hat ,das überhaupt nichts zu tun. 
Die Anweisungen werden von der Buchhaltung 
überprüft und für richuig empfunden. Das lag 
ja schon vor ,denn die Schecks gab es ja schon. 
Am 17. Jänner war auf Grund des Schreibens ,der 
Kontrollbank völlig klar, daß diese Rechnungen 
disponiert sind. 

Präsident pr. K a nd u t s c h: Das ist deswegen 
nicht richtig, weil es einen anderen Zahlungsemp­
fänger gegeben hat, auf Grund dessen hätte die 
Buchhaltung neuerlich mitwirken müssen. 

Bundesminister Dr. A n ,d r 0 s c h: Für die an­
weisenden Organe und die Buchhaltung ist ent­
scheidend, ob die Berechtigung für die Anweisung 
gegeben ist und zu welchen Lasten diese geht. 
Die Liquidierung ist nicht mehr Sache der Buch­
haltung, sondernder zentralen Kassenverwaltung. 
Daher trifft >die relevierte Norm g'ar nicht zu. 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Wenn ich den Präsi­
denten des Rechnungshofes richtig verstanden 
'habe, so lagen am 17. Jänner bei der Staats­
bauptkasse keine Zahlungsanweisungen mehr vor, 
sondern es wurde auf Grund eines telephonischen 
Anrufes die Weisung gegeben, 2 Milliarden an die 
Kontrollbank zu zahlen, wofür es keine schrift­
liche Unterlage gab. 

Für ,die rechtliche Beurteilung ist es von Belang, 
'W,er die Gläubiger des Burudes waren, ,für die diese 
Umweglösung gefunden wurde. Ein Teil der 
Gläubiger, nämlich die Gebietskörperschaften, 
sind durch § 16 Abs. 2 FVG in ihrer Bewegungs­
freiheit behindert. Diese wären nicht in der Lage, 
Ertragsanteile und Ahgabenrechte abzutreten. 

§ 16 Abs. 2 FVG bedeutet eindeutig, daß die 
Länder gar nicht in der Lage waren, ihre Rechte 
';tbzutreten, daher war eine Vorgangsweise nach 
§ 1422 unmöglich. 

Bundesminister Dr. An ,d r 0 s c h: Es gab ja 
;gar keine Abtretung. Die öVP argumentiert, 
,daß die KontroHbank keine Abtretung verlangt 
hätte. Die öVP behauptet, § 1422 ist nicht an­
w'endbar, weil eine Vereinbarung vorlag. Nun 
zeigt sich, daß keine Vereinbarung vorgelegen 
:haben kann. Dann werden Bestimmungen aus­
gegraben, die sich ,auf die Anweisung beziehen, 
und Normen, die sich weder an den Bund noch 
an die öKB richten. 

Abg. Dr. Lei t ne r (VP): Im Finanzministe­
rium muß bekannt sein, wer was bekommen hat. 
Wie gliedern sich ,diese 2 Milliarden auf? Was 
haben private Firmen, was verstaatlichte F,irmen, 
was Sozialversicherungsinstitute, was haben Län­
der bekommen? 

Die Kassenreserven betrugen am 31. Dez,ember 
1,5 Mill~'arden. Lag ,dias alles bei der Postspar­
kasse? 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Es gibt eine 
Reihe von anweisenden Stellen. Die Buchhaltung 
ist nicht voll weisungsgebunden und hat gewisse 
Kontrollrechte gegenüber dem anweisenden 
Organ. 

Am 31. 12. la,gen bei der Postsparkasse 
987 MilLionen, bei der Nationalbank 569 Millio­
nen. 

Abg. Dr. B r 0 es i g k e (FP): Im ersten Brief 
des Finan:vministers wunde beha,uptet, daß im 
Sinne des § 1422 ,ein Forderungsübergang auf 
die Kontrollbank erfolgt sei. Die jetzige Stellung­
nahme verläßt zwar diesen Standpunkt nimt 
expressis verbis, aber er rückt stark in den Hin­
tergr,und. Im Vordergrund steht § 1037, ein 
Paragnaph, der früher subsidiär war. Solange 
der Finanzminister nicht erklärt, daß er § 1422 
fallenläßt, ist es nimt gleichgültig, um welche 
Forderungen es sich handelt, weil ja die bis­
herige Version war, daß eine suiHschweigende 
Abtretung durch die betreffenden Gläubiger er­
folgt ist. Wär,e eine solme stillschweigende Abtre­
tung erfolgt, hätte die Kontrollbank jene Remte 
erwerben können, die der bisher:ige Gläubiger 
hatte. 

War Gewerbesteuer enthalten, konnte ,die Kon­
trollbank natürlich erst am 31. 12. diese F01"lde­
rung erwerben. Daraus ergibt sich, daß die Zin­
senrechnung keineswegs gestimmt haben kann, 
weil die Zinsen den ganzen Bereich umfassen. 

§ 16 Abs. 2 FVG enthält ein Abtretungsverbot, 
allerdings nicht für die Länder und für die Städte 
mit eigenem Statut, sondern für die übrigen Ge­
bietskörperschaften. In einem solchen Fall konnte 
ja rune wirksame Abtretung gemäß § 1422 über­
ha,upt nicht stattfinden. Die Forderungen waren 
an die Kontrollbank nicht übergegangen, weil 
keine Abtretung erfolgen konnte. 

Dara,us ergeben sich zwei Schlußfolgerung,en: 
Entweder, ,daß die Konstruktion des § 1422 nimt 
haltbar ist oder daß das Finanzministerium Zin­
sen bezahlt hat, ,auf die der Betreffende keinen 
Anspruch hatte. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Im kann 
§ 1422 weder aufrechterha,lten nom zurückziehen, 
denn § 1422 hat uns die Kontrollbank mitgeteilt. 
Erst im nachhinein ist die Frage aufgetaucht, 
unter welmen Voraussetz:ungen § 1422 anwend­
bar ist. Selbst wenn man der Meinung ist, daß 
dies eine irrige Auffassung war, wäre § 1037 an­
wendbar. 
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Ab dem Zeitpunkt, ab dem bezahlt wird, hat 
man Anspruch auf Zinsen, 

Abg. Dr. Fis ehe r (SP): Norma,dressat des 
§ 16 Abs. 2 FVG sind die betreffenden Gebiets­
körperschaften und nicht der Finanzminister. 

Verhältnis § 14'212:: § 16 Abs. 2. Erst nachid,em 
der Rechnungshof das Problem aufgegriffen hat, 
wurde vom Finanzminister,ium bei der Kontroll­
bank nachgefragt, ob sie die Abtretung der 
Rechte verlangt hätte .. Diese hat mitgeteilt, dar­
auf verzichtet zu haben. Im § 16 Abs. 2 ist zu 
lesen, ·daß die Länder' nicht berechtigt gewesen 
wären, die ihnen z,ustehenden ReChte auf die 
Ertragsanteile abzutreten. 

Erste Konklusion wäre: Uninteressant, denn 
die Kontrollbank hat es ohnehin nicht verlangt. 
Ist § 14212 deswegen auszus.chließen? - NeLn, 
denn das ABGB räumt dem neuen Gläubiger ein, 
die Abtretung der Gläubigerrechte zu verlangen. 
Diese Bestimmung wird durch das Finanzverfas­
sungsgesetzeingeschränkt. 

Wäre ,die Kontrollbank so vorgegangen, hätten 
die von § 16 Abs. 2 betroffenen Gebietskörper­
schaften sich auf diesen berufen müssen. Diese 
Frage ist eine rein theoretische, weil die Kontroll­
bank die Abtretung ohnehin nicht verlangt hat. 

Im Hinblick auf den Finanzminister ist über­
haupt nichts gewonnen, weil dadurch, daß ·die 
Kontrollbank keine Abtretung verlangt hat, 
keine FinanzschuId begründet wunde. Die 
These, daß es eine Vereinbarung gab, ist hingegen 
im Lichte des § 16 Abs. 2 noch mehr ins Wan­
ken geraten. 

§ 1422 in Verbindung mit § 16 Abs. 2 bedeutet 
nichts anderes, als daß einem allfälligen Begehren 
der Kontrollbank gewisse Grenzen gesetzt wor­
den wären, was aber die haushaltsrechtliche 
Frage, ob es eine Verwaltungsschuld oder eine 
Finanzschuld ist, lin keiner Weise berührt. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Der Rech­
nungshof geht davon aus, daß ein Institut des 
§ 1402 vorliegt, w.eil eine Vereinbarung gegeben 
ist; deswegen schLießt rder Rechnungshof § 1422 
und § 1037 aus. Würde das zutreffen, wäre aus 
einer Verwaltungsschuld eine Finanzschuld ge­
worden. Nach dem Standpunkt des. Finanzmini­
sterS! grbt es keine Verei,nbamng, daher keine. 
Veränderung der Fälligkeit, daher ist es eine Ver­
waltungsschuLd geblieben. 

Jetzt wird § 16 Abs. 2 angezogen, womit jeden­
falls ·die These der Vereinbarung nicht mehr auf­
rechtzuerhalten ist. § 16 Abs. 2 hat weder den 
Bund noch ein Kreditinstitut als Adressaten. Das 
ist für die Frage, ob § 1422 oder§ 1037 zutrifft, 
völlig irrelevant. 

Jetzt wind das Verwaltungsentlastungsgesetz 
hinzugezogen und gesagt, daß es deswegen eine 
Vereinbarung sei, weil eine konkrete Mitwirkung 
der Or.gaue ,des Finanzministers . enfolgt wäre 
oder hätte erfolgen müssen. Was sich zwischen 

Finanr2':minilster und Postsparka-ssie abspielt, ist 
eine Kasselldisposition, die von dieser Bestim­
mung überhaupt nicht berührt wird, sodaß es alTL 
17. Jänner keiner Schriftlichkeit bedur'fte, dem1' 
das erfolgt täglich per Telephon. 

Prä~ident Dr. K a n d u t s c h: Zahlungsemp­
fänger waren ,die Kontrollbank und nicht mehr 
die ursprünglichen Gläubiger des Bundes. Da es 
einen neuen Empfänger gegeben hat, war nach 
Auffassung des Rechnungshofes diese Vorschrift 
anzuwenden. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Dann be­
steht aber die Meinungsverschiedenheit zwischen 
Rechnungshof und Finanzminister nur mehr 
da.rin, ob das am 17. Jänn'er schriftlich oder te.le­
phonisch hätte erfoLgen müssen. 

Präsident Dr. K a n du t s eh: Nach den Be­
stimmungen ~des Verwaltungsentlastungsgesetzes. 
Es ist unbestritten, daß es keinen Gläubigerwech­
sel gegeben hat, weil es keine Forderungsabtre­
tung gab, denn ,dies ist eine Muß-VOI'aussetzung. 

Die Zahlungs empfänger haben doch nie erfah-­
ren, daß jemand anderer als der Bund diese Zah­
lungen beglichen hat, daher gab es keine Forde­
rungsabtretung und somit auch keinen Gläubiger-
wechsel. -

§ '1404 ist anwendbar, weil eme originäre 
Schuld entstanden ist, Gläubiger w,ar die Kon-­
trollbank. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Bei eiher 
neuen Rech~sbeziehung zwischen Bund und öKB 
·ist § 1404 nicht mehr anwendbar. 

Präsident Dr. K an du t s c h: § 1404 ist die 
Grundlage, denn es war eine entgeltliche Schuld­
übernahme, ein risikolöser Kredit. Der Rech­
nungshof ist der Auffassung, daß diese Transak­
tion ein, SchuMverhältnis hegrün1det hat, eine­
Kreditaufnahme ,dargestel1t hQt. Das Hinzuziehen 
von Paragraphen ,des bürgerlichen Rechts hat. 
Indikatcirbedeutung, aber keine substannielle. 

Abg. Dr. Lei t n e r (VP) ist mit der Aussage" 
nicht zufrieden, daß man nicht sagen kann, wer 
was bekommen hat, und ersucht nochmals um 
diese Zusammenstellung. 

Abg. Dr. B r 0 es i g k e (FP): Die Behauptung, 
daß § 16 Abs. 2 widerlegt, daß das eine Verein­
barung war, ist völLig unrichtig. Trifft § 1404 zu". 
war die Kontrollbank verpflichtet, zu zahlen. 
War sie verpflichtet zu zahlen, dann geht die 
Forderung nach § 1358 kraft Gesetzes auf sie: 
über. 

Bundesminister Dr. A n d r o. s eh: Nach § 1404 
wird dem Schuldner die Leistung versprochen~ 
Dem Finanzministernum hat niemand etwas ver­
sprochen. 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Ausgangspunkt aller 
überlegungen war, daß es eine Vereinbarung gab .. 
Nach dem StaIJi(Lpunikt . des FinaIllZimini5ters 
gab es keine Vereinbarung. Wir stehen also vcrr-
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der Tatsache, Idaß sich eine Reihe von Institu­
ten ohne jede Albsprache, ohne jelde V,erein­
barung konform verhalten haben. Wäre eine 
solche Tnns,aktion ohne Vereinbarung zus<tallide 
gekommen, wäre das in der Geschichte unseres 
Lallides ein Nov,um. 

(Hierauf wird der Gouverneur der österreichi­
schen Postsparkasse, Dkfm. Kurt NössLinger, und 
später dann der Generaldirektor der Österreichi­
schen KontroHbank-AG, Dr. Helmut Haschek, 
zur Befragung hereingebeten.) 

Abg. Dr. Koren (VP): Gibt es bei der Post­
sparkasse Unterla,gen, daß bei der Besprechung 
am 29. November eine Vereinbarung geschlossen 
wurde? 

Sind die Anweisungen im Original verwendet 
worden, sodaß die Empfänger der Zahlung den 
Eindruck haben konnten, daß die Zahlung durch 
den Bund edolgte? 

Auf welche Weise wurde von der Postsparkasse 
festgestellt, welche der vorliegenden ,durch Konto­
stände nicht gedeckte Anweisungen zu zahlen. 
seien? Irgend jemand mußte die Feststellung tref­
fen, welche Anweisungen zu Lastendes Kontroll­
bankkontos und welche zu Lasten der normalen 
Kassastände zu leisten seien. 

Auf welche Weise hat die Postsparkasse nun 
tatsächlich die zur Zahlung kommenden Anwei­
sungen ermittelt und zur Durchführung gebracht? 
Wenn keinerlei Vereinbarung mit staatlichen 
Stellen vorlag, auf welche Weise hatte die Lei­
tung der Kontrollbank Kenntnis von der Zahl 
der Anweisungen, ,die bei der Postsparkasse unge­
deckt lagen? 

Ist es üblich, daß Anweisungen, die bei der 
Postsparkasse liegen, einem Dritten vorgelegt 
werden, damit dieser die Anweisung vornehmen 
kann? 

Auf Grund welch sonstiger Unterlagen ist die 
Kontrollbank in die Lage versetzt worden, die 
Schuldner zu ermitteln? 

Gouverneur Dkfm. N ö s si i n ge r: Vordem 
27. November konnten nicht alle einlangenden 
Aufträg.e wegen der finanziellen Lage durchge­
führt werden. Deswegen wurde Einvernehmen 

·mit dem Finanzministel1ium hergestellt, um Maß­
nahmen zu treffen, weil es wegen des N ahever­
hältnisses zwischen Postsparkasse und Finanz­
ministerium nicht möglich war zu sagen, der 
Kontoinhaber sei nicht in der Lage, diese Mittel 
auf dem Konto verfügbar zu halten. 

Daraufhin gab es eine Besprechung, wobei ich 
gebeten habe, den Chef ,der Kontrollbank hinzu­
zuziehen, da ich dachte, ,daß es um eine Kredit­
transaktion ginge, die Kontrollbank hatte näm-
lich einen freien Limes. . 

Es wurde festgestellt, daß die Mittel für ,die 
Aufnahme einer Finanzschuld ausgeschöpft 
wären. Im Laufe des Gesprächs wurde eine Ge­
schäftsführung ohne Auftrag ventiliert. 

Bei dieser Besprechung gab es keine Verein­
barung, eine ,solche war gar nicht möglich, weil 
es ungewiß war, ob überhaupt Mittel im Wege 
der Refinanzierung 'zu bekommen wären. 

Nach der Zusage ,der Notenbank kam die< 
Transaktion in ein endgültiges Stadium. Die Kon­
trollbank richtete ein Schreiben an die Postspar­
kasse,' Zahlungs auf träge für den Bund durchzu­
führen. 

Die Anweisungen sind teilweise im Original 
erfolgt. 

Die KontroHbank hat nie erfahren, welche 
Kontoinhaber mit den Mitteln, die sie zur Ver­
fügung gestellt hat, befriedigt wurden. 

Zahlungen zu Lasten der Staatshauptkasse wer­
den täglich mitgeteilt. Zahlungen zu Lasten der 
Kontrollbank wurden nach unserer eigenen Ent­
scheidung durchgeführt. 

Dkfm. N ö s s I i n ger bejaht die Frage des 
Abg. Dr. Kor e n (VP), ob sich die Tätigkeit der 
Kontrollbank darauf beschränkt habe, den Kre­
ditIimes zur Verfügung zu stelLen, und ob dar­
über hinaus die Durchführung der gesamten 
Transaktion der Postsparkasse überlassen wurde. 

Abg. Dr. Fis ehe r (SP): In welcher Form ist 
ihr zuständiges Gremium benachrichtigt worden? 
Ist diese Benachrichtigung abgestellt gewesen auf 
eine Vorgangsweise, die in Aussicht genommen' 
war oder ,ist irgendwann der Begriff "Vereinba­
rung" aufgetaucht? 

Der Rechnung·shof beurteilt das als Schuldüber­
nahme nach § 1404. Nach bürgerlichem Recht ist 
primär der Wille der Beteiligten zu erforschen. 
Gibt es einen Hinweis, daß eine Transaktion nach 
§ 1404 geplant war? 

Bei der Besprechung wur,de eine Finanzschuld' 
von vornherein ausg.eschlossen. Ist es auch bei der 
weiteren Tl1ansaktion dabei geblieben, war der 
Wille ausdrücklich darauf gerichtet, keine 
F,inanzschuld zu begründen? 

War ursprünglich von Zinsen die Rede? 
Gouverneur Dkfm. N ö s s I i n ge r: Die Ver­

gütungsfrage ist später aufgetaucht, es gab eine 
bilaterale Besprechung zwischen Kontrollbank 
und Postsparkasse. 

Sektionschef Neudörfer hat ausdrücklich er­
klärt, daß keine FillianzschuLd begründet werden 
dürfe. 

Vorstandsmäßi,g war die Aufnahme des Lom­
bardkredits: Die Weitergabe an die KontrolLbank 
war nicht vorstandsmäßig, weil sie nicht über eine 
gewisse Dauer hinausging. . 

Präsident Dr. Ka n cl u t S eh: In Akten der 
Postsparkasse wird auf die Besprechung im 
FinanzmiDÜsterium Bezug genommen. Es heißt 
hier u. a.: Es war somit bei der im Finanzmini­
sterium besprochenen Vorgangsweise zu verblei-­
ben. 

Zu den Zinsen: Der Zinssatz ergibt sich im 
Sinne der Vorabsprache. 
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Es ist zwar ,der Begriff "Vereinbarung" ver­
mieden worden, aber durch eindeutige konklu­
dente Handlungen ist 'eine solche Vereinbarung 
de facto entstanden. 

Gouverneur DMm. N ö s s I i n ger stellt zur 
Vergütungsfrage fest, daß die Postsparkasse zu­
mindest einen Kostenersatz haben wollte. 

Abg. Dr. Fis ch e r (SP): Im Tätigkeitsbericht 
des Rechnungshofes wird die Vorgangsweise im 
"Finanzministerium geschildert, und dann heißt 
es: Diese Vereinbarung entspricht ... 

Der Begriff "Vereinbarung" stellt nicht darauf 
ab, was die Postsparkasse als iht:e Absicht dar­
gelegt hat, sondern ist die Interpretation Jener 
Vorgänge, zu denen der Gouverneur der Post­
sparkasse jetzt Stellung nimmt. 

Gouverneur DMm. N ö s s I in ger: Der 
Aktenverfas&er hat alles subsumiert, was am 
29. Nov,ember ausgemacht wur,de. Das geht <lJuf 
unsere schIechte Schilderung der Vorgänge zurück. 

Eine Vereinbarung konnte es zu ,diesem Zeit­
punkt nicht geben, weil wir nicht wußten, ob wir 
von der Nationalbank eine Refinanzierung be­
kommen. 

Abg. S t ein bau e r (VP): Die Postspark,asse 
hat eine Provision bekommen. Hatte die Post­
sparkasse eine k1<1Jre Gmndlage gegenüber dem 
Einanzministerium oder basiert ,dieser Provisions­
anspruch auf § 1037 ABGB? 

Hahen vor der Besprechung am 29. 11. vorbe­
reitende Besprechungen 'stattg,efunden? 

Hat es nachher weitere Konuakte zur Veri­
-fizierung dieser Fmge zWlischen Finanzministe­
rium und Postsparkasse gegeben? 

Wie wurden :dieP,rioritäten hei ,der Bezah­
Lung der Rechnungen ,g.esetzt? 

War Ihnen klar, daß Gebietskörperschaften das 
Abtretungsve!'bot des § 16 Albs. 2 FVG zu be­
achten haben? 

Würden Si,e als Bankfrachmann sagen, daß eine 
Tran'saktion, die 2 Milliallden urnf,aßt und bei 
der offenkundig vier Gruppen zusammenspielen, 
den zufälligen Char,akter eines Rechtsgeschäftes 
nach § 1037 hat, oder würden Sie sagen, daß 
das doch offenkundig die Ahwicklung einer V,er­
einbarung ,der Beteiligten w.ar? 

_ Gouvemeur Dkfm. N ö s sI i n ger: Bei der 
K,assendisposiuion ,g,ab 'es natürlich Prioritäten. 
-Vorrang hatten vor allem Aufträge mit hohen 
Betragszahilen. 

Daß FOl'derungen mit Zessionsverbot belegt 
'waren, WUNe nicht heachtet. 

VOl'besprechungen vor dem 29. November h<lJt 
es in der Weise gegeben, daß lich heim Finanz­
ministerium interv'eni'ert habe. 

RechtsgI1undlage für die Prov,ision war die 
_Aufnahme der Mittel. 

_ ~atürlich hat es, nachdem ich die Zusage der 
NatlOualb<JJnk hatte, Gespräche mit der Kontroll-

b<lJllIk ,gegeben. Auf meiner Ebene gab es keine 
Rückme1dungan ,das Einanzministeriul1ll, .daß die 
2 Mmial1den vorhanden wa!'en. 

Es ist nicht üblich, solche Transaktionen als 
Geschäfllsführung ohne A'ufurag durchzuführen. 
Aber es gibt durchaus Fälle, bei denen es nur 
eine mündliche Absprache gibt. 

Abg. Dr. B r 0 e s i g k e (FP): Haben auch 
andere Stellen als die Bundeskammer interve­
nier,t? 

Hatte die NationaLbank bezüglich der Durch­
führUtIlg dieses Geschäftes keine Bedenken wegen 
§ 41 Nationalbankges-etz? 

GaJb es eine schriftliche Vereirub<1Jrung mit der 
KontJrol1bank oder war das '<lJuch nur mündEch? 

War ,den Empfängern der Zahlungen aus den 
ihnen übersandten Zahlungsbelegen ersichtlich, 
daß die jetJzt '<1Jnweisende Stelle di,e KontroUbank 
wlar? 

Zur Provision: Es ist ja nur möglich, einen 
eigenen Aufwand geltend zu machen, aber nicht 
einen Verdienst. Warum war eigentlich die Post­
sparkasse ,der Meinung, ,daß ,ein Rechtsanspruch 
bestünde ullid nicht nur ein Kulane-anspruch? 

Gouverneur Dkfm. N ö s s I i n ger: Auch 
andere Stel:len haben interv-enier,t, haJuptsächl.ich 
im Namen von Firmen. 

Bei der Nationalbank habe ich gefr;agt, ob 
ich ,einen Lomballdkredit -haben kann ullid wenn 
ja, in welcher Höhe. 

Eine sch,riftliche Ve!'einbarung mit der Kon­
trollbank lieg,t insofern vor, ,als es ,einen schrift­
lichen Auftmg der Kontro11bank gibt, zu ihren 
Lasten Z<1Jhlungsaufträge ,des Bundes durchzu­
führen. 

Fürdi,e Empfän~er war nicht er~icht1ich, -von 
wem die Zahlung stammt. 

Zur P,!'Ovi~ion: Es ist üblich, Kosten in Form 
eines Prozentsatzes der Summe ,auszudrücken. 

Abg. Dr. Lei t n 'e r (VP): Haben Sie die 
überweisung von sich aus vorgenommen oder 
hat es nicht doch eine Abspmche mit dem 
Finanzministerium gegeben? 

Ist es nach Vorlliegen ,des Bundesrechnung,s­
ahsch1usses zu KonbaJkten mit Reg,jerungsmitglie­
dem 'gekommen, um di,e Meinung des Einanz­
ministeriums zu untermauern, daß 'es keine 
Fin<1JnZJschuld sei. (Der Abgeordnete richtet diese 
Frage gleichzeitig auch an Generaldirektor Dok­
tor Haschek.) 

Gouverneur Dkfm. N ö s s l,i n ge r: Unser 
Bestreben mar ,es, möglichst die Belege mit hohen 
Beträgen über das Kontrollbankkonto abzu­
wickeln. 

Kontakte mit fuegierungsmitgliedernhat es 
in dieser Frage keine gegeben. ' 

Abg. Dr. Fis ehe r (SP) (an Dr. Haoschek): 
Es gibt einen Brid der K,ontrollbank,in ,dem 
diese dem Finanzministerium mitteilt, daß sie 
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gemäß § 1422 VerbindLichkeiten des Ministeriums 
bezahLt habe. Dennoch heißt ,es im Rechnungs­
abschluß, daß ,für die Auffassung des Finanz­
minisreriums, daß hier § 1422 :anwendbar wäre, 
n,ach :dem vom Rechnungsh,of erhobenen Sach: 
verha:lt jeder Anhaltspunkt ,f,ehle. 

Die Kontrollhank hat mitgeteilt, daß sie nach 
§ 1422 vorgegangen 'sei, ,aber dann die Abtre­
tung der Gläubigerrechte nicht ver1an,gt habe. 
Welche Motivation ,hatte ,die Kontrollbank, von 
dieser MögLichkei.t keinen Gebr,auch zu machen? 

Abg. IS t ,e i n;b ,a ue r (VP) (an Dkfm. 
N ö ss I i n,g er): Im § 1037 heißt esaus.drück­
lich, Sie hätten sich "um ,das Binvernehmen" 
bemühen soHen. W,arum haben Sie ,das .nicht 
getan? 

Gouverneur Dkfm. N ö s s I i n ger: Mein 
Hauptkontrahent bei diesem Geschäft war die 
Kontrollbank. 

Generaldirektor Dr. Ha s ehe k .gibt noch 
einmal eine Zusammenfassung des Sachverhalts 
und suellt fest, daß man deswegen von § 1422 
ausgegangen sei, weil das zum Zeitpunkt der 
Durchführung der einfachste Weg schien. Erst 
nachher hat sich herausgestellt, daß es technisch 
nicht ,durchführbar w.ar, die Zessionen vorzu­
nehmen. Zu ,diesem Zeitpunkt w:ar die Forde­
rung berei,ts beglichen. 

Kontakte :rrrit Regierungsmitgl~edern hat es in 
dieser Frage keine ,gegeben. 

Abg. Dr. F li s ehe r (SP): Die Kontrollbank 
hat am 23. Dezember ,einen Brief geschrieben, 
in dem sie mitteilt, daß sie im ,Sinne des § 1422 
vorgehen wende. Der Rechnungshof schr.e~bt nun, 
der Finanzminister ·hätte behauptet, er sei nach 
§ 1422 vorgegangen unld für Idiese A,uUassung 
des F,inanzminisuers ,fehle jeder Anhaltspunkt. 

Präsident Dr. K an du t s c h: Die in den 
Vorhemerkungen verwendete Formulierung ist 
sicher nicht 'umereglücklichste, sie .ist zu scharf. 
Ich würde sie heute nicht mehr verwen,den, 
sondern sagen, ,daß ich mich ·der Rechtsauf­
fassung des Fiinan:nministers nicht anschließen 
kann. 

'Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Es geht 
nicht '11m die Rechtsau~fassung des Finanzmini­
sters, sondern \lIffi <len B6ef der Kontrollbank 
und darum, ob dieser im guten Glauben zur 
Kenntnis genommen wurde oder nicht. 

Als 'die Diskussion begann, hat ,die Kredit­
seite 1!jesagt, wenn § 1422 nicht giLt, dann gilt 
jedenfalls § 1037. Die ausgelöste Stellungnahme' 
der Kreditseite iroann man ,doch nicht als Argu­
ment für Iden eigenen Standpunkt nehmen, den 
man jetzt, ein dl1eivier.tel Jahr später, zUffio.ndest 
'a'bs chwächt. 

Präsident Dr. K a n ,d u t s c h: Ich bezog meine 
Stellun@nahmeausdrücklich auf die eine Frage 
des § 1422. Ich halte das in ,unseren Vorbemer­
kungen für zu scharf formuLiert. Das ist aber' 
überhaupt nicht die Kernfrage, Kernfrage ist" 
ob es sich um eine Kl'edlitaktion gehandelt hat, 
zu der ,der Finanzminister nicht ermächtigt w,ar. 
Das bejahe ich, es hat nichts gegeben, was unsere­
Aus·sageerschüttern könnte. 

Es gibt RechtsdifferenZien, wobei eine der 
Auffassungen richtig sein muß. Das muß geklärt 
werden. 

oDer F,inanzminister hat bona fidegehandelt. 
Eine schu1dha,fte Rechtsverletzung hat der Rech­
nungshof nie :behaupuet. Diese schu1dhafte Rechts­
V'erleuzung ist ein Problem des "Kurier" und 
nicht ,des Rechnungshofes. 

Bundesminister Dr. An d r 0 S c h: Jetzt wur­
den klare Festsr,ellu'ngen getroffen. Im Wahl­
kampf war das gegenüber Zeitungen nicht der 
F,all. Sie hehaupten, für .die Behauptung des 
Finanzministers fehJ.e lin .dem vom R,echnungs­
hof erhobenen Sachverhalt jeder Anhaltspunkt. 
Dann war die Sach.vevhaltsfeststellung nicht voll­
ständig. Der Anhaltspunkt ist das Schreiben vom. 
23. Dezember. 

Albg. Dr. Fis c he r {SP): Ich habe mit Genug­
tuung ,zur Kenntnis genommen, daß ,der Präsi-­
dent des Rechnungshofes zu dem, was wir als 
eine zentrale Aussage ,der Vorhemerkungen zum 
RechnungsabschLuß hetr,achtet h:liben, wonach für 
die Auffassung ,des F:inanZJministers jeder Anhalts­
punkt feh1e, jetzt festgestellt hat, daß er heure 
diese Formulierung "nicht mehr anwenden 
würde", daß :diese Formulierung zweifellos "zu 
scharf" sei und ,daß schließlich 'eine schuLdhafte 
Rechtsverletzung des Finanzministers von seiten 
des Rechnungshofes 11Iie behau,ptet wurde, son­
,dem daß ,der Finanzminisuer bona fide gehandelt 
habe. 

Obmannstellvertr,eter DMm. DDr. K ö l;1 i g. 
schließt die BeratiUngen um 13 Uhr. 
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1) 

Der Bundesminister für Finanzen 

Stellungnahme 

zum Schreiben des Präsidenten des Rechnungshofes vom 15. März 1976 

Obgleich sich die aus dem Schreiben des Präsidenten des Rechnungshofes vom 15., März 1976, 
Zl. 718-7/76, betreffend die Ende 1974 angeblich ohne gesetzliche Ermächtigung eingegangene 
"Finanzschuld" in Höhe von rund 2 Mrd, S, zu entnehmende Beurteilung der Sach- und Rechts· 
lage durch die im bisherigen Verlauf der Verhandlungen im Unter ausschuß des Rechnungshof­
ausschusses des Nationalrates erfolgten Klarstellungen bereits in entscheidenden Punkten als auf 
irrigen Annahmen beruhend erwies, erlaube ich mir dennoch, hiezu ergänzend folgendes zu 
bemerken: 

1. Zur tatsächlichen Ausgangslage: 

Der Rechnungshof stützt sich bei seiner rechtlichen Beurteilung im wesentlichen auf Akten­
notizen der OPSK, in denen er Anhaltspunkte für das Zustandekommen einer Vereinbarung 
gemäß § 1404 ABGB am 29. November 1974 zu erblicken glaubt. Der Inhalt dieser Aktennotizen 
darf jedoch meines Erachtens nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit dem tatsächlichen 
Ergebnis der Besprechung am 29. November 1974 verstanden werden und gerade dieses wird 
bedauerlicherweise in der Argumentation des Redmurigshofes außer Betracht gelassen. 

Das BMF darf für 'sich in Anspruch nehmen, stets vom tatsächlichen Ergebnis dieser Be­
sprechung und der gemäß § 914 ABGB allein maßgeblichen Absicht der Beteiligten ausgegangen 
.zu sein, wie sie zuletzt von SektChef Dr. Neudörfer, unter dessen Vorsitz die betreffende 
Besprechung stattfand, am 17. März 1976 in der Sitzung des Unterausschusses des Rechnungshof­
ausschusses dargelegt wurden. 

Das Ergebnis der Besprechung und die Absicht der Beteiligten erscheinen umso eher ver­
ständlich, wenn man sich vor Augen hält, daß zwar der Bund die rechtliche Möglichkeit hatte, 
die Ende 1974 offenen Rechnungen noch bis zum 20. Jänner 1975 (Ende der gesetzlichen Zu­
rechnungsfrist) zu bezahlen, die Gläubiger aber infolge der damaligen konjunkturellen Lage 
und der bestehenden Kreditrestriktionen an einer Bezahlung ihrer Rechnungen möglichst noch 
vor Weihnachten 1974 interessiert waren. Angesichts dieser Gegebenheiten konnte in der von 
der OKB - ans'telle der ansonsten üblichen Intervention der Hausbanken - in Aussicht ge­
nommenenSchuldeinlösung gemäß § 1422 ABGB eine rechtlich durchaus zulässige Hilfsaktion 
zugunsten der betreffenden Gläubiger erblickt werden, die keiner "Vereinbarung" mit dem 
J3MF bedurfte. 

Von dieser tatsächlichen Ausgangslage und der sich daran anschließenden rechtlichen Beur­
teilung, auf die ich im folgenden noch näher eingehen werde, ist daher keinesfalls abzuleiten, 
·daß eine Erfüllungsübernahme gemäß § 1404 ABGB vereinbart und damit eine "Finanz­
schuld" begründet worden sei. 

2. Zur rechtlichen Beurteilung: 

Als die OKB mit Schreiben vom 23. Dezember 1974 mitteilte, daß sie die in Rede stehenden 
Schulden gemäß § 1422 ABGB eingelöst habe und gleichzeitig die diesbezüglichen Zahlungsbelege 
vorlegte, . sah das' BMF keinen Anlaß, diesen mitgeteilten Sachverhalt zu bezweifeln. Infolge des 
mit einer Schuldeinlösung gemäß § 1422 ABGB verbundenen überganges der vollen Gläubiger­
rechte war naturgemäß auch die Fälligkeit des für die Forderungseinlösung aUfgewendeten Be­
trages und damit gleichzeitig die Zahlungspflicht des Bundes mit Bekanntwerden des Vorganges 
gegeben. Wenn das BMF den fälligen Betrag nicht sogleich nach Bekanntwerden der Schuldein­
lösung, sondern erst nach dem 31. Dezember 1974, jedoch innerhalb der mit 20. Jänner 1975 
endenden gesetzlichen Zurechnungsfrist bezahlte, ist damit keine Verschiebung des Fälligkeits­
termines eingetreten. Wenn in den vom Rechnungshof angeführten Aktennotizen der OPSK davon 
gesprochen wird, daß die in Rede stehende Forderung bis zum 20. Jänner 1975 "glattgestellt" 
werden wird, bedeutet dies noch keineswegs, daß gemäß § 904 ABGB eine Verschiebung der 
bereits 1974 eingetretenen Fälligkeit vereinbart wurde, sondern lediglich, daß die OKB bzw. die 
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öPSK ebenso wie die sonstigen Gläubiger des Bundes mit einer Bezahlung des fälligen Forderungs­
betrages bis 'spätestens zum Ende der gesetzlichen Zurechnungsfrist rechnen durften, was ja auch 
darin zum Ausdruck kommt, daß sich das Wort "glattgestellt" schon nach dem gewöhnlidlen 
Sprachgebraudl auf die "Zahlung" bezieht. Dieses zeitliche Auseinanderfallen des Eintrittes der 
"Fälligkeit" und der "Bezahlung" einer Forderung ist ein im Wirtschaftsleben häufig auftretendes 
Ereignis und überdies aus den haushaltsredltlichen bzw. finanzgesetzlichen Bestimmungen über 
die gesetzliche Zurechnungsfrist zu erklären. Nach diesen Bestimmungen (vgl. insbesondere 
Art. IV Abs. 3 des BFG 1974) können bekanntlich Forderungen, die im jeweiligen Finanzjahr 
fällig und anerkannt werden, noch bis zum 20. Jänner des nächstfolgenden Finanzjahres für Rech­
nung des abgelaufenen Finanzjahres bezahlt werden. Die Anwendung dieser aus verredlnungstech­
nischen Gründe,n bestehenden Ausnahmeregelung hat also gerade zur Voraussetzung, daß Fällig­
keit und Zahlung zeitlich auseinanderfallen; die im jeweiligen Finanzjahr eingetretene Fälligkeit 
muß aufrecht bleiben, um innerhalb der am 20. Jänner des Folgejahres endenden Zurechnungs­
frist überhaupt noch für Rechnung des Vorjahres eine Zahlung leisten zu dürfen. Auf diese 
Verrechnungsvorschrift, die ja auch den beiden beteiligten' Geldinstituten bekannt war, und 
nicht etwa auf eine Vereinbarung der Verschiebung des Fälligkeitszeitpunktes, ist es zurückzu­
führen, daß die betreffenden Institute mit einer Bezahlung der fälligen Forderung bis spätestens 
am 20. Jänner 1975 rechneten. Da die Verrechnung der 1974 fälliggewordenen und anerkannten 
Forderung, die - der obigen Darstellung entsprechend - eindeutig als "Verwaltungsschuld" zu 
-qualifizieren war, vom BMF vorschriftsgemäß zu Lasten des BV A 1974 vorzunehmen war, hätte 
die Vereinbarung einer Verschiebung der Fälligkeit ausgerechnet auf den letzten Tag der gesetz­
lichen Zurechnungsfrist (20. Jänner 1975) überhaupt keinen Sinn gehabt. 

Infolge der ordnungsgemäß erfolgten Bezahlung der 1974 fällig gewordenen Forderung inner­
halb der gesetzlichen Zurechnungsfrist kann also weder von einer zum 31. Dezember 1974 offenen 
Verwaltungsschuld und noch weniger von einer zu diesem Zeitpunkt "nicht fälligen Finanz­
schuld" gesprochen werden. Als völlig unbegründet erweist sich aber bei dieser Sach- und Rechts­
lage der Vorwurf des Rechnungshofes, das BMF habe in diesem Zusammenhange gegen gesetz­
liche Vorschriften verstoßen. Dal,'an ändert auch die Tatsache nichts, daß sich erst im Jänner 1975 
- also nach Ablauf des Finanzjahres 1974 - herausstellte, daß es die öKB wegen der Vielzahl 
der Gläubiger unterließ, durch eine den Gläubigern gegenüber abzugebende Erklärung, die Schuld 
einlösen zu wollen, die Abtretung der vollen Gläubigerrechte (d. h. samt allen Nebenrechten) zu 
erlangen. 

Nach den Ausführungen Gschnitzers im KLANG-Kommentar (VI, 398) ist für den über­
gang der vollen Gläubigerrechte auf den Zahler zwar eine derartige Erklärung des zahlenden' 
Dritten erforderlich, da ansonsten durch die Zahlung die Schuld erlischt und der Zahler seine 
Ersatzansprüche nur nach Maßgabe der Bestimmungen über die "Geschäftsführung ohne Auftrag" 
geltend machen kann, doch könnte sich nach den Kommentarausführungen "ausnahmsweise aus der 
Rücksicht auf 'die Verkehrssitte (§ 919 ABGB) eine solche Erklärung auch stillschweigend ergeben". 
Es mag sein, daß die öKB auf das Vorliegen eines solchen Ausnahmetatbestandes im Hinblick auf 
einschlägige Bank-Usancen geschlossen hat. Jedenfalls ist die Judikatur in diesen Belangen nicht 

, einhellig. 

Aber selbst dann, wenn man der Nichtabgabe einer solchen Erklärung rechtlich relevante 
Bedeutung für die Qualifikation nach § 1422 ABGB einräumen sollte, war der öKB - wie oben 
erwähnt - jedenfalls als "Geschäftsführer ohne Auftrag" gemäß § 1037 ABGB Ersatz zu leisten; 
denn zur Zahlung an die Gläubiger des Bundes ohne Einlösung der Forderungen gemäß § 1422 
ABGB hatte die öKB zweifellos keinen Auftrag. Dieser Aufwandersatz um faßte berechtigterweise 
auch den Ersatz von Verwendungszinsen, d. h. den Anspruch auf Ersatz des Zinsenertrages, der 

,den beteiligten Geldinstituten durch Verwendung ihres Kapitals für den anderen entgangen war, 
oder dessen, was sie zur Beschaffung des Kapitals aufwenden mußten; ich darf mich hiebei auf 

,die an läßlich der Sitzung des Unterausschusses am 17. März 1976 verlesene Stellungnahme des 
BMfJustiz beziehen. Demnach entspricht es durc..~aus dem Gesetz und der ständigen Judikatur 
der Gerichte, daß der Schuldner im Falle des Verzugs dem Gläubiger Zinsen zu zahlen hat, 
und zwar nicht nur die gesetzlichen Zinsen, sondern den tatsächlich darüber hinaus entstandenen 
Schaden, z. B. die Kosten einer eigenen Kreditaufnahme, zu ersetzen hat. 

Wenn auch bei Zugrundelegung des § 1037 ABGB nicht bloß ein Gläubigerwechsel wie im 
Falle des § 1422 ABGB eingetreten, sondern ein neues Schuldverhältnis gegenüber dem Bund 
entstanden ist, entbehrt dodl die Annahme, daß damit nicht mehr von einer "Verwaltungsschuld" 
gesprochen werden könne, sondern originär (also offenbar im Jänner 1975 mit Rückwirkung 
:.auf 1974?) eine "Finanzschuld" entstanden sei, jeder Grundlage. Daran ändert auch der Umstand 
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nichts,daß ein Geldinstitut als "Geschäftsführer ohne Auftrag" tatlg geworden ist. Würde dodl 
ebensowenigdurch die Geltendmachung t;!ines Schadenersatzanspruches eines Geldinstitutes gegen 
den Bund automatisch eine "Finanzschuld" entstehen. Hiezu kommt, daß der Begriff "Finanz-· 
sdlUld" - wie bereits mehrfach erwähnt - derzeit noch immer einer gesetzlichen Abgrenzung: 
entbehrt und für die Aufnahme einer Finanzschul& - selbst nach der Interpretation des Rech­
nungshofes - die Mitwirkung eines "Geldinstitutes" begrifflich keineswegs essentiell ist. 

Dem darüber hinausgehenden Versuch des Rechnungshofes, die Anwendbarkeit des § 1037 
ABGB unter Hinweis auf eine "stillschweigende" Genehmigung eines solchen Vorganges gänzlich 
in Frage zu stellen, ist schließlich entgegenzuhalten, daß weder im Rahmen der bereits mehrfach 
erwähnten Besprechung a,m 29. November 1974 noch in der Folgezeit eine derartige "Geschäfts­
führung" durch die OKB bzw. die öPSK überhaupt zur Debatte stand. Daß der Aufwand für' 
die Zinsen, der sowohl die tatsächlich aufgelaufenen Lombardzinsen von 70/0 als auch die branchen­
übliche Bankprovision von je 0,25% umfaßte, durchaus im Einklang mit § 1037 ABGB ersetzt 
wurde, sei hier der Vollständigkeit halber nochmals hervorgehoben .. 

W~nn der Rechnungshof davon ausgeht, daß - entgegen der oben geschilderten Sachlage -
in der Besprechung am 29. November 1974 eine Erfüllungs- oder Belastungsübernahme durch 
die öKB nach § 1404 ABGB, verbunden mit einem Zahlungsversprechen des Bundes, vereinbart. 
worden sei, darf ich in diesem Zusammenhang auf meinen Brief vom 24. Feber 1976, Z1. 5344-
Pr. 2/76, verweisen und in rechtlicher Beziehung hinzufügen, daß bei einer Erfüllungs- und 
Belastungsübernahme nach § 1404 ABGB keinesfalls vereinbart werden kann, daß sich der Be­
lastungsübernehmer vom Gläubiger nach § 1422 ABGB zedieren läßt und dann Ansprüche gegen 
den Schuldner geltend macht; dies ergibt sich insbesondere aus Klang 2 VI S. 343 oben. 

3. Zum "Finanzschuld"-Begriff: 

Da sich an dem in der Bundesverfassung verwendeten Begriff "Finanzschuld" bekanntlich 
bestimmte Rechtswirkungen knüpfen, bedürfte es zu seiner unumstrittenen praktischen Anwendung:, 
schon im Lichte des Art. 18 Abs. 1 B-VG einer näheren gesetzlichen Umschreibung; eine solche 
ist jedoch bisher noch nicht erfolgt. 

Was die Interpretation dieses Begriffes durch den Rechnungshof anlangt, läßt diese allerdings 
jene zeitlichen und sachlichen Abgrenzungskriterien vermissen, die meines Erachtens in jeder 
modernen Finanzwirtschaft notwendigerweise bei der Umschreibung des Begriffes "Finanzschuld" 
zu berücksichtigen sind, und zu denen sich auch der Rechnungshof in den von ihm erwähnten 
Abänderungsvorschlägen zum § 50 des Entwurfes des Bundeshaushaltsgesetzes bekannt hat. Der 
Rechnungshof hat darin zu erkennen gegeben, daß er grundsätzlich mit .einer gesonderten Rege­
lung von "Vor- bzw. Sonderfinanzierungen" (z. B. durch Schuld- oder Erfüllungsübernahme) ein­
verstanden ist. Eine solche "Vor- bzw. Sonderfinanzierung" sollte ,demnach -. in teil weis er 
Abweichung von der weitergehenden Entwurfsfassung des BMF - dann nicht als "Finanz­
schuld" gelten, wenn ein das jeweils laufende Finanzjahr nicht überschreitender Fälligkeitszeitpunkt 
vereinbart wird. Genau dieser Fall wäre jedoch unter Zugrundelegung der vom Rechnungshof im 
Gegenstande angenommenen "Vorfinanzierung" durch Erfüllungsübernahme gemäß § 1404 ABGB, 
gegeben gewesen, wenn man von der oben richtiggestellten Beurteilung der Fälligkeitsfrage auS­
geht. Es darf angenommen werden, daß diese vom Rechnungshof selbst in der kritischen Zeit 
(1974) vertretene - betont restriktive - Interpretation zumindest für seinen Bereich als Orien­
tierungshilfe für die Abgrenzung des "Finanzschuld"-Begriffes anerkannt wird und daher selbst: 
hienach die Schuldeinlösung durch die öKB auch bei Unterstellung dieses Vorganges unter dem 
vom Rechnungshof angenommenen § 1404 ABGB - nicht als "Finanzschuld" zu qualifizieren 
ist. 

Unter diesem Gesichtswinkel müssen schließlich aber auch die vom Rechnungshof ange:­
stellten Vergleiche mit den "Kassen stärkungsmitteln" und mit der auf einer völlig anders gearteten. 
Ausgangsposition beruhenden Vorfinanzierung der Inntal-AutO'bahn als unzutreffend bezeichnet: 
werden: 
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d) Sitzung vom 1. Juni 1976. 

Obmann Pie h I er nimmt um 15 Uhr 5 Mi­
muten die Verhandlungen auf und läßt den Ge­
neraldirektor der Kontrollbank, Dr. H ase h e k, 
zur Befragung hereinbitten. 

Abg. Dr. Kor e n (VP): 2 Milliarden sind 
,durch Lombardierung von Wertpapieren be­
schafft worden, die ·die Kontrollbank auf einem 
Kon'to der Pos1:sparka,s<s,e hat stehenliassen, Die 
österreichische Postsparkasse hat auf Grund 
~er Originale Zahlungsanweisungen über dieses 
Konto durchgeführt, und zwar an private Gläu­
biger, öffentlich-rechtliche Institutionen und Ge­
,bietskörperschaften. 

Welche Rechtsnatur h~tte dieses Geschäft, wer 
war der Verpflichtete in den Büchern Ihres In­
stitutes? Haben Sie von Haus aus keine Mög­
lichkeit gesehen, das Einverständnis der Gläubi­
ger des Bundes zur Forderungsabtretung zu be­
gehren oder hat sich erst im Laufe der Abwick­
lungdieser Transaktion herausgestellt, daß es 
,zum Teil rechtlich, zum Teil technisch unmög­
'lich war, eine Abtretungserklärung der Gläubi­
ger des Bundes zu erwirken, rechtlich in den 
. Fällen, wo es sich um Gebietskörperschaften 
handelt. 

Abg. Dr. Fis ehe r (SP) ersucht, ebenfalls 
um Aufklärung über die rechtliche Beurteilung .. 

Nicht gebilligt werden kann eine Stelle des 
Schreibens des Präsidenten des Redlllungshofes 
'vom 22. Mai 1) [Stellungnahme des Bundes­
ministers tür Fina·nzen hiezu 2)], ;in dem in etwa 
gesagt wird, daß Personen, die Aussagen gemacht 
:haben, nicht den tatsächlichen Verlauf' von Be­
,<sprechungen wiedergegeben haben. 

Folgende Fragen <ln Dr. Haschek~ 
Was war der Inhalt und was war die Absicht 

uer Teilnehmer an dieser Besprechung hinsicht­
'lich der Vorgangsweise bei dieser Transaktion? 

Was waren die Motive für § 1422? 
Wie lange haben Sie die Rechtsansicht des 

.§ 1422 vertreten? 
Was war maßgebend, von den Möglichkeiten, 

;die § 1422 einräumt, nicht Gebrauch zu machen? 
Zu welChem Zeitpunkt ist dies dem Herrn 

~undesminister zur Kenntnis gebracht worden? 

Bundesminister Dr. An d r 0 s eh stellt die 
Frage, ob Dr. Haschek zum Zeitpunkt der Ab­
fassung des Schreibens der Kontrollbank der 

'Meinung war, daß § 1422 Rechtsgrundlage für 
diese Tätigkeit der Kontrollbank wäre. Alles 
andere an Rechtsbeurteilungen war jedenfalls 
später und konnte für die Durchführung nicht 
mehr erheblich sein. , ' 

Abg. Dr. B r 0 e s i g k e (FP): Dr. Haschek 
'hat letztes MaI gesagt, daß man "vom § 1422 
ausgegangen sei, weil das der einfachste Weg 

wrar. Erstnadiher bat sich herausgestellt, daß 

es technisch undurchführbar war. Zu diesem 
Zeitpunkt war ,die Ford;erung bereits !begLichen". 

Am 23. Dezember hat sich die Kontrollbank 
in einem Schreiben auf § 1422 berufen. Wann 
ist man zu der Erkenntnis gelangt, daß § 1422 
nicht in Frage kommt, und zwar bezogen auf 
den Zeitpunkt des Schreibens an das Bundes­
ministerium ? 

Präsident Dr. K a n cl u t s e h: Selbstverständ­
lich haben wir nicht die Absicht gehabt, eine 
Gewichtung nach der subjektiven Wahrheit zwi­
schen ,den Aufzeidmungen <der Postsparkas'Se und 
den Aussagen anderer Herren, die hier gemacht 
wurden, vorzunehmen. Mit diesem Brief wird 
auf eine Diktion des Bundesministeriums repli­
ziert. Keineswegs wollten wir zum Ausdruck 
bringen, daß irgend jemand eine bewußt unrich­
tige Darstellung gebracht hat. 

Generaldirektor Dr. Ha s ehe k verweist in 
seiner Darstellung darauf, daß die Kontrollbank 
als einzige einen Limes hatte. Eine Reihe von 
Firmen hatten Forderungen gegen die Republik 
Osterreich. Die Kontrollbank wurde gefragt, ob 
sie ihre Leitlinie zur Verfügung stellen könne . 
Dies wurde bejaht. 

Es wurde ein Weg gesucht, der Wirtschaft 
diese freie Leitlinie zur Verfügung zu stellen. 
Die Herren des Ministeriums haben erklärt, es 
müßte ein Weg gefunden werden, damit keine 
Finanzschuld entstehe. Daraufhin ist die Lösung 
über den § 1422 erwogen worden. 

Wir haben unsere Leitlinie zur Verfügung 
gestellt, aber kein Risiko übernommen. Das 
Risl:ko ,der gesamten Transaktion blieb :bei der 
Postsparkasse. 

Die Postsparkasse hat der Kontrollbank eine 
Einlage errichtet. Bis zum heutigen Tag haben 
wir keine Kenntnis, an wen bezahlt wurde. 
Wegen des Bankgeheimnisses wurde das extra 
vereinbart. 

Im Schreiben vom 21. Dezember wurde § 1422 
zitiert, weil man der Auffassung war, daß § 1422 
anwendbar wäre. Uns ging es darum, eine freie 
Leitlinie der Wirtschaft zur Verfügung zu stel­
len. Wir waren der Auffassung, daß .das im Zes­
sionsweg über § 1422 geht. 

Die rechtliche Prüfung dieses Vorganges ist 
dann später erfolgt, das ist viel später für uns 
ein Problem gewesen. Diese ganze Transaktion 
war am 20. Jänner' abgewickelt, damit waren 
die Akten für uns geschlossen. 

Wir waren der Auffassung, die Angelegenheit 
ist in Ordnung. Ich selber habe am 16. Septem­
ber 1975 ·an Harudleiner Aktennotiz erwogen, was 
eigentlich passiert, wenn § 1422 nicht greift. 
Das war acht Monate, nachdem diese Transaktion 
abgewickelt wurde. Erst dann habe ich mich mit 
der juristischen Problematik auseinandergesetzt. 

Die Zahlungen wurden geleistet, ohne daß 
die Kontrollbank Einblick hatte, an wen gezahlt 
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wurde. Wir waren der Auffassung, es ginge an 
wirtscha·ftliche Unternehmungen. Während der 
technischen Abwicklung prüft man keine oberst­
gerichtlichen Entscheidungen. Ich habe das erst 
später getan. Für uns war am 20. Jänner die 
Situation erledigt. 

Zu den Motiven: Wir hatten eine freie Leit­
linie, diese wollten wir der Wirtschaft 2;Ur Ver­
fügung stellen. Als die Notifikation am 21. De­
zember erfolgte, waren wir der Auffassung, 
daß § 1422 nach wie vor anwendbar ist. 

Zur Frage der Verbuchung: Dieses Geschäft 
wurde als eine Forderung gegenüber der Repu­
blik Österreich ausgewiesen, und zwar als Durch­
laufer. Es gab kein wirtschaftLiches Risiko, die 
Einlage der Postsparkasse hat voll gehaftet. 

Wir haben gesagt, daß wir eine freie Lelit­
linie hätten, aber keine Liquidität. Daher wurde 
dieser Weg gewählt und auch festgelegt, daß wir 
kein Risiko tragen könnten, sodaß unsere Posi­
tion einwandfrei abgesichert war. In der Bilanz 
ist das ausgewiesen. 

Abg. Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r (VP): Wieso 
haben Sie sich in Ihrem Schreiben auf § 1422 be­
zogen, wenn von Anfang an klar war, daß dieser 
§ 1422 nicht zur Anwendung gelang,en könne, 
da Sie keine Kenmtnis der Namen hatten? Das 
Bundesministel1ium hat sich erst später bei der 
Kontrollbank erkundigt, ob die Kontrollbank 
Schuldabtretung gefol1dert hat. Daher kann man 
dieses Schreiben als eine Art "Gefälligkeitsschrei­
ben" bezeichnen, ,denn man hat in den Vorbe­
sprechungen erklärt, es dürfe keine Finanzschuld 
werden und man hat einen Paragmph gebraucht, 
der später nicht gehalten hat. 

Frage an Präsident Dr. Kandutsch: Ist es mög­
lich, diese 1,29 Milliarden genauer aufzuglie­
dern? 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Problem des Bundes 
war nicht, 'daß die Kuditerteilungsmöglichkeiten 
des Kreditapparates ausgeschöpft waren, sondern 
die fehlende gesetzliche Ermächtigung zur Be­
deckung des Abganges, denn der Kreditspielraum 
war de facto ausgeschöpft. Es hätte einer Finanz­
gesetznovelle bedurft, um nichtvollzogene An­
weisungen vollziehen zu können. 

Es sollte ein Umweg gefunden werden. Kon­
trollbank hat Limes zur Verfügung gestellt. Sie 
hat gesagt, daß sie lediglich Leitlinie zur Ver­
fügung stellt und kein· Risiko übernimmt. Das 
wäre undenkbar, hätte sie als Gläubiger eintreten 
wollen. 

Neue Dimension: Kontrollbank hat Postspar­
kasse Möglichkeit gegeben, diese Abwicklung 
durchzuführen und damit der Postsparkasse de 
facto Kredit eingeräumt, denn sonst wäre der 
lüsikoauss·chluß n'ichtdenkibar. Wie wunde das in 
der Bilanz, in den Büchern verbucht? 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Diesmal 
war es nicht möglich, offene· Rechnungen vor 

Weihna'chten ülber eine Hausibank zu finanzieren, .. 
weil ausgeschöpfte Kreditleitlinie der Hausban­
ken das verhinderte. Ich betone "vor Weihnach­
ten", weil ja bis zum 31. Dezember die Einnah­
men des Bundes solcher Art waren, daß bezahlt. 
werden konnte. Es ging darum, ob die Firmen 
das Geld vor Weihnachten bekommen. Es war 
ebensowenig wie in den Jahren vorher ein 
Problem der Kreditgewährung an den Bund. 
Wenn der Bund gut ist für Haftungen im Ex­
port, als Bürge, und so weiter, dann ist nicht 
einzusehen, welches Risiko eine Schuldübernahme 
in der Höhe von 2 Milliarden sein soll. 

(Zu Dr. Leitner): Nösslinger hat schon das 
letzte Mal gesagt, daß weder der Bund noch die 
Kontrollbank ausgewählt haben, sondern die 
Postsparkasse hat nichtbezahlte fällige Rechnun­
gen bezahlt. 

Abg. Dr. Fis c her (SP): Es ist richtig, daß 
Verpflichtungen des Bundes durch einen Dritten 
eingelöst wupden. Diese sind entstanden durch 
haushaltsrechtliche Ermächtigung, waren fällig, 
sind im Finanzjahr 1974 einschließlich Zurech­
nungsmonat entstanden und auch in diesem Fi­
nanzjahr begl,ichen worden. 

Wenn der Bund Schuldner bei einer Firma 
oder bei einer Gebietskörperschaft ist, so ist das 
zweiseitig, und es entsteht kein Dre,iecksverhält­
nis, wenn sich Bund zur Begleich'ung der Post­
sparkasse bedient. 

Wenn ein Dreiecksverhältnis dadurch entsteht, 
daß die Kontrollbank für die Zahlungsanweisun­
gen durch die Postsparkasse vorsorgt, und sich 
dabei der Postsparkasse bedient, so ist das ein 
Rechtsverhältnis zwischen Kontrollbank und 
den Empfängern, allenfalls zwischen Kontroll­
bank und Bund, und die Postsparkasse ist zwi­
scheng·eschahet. 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Der Finanzminister 
hat gemeint, vor Jahresende war es immer so, 
daß es bei der Postsparkasse unvollzogene An­
weisungen gab. Man braucht doch nur festzu­
stellen, in welchen Jahren es das bei der Post­
sparkasse gegeben hat. Das war in den letzten. 
zehn Jahren nicht der Fall, letztmals 1967/68. 
Daß es Fordepungen für erbrachte Leistungen ge­
geben hat, die noch nicht angewiesen sind, das: 
hat es gegeben. Es lagen Zahlungsanweisungen 
bei der Postsparkasse, die nicht erfüllt werden 
konnten. Das ist ein außerordentlicher Fall. 

Selbstverständlich ist es kein R,isiko' für ein 
Kreditinstitut, für 2 Milliarden eine Haftung zu. 
übernehmen. Die Preisfrage ist, ob der Bund 
dazu ermäChtigt war. 

Bundesminister Dr. A n d r 0 s c 'h: Sie be­
haupten also, daß es früher keine offenenfäl­
ligen Rechnungen gegeben hat, die dann im. 
Rechnungsabschluß, sofern sie nicht bis zum 
20. Jänner beglichen sind, als Zahlungsrückstände' 
aufscheinen. Das ändert aber nichts an der Tat-
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sache, daß es in früheren Jahren dieses Problem 
bei zurückbleibenden Einnahmen geg-eben hat. 
Früher hat es keine Kreditleitlinie gegelben, und 
die HauSibanken konnten Rechnungen der Fir­
men an den Bund finanzieren. Dazu war keine 
Ermächtigung notwendig. Nur wegen der Leit­
linie ist plötzlich eine F,inanzschuld "entstan­
den". 

Diesmal konnten das die anderen Banken nicht 
machen, diesmal hat es die Kontrollbank ge­
macht. Deswegen FinanzschuId? Haben die Haus­
banken zwischenfinanziert, war keine Ermäch­
ügung notwendig. Weil das diesmal die Kontroll­
bank an Stelle der Hausbanken gemacht hat, soll 
eine Finanz·sch-u1d entstanden sein, und wird 
hintennach behauptet, daß ~ine Ermächtigung 
notwendig gewesen ist. Das ist messen mit 
zweierlei Maß. . 

Präsident Dr. K a n d u ,t S c h gibt eine über­
sicht über die Aufteilung der 1,29 Milliarden. 3) 

Der Bund hat Geld gebraucht für die Finanzie­
rung seines Haushaltes. Nach Möglichkeit sollte 
auf keinen Fall eine Finanzschuld entstehen, 
eine Absicht, die an den Realität'en gescheitert 
ist. Es ist eine Vereinbarung zustande gekom­
men, und zwar eine Erfüllungsübernahme nach 
§ 1404. 

Diesen Fall hat es in den Jahren vorher nicht 
gegeben. Der Rechoonlgshof hat immer wieder 
fe~tgestel1t, daß es k,einen Gläubigerwechsel ge­
geben hat, daß .die Organe des Finanzministe­
riums erfahren haben, daß es zu keiner Forde­
rungsabtretung gekommen ist. Der Fall mit den 
Hausbanken ist ein anderer. 

Die Anweisungsrückstände sind gestiegen, der 
Rechnungshof hat ununterbrochen diese Anwei­
sungsrückstände angeprangert und hitisiert. 

Es handelt sich um Ausgaben, die vom Par­
lament nicht beschlossen worden sind, und Vor­
belastungen für das künftige Budget darstellen. 

Das J a11r 1974 hat eine spezifische Situation 
geschaffen. Es gibt kein ß.eispiel einer Aktion 
gleichen Ausmaßes. Es gibt keine Absicht, dem 
Finanzminister bei der überprüfung haushali:s­
rechtlicher Vorschriften Schwierigkeiten zu ma­
chen, aber wir mußten zu dem Ergebnis kom­
men, das wir im Rechnungsabschl'llß ni,edergelegt 
haben. 

Aibg. Dkfm. DDr. K ö n i g (VP): Es ze,igt sich 
deutlich, daß der Vergleich des Finanzministers 
mit den Vorjahren nicht richtig war, daß es 
daneben noch Anweisungsrückstände in beträcht­
licher Höhe gaJb. Man hat nur das Notwenldigste 
bedeckt und eine Menge an Anweisungsrückstän­
den unbedeckt gelassen. 

. Der Finanzminister hatte keine Kreditermäch­
tigung und wollte Lideranten bezahlen. Den 
Weg, ins Parlament zu gehen, hat er nicht ge­
wählt. Er hat versucht, diese klare Absicht des 
Hau~hahsgesetzes zu umgehen. 

Wie schaut es mit den Zinsen aus? 
Was ist am 29. November ausgemacht worden 

hinsichtlich der Zinsen und hinsichtlich der Rück­
zahlung? 

Wie war das mit dem Zeitablauf dies'es Briefes 
der Kontrollbank, der für uns den Eindruck 
einer Gefälligkeitsbestätigung erwecken muß, 
und wie dazu Ihre Aussage, daß es technisch un­
möglich wa-r? 

Wie ist nun tatsächlich die Forderung verbucht. 
worden? 

Abg. Dr. B r 0 e s i g k e (FP): Es stellen sich 
zwei Fragen: Wer hat finanziert, und wer wunde; 
finanziert? Da,s! Geld hat die Nation~~bank herge­
gehen, die hat finanziert. Es, wurde finanziert der 
ß.und, weil er ja kein Geld hatt-e. Diese Trans­
aktion ist gemacht worden, um die einfache 
Tats-ache, ,daß man ,dem Bunld 2 MiUialid'en gibt, 
in eine entsprechend scheinende Form zu brin­
gen. 

Hausha:ltsrechtlich ist das Problem, ob eine 
solche Zwischenfinanzierung des Bundes durch 
die Nationalbank eine Finanzschuld gewesen 
wäre oder nicht. 

Wer hätte den Schaden getragen, wenn der 
Bund gesagt hätte, er zahle die 2 Milliarden 
nicht zurück? 

Offen ist die Frage des Zinssatzes und ob 
und wann die Höhe des Zinssatzes vereinbart 
wurde. 

Generaldirektor Dr. Ha s c he k: . Zum Vor­
wurf der Gefälligkeitserklärung darf ich nicht 
Stellung nehmen, ich habe mitgezeichnet. Es war 
eine Erklärung, von der ich im Zeitpunkt der 
A:bgabe der Meinung war, daß sie dem Sachver­
halt entspricht, der in dieser Erklärung gestan­
den ist. 

Es ist etwa eine Zeit von elf Werkt<1ß'en zur 
Verfügung gestanden, um diese Transaktion ab­
zuwickeln, es war möglichst schnell zu handeln. 
Nach Abwicklung der Transaktion am 20. De­
zember haben wir uns nicht mehr den Kopf 
zerbrochen, welche rechtliche Natur diese Ange­
legenheit hat. 

Zur Verbuchung: Die Postsparkasse hat für 
uns eine Einlage errichtet. Wir haben die Post­
sparkasse beauftragt, zu Lasten dieser Einlage 
Zahlungsaufträge durchzuführen. Diese Technik 
wUl'de gewählt, um die Leitlinie zu übertragen. 
Juristisch waren wir daher der Auffassung, daß 
die Postsparkasse für uns eine Zahlungsleistung 
erbracht hat. Wir hatten eine Forderung, die wir 
als Forderung gegen die Republik österreich 
verbuchten. Auf der Passivseite hatten wir eine 
Verpflichtung gegenüber der Postsparkasse in 
gleicher Höhe. Das ist ein Durchlaufergeschäft . 

Der Schaden hätte sich im Vermögen der 
Postsparkasse abgewickelt. 

Zu den Zinsen: Khnlime Transaktionen sind 
auch schon vorher mit Zustimmung der Noten-
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bank erfolgt. W,ir haben dafür eine Abwicklungs­
.provi:>ion in der üblimen Höhe verremnet. 

Ich selber habe mim erst nach dem Sommer 
mit den juristischen' Fragen auseinandergesetzt. 

Abg. Dkfm. DDr. K ö ni g (VP): Mir ist es 
,darum gegangen, von Ihnen zu erbhren, wann 
bat sich herausgestellt, daß es technisch undurm­
.führbar war, die Zession vorzunehmen? 

Was ist am 29. November im Finanzmini­
:sterium hinSlichtlim der Z.insen, der Höhe des 
Zinssatzes und der Rückzahlung aus.gemacht wor­
den? 

Generaldirektor Dr. Ha s c he k: ZWlischen 
,uns und der Postsparkasse haben laufend Tele­
phonate stattgefunden. Es wUl1de uns miltgeteilt, 
.daß es sich um eine Fülle von Remnungen han­
·delt. Daß die Abtreoung unzweckmäßig war, hat 
sich im Lauf'e des Monates Jänner her'<lusgestellt. 

Bezüglich der Zinsen: Wir haben gesagt, wir 
stellen die Leitlinie zur Verfügung, wir machen 
das, wenn wir die übl,iche Provision bekom­
men. 

Präsident Dr. Ka n d u t s c h: Daß § 1422 
nicht anwendbar ist, hat sich nicht in der Kon­
trollbank, sondern in der Postsparkas:>e heraus­
gestellt. Von der Postsparkasse sind ja die Gläu­
biger in einer Art und Weise befried~gt worden, 
daß nicht sichtbar war, daß ein Gläuhigerwem­
seI stattgefunden hat. 

Dem Akt der Postsparkasse ist zu entnehmen, 
daß die Details der Abwicklung durch den Staats­
'kassenverkehr unmittJelbar mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen im kurzen Wege ge­
regelt wurden, wie dies auch ansonsten der Fall 
ist. über die Abwicklungsart sind die Organe 
des Finanzministeriums unterrichtet gewesen. 

Abg. Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r (VP): Es ist 
gesagt worden, daß die Kontrollbank wegen 
Unterlassung der Forderung nach Abtretung eine 
schlechtere Rechtsposition bekommen hätte. Das 
wäre ein Grund, daß das Finanzm1tllsterium 
'wegen des Versäumnisses der Kontrollbank nimt 
gezwungen gewesen wäre, diese 2 Milliarden zu 
bezahlen. Es hat sich ergeben, daß die Kontroll­
bank damit nichts zu tun hatte, ihren Limes 
zur Verfügung gestellt hat und alles andere über 

·die Postsparkasse abgewickelt wUl'de. Wer hat 
entschieden, an wen die 2 MilLiarden bez~hlt 
werden? 

Präsident Ur. K a n du t s c h: Es war eine 
Abwicklung wie üblich. Die Albueilung in der 
Postsparkasse, die den Staatskassenverkehr durm­
führt, hat das abgewickelt. 

Generaldirektor Dr. Ha s c h.e k: Die Frage 
·der Veränderung der Rechtsposition ergibt sim 
aus unsel"em Verhältnis zur Postsparkasse. Die 
Durmführung der Tmnsaktion wurde mit Wis­
'sen und in voller übereinstimmung mit der 
~Postsparkasse durchgeführt. Die . Abtl"etungs-

fOl"derung wurde unteI'lassen, weil sim im Zeit­
ablauf herausgestellt hat, daß die Bezahlung be­
l"eits erfolgt ist. 

Abg. Dr. Fischer (SP): Vom Unteraus­
schuß ist ein Bericht vorzubereiten. Die . Er­
stellung eines einvernehmlichen Berichtes ist von 
einer Reihe von Vorfragen abhängig, die von 
der rechtl.ichen Beurteilung abhängig sind . 

Der Sachverhalt ist durm diesen Unteraus­
smuß jetzt wirklich bis ins Detail analysiert und 
nach allen Richtungen hin diskutiert. Der Fi­
nanzminister ist im Jahr 197 4 Verpflichtungen 
eingegangen. Diese Transaktion der KontroU­
bank bzw. der Postsparkasse hat es ermöglicht, 
eine möglichst frühzeitige Befriedigung der Gläu­
biger vorzunehmen, die Rechnungen vor dem 
Termin des 20. Jänner zu begleichen. 

Der Rechnungshofausschuß wird den Beschluß 
fassen, daß dem Rechnungsahsmluß 1974 der 
Republik Dsterreich, bestehend aus Ge'barungs­
ergebnissen, dem Nachweis üher das Buooes­
vermögen sowie den Beilagen und dem Anhang, 
die verfassungsmäßige Genehmigung erteilt wer­
den soll. Damit ist dem Z.iffernWlerk des Rech· 
nungsabschlusses einschließlich aller Beilagen die 
verfassungsmäßig vorg.esehene Zustimmung er­
teilt; was die Vorbemerkungen betrifft, sind 
diese von einer solchen Beschllußfassung des 
Nationalrates nicht erfaßt. 

Im Haushaltsrecht ist ein Versuch enthalten, 
den BegIiiff der FinanzschuId zu definieren. Unter 
ausdriicklimem Hinweis, daß es sich nicht um 
ein Präjudiz für ein künftiges Haushaltsrecht 
handeln kann und daß damit nur ein kleiner 
Teilbereich zwischen Finanzsclw.ld und V,erwal­
tungsschuld berührt wird, glauben wir, daß es 
:>innvoJl. wäre, bundesgesetzlich eine Verrech­
nungsvorschrift festzulegen, die sagt, daß eine 
durch Bezahlung einer Verwaltungsschuld des 
Bundes durch Dritteentrstandene bzw. bei der 
Schuldübernahme übergegangene Forderung ge­
genüher dem Bund dann keine Finanzschuld be­
gründet, wenn der Bund diese Forderung inner­
halb des Finanzjahres der Entstehung tilgen 
sollte. 

Damit haben wir, gleichgültig ob § 1422 an­
wendbar ist oder nicht, eine V,errechnungsvor­
schnift geschaffen, die die Vorgangsweise, die 
darin besteht, daß innerhalb des Finanzjahres 
eine' Forderung durch einen Dritten beglichen 
wird und der Dritte innerhalb des F,inanzjahres 
seine Forderung beglichen bekommt, als Ver­
waltungsschuld deklariert. 

Ein Bundesgesetz, das mit 1. Jänner 1974 in 
Kraft tritt, würde auch diese Transaktion um­
fassen. 

Abg. Dkfm. DDr. K ön ,i g (VP) stellt fest, 
daß mit dieser Vorlage eine weitere Aushöhlung 
der Parlamentsrechte eintreten wÜl1de. In einem 
Untersuchungsausschuß wäre es möglichge-
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wesen, all jene Herren, die am 29. November 
an dieger Bespremung beteiligt waren, ~u be­
fragen. 

Frage (an Dr. Hasmek): Würden Sie im Limte 
der namträgLichen Prüfung der Rechtslage diesen 
B'rief noch aufrechterhalten? 

GeneraLd[,rektor Dr. Haschek: Das ist 
eine sehr schwierige Frage, weil man sich retro­
spekniv sehr schwer in die Lage setzen kann, 
in der man eine bestimmte Entscheidung mit­
verantwortet. 

Ich war bis heute der Auffassung, daß es sich 
um Forderungen gehandelt hat, die an Unter­
nehmen gezahlt worden sind. Die damalige Frage 
war - und das war für mich die entscheidende 
Frage -, son man in ,einer Ibestimmten Situation 
helfen, wenn die Möglichkeit besteht, ,soll man 
den Versum machen. In diesem Lichte würde 
ich den Versuch machen. Wahrscheinlich würde 
man im Lichte der Erfahrungen, die gemacht 
worden sind, versuchen, vielleicht andere Ver­
handlungswege zu finden. Wahrscheinl,im hätte 
man in intensiven Nachtbesprechungen auch 
einen Konsensualkredit zustande bringen können~ 

Abg. Dr. Kor e n (VP) ersucht den Präsi­
denten des Rechnungshofes, den Inhalt jener 
Aktennotizen, aus denen heute mehrfach zitiert 
worden ist, zur Verfügung zu stellen. 

Bundesminister Dr. An d r 0 sc h mamt dar­
auf aufmerksam, daß Aktenvermerke bei Post­
sparkasse u~ter das Bankgeheimnis fallen. 

Abg. Dr. Kor e n (VP) stellt den Antrag, für 
diese Aktenstücke die VertrauLichkeit des Unter­
ausschusses zu beschließen. 

Ahg. Dr. Br 0 es i 'g k e (FP) steHt fest, da.ß 
es ausreichend war, einen Unterausschuß zu ma­
chen, denn die Lage ,ist geklärt, die Rechtsauf­
fassungen sind verschieden. 

Wenn 'es eine legale Lücke gibt, die es einem 
Finanzminister ermöglimt, Geld ,in beträchtlicher 
Höhe ohne parlamentarische Genehmigung auf­
zunehmen, dann müßte diese Lücke vom Parla­
ment geschlossen werden. Eine posinive Definition 
wird in diesem Unterausschuß nicht mögIich sein, 
dazu wird längere Zeit notwendig sein. Dieser 
geplante Vorgriff ist geeignet, die Parlaments­
rechte einzusmränken, denn die Rechte des 
Finanzministers werden vermehrt und die des 
Parlamentes vermindert. 

Präsident Dr. K a n d u t s c h: Im Zuge der 
Verhandlungen ist immer eine positivremtlime 
Normierung aller Bereiche verlangt worden, das 
ist tim Sinne des Remnungshofes. 

Eines der nimt pos,itivrechtlim geregelten 
Rechtsgüter ist das "Bankgeheimnis". Daher 
würde im Dr. Koren bitten, von diesem Wunsdl 
Abstand zu nehmen und auf die Herausgabe 
dieser Akten zu verzimten. 

Bundesminister Dr. A n d r 0 s c h: Im § 22' 
des Postsparkassengeseqes ist das Bankgeheimnis: 
für die Postsparkasse positivremtlich geregelt. 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Deswegen habe ich 
ausdrücklim den Antrag gestellt, für diesen FaU 
die Vertraulimkeit zu besmLießen. Ich bin durch­
aus bereit, den Bedenken des Herrn Rechnungs-· 
hofpräsidenten Rechnung zu tragen. pies ist ein­
deutig für die Beurteilung des Samverhaltes 
entJsmeidend, denn es geht um die Frage, ob es. 
hier eine Gesmäftsführung ohne jede Kenntnis 
des Bundesministeniums für F,inanzen gibt oder 
hat über die Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
sehr wohl .Kontakt mit der Postsparkasse be­
standen. 

Im ziehe meinen Antrag zurück und smränke 
ihn ein auf den Wunsch, der Herr Präsident möge 
uns jene SteHen zur Verfügung 'stellen, die hier 
im Wortlaut zitiert worden sind. 

Präslident Dr. K a n d u t sc h: D[ese Passagen 
können wir geben, müssen aber mit der Post­
sparkasse sprechen und das aussmLießen, was die· 
Postsparkasse als Bankgeheimnis bezeichnet. 

Abg.Dkfm. DDr. K ö n i g (VP): Wir hörten 
vom Vertreter der Kontrollbank, daß er die 
Rechtsmeinung, die in diesem Brief geschrieben 
wurde, nimt aufremterhalten kann. Das ['st hier 
ganz eindeutig zum Ausdruck gekommen. (Wi­
derspruch des Abg. Dr. Fis c her.) 

Wenn Sie das nimt gehört haben; dann werden. 
wir die Befragung nom einmal aufnehmen müs­
sen, um das eindeutig zu klären. Das können 
wir durchaus mamen, denn es ,ist ausgeschlossen, 
daß ein so klares Faktum abgeleugnet wird. 

Ich stelle daher den Antrag, Generaldirektor' 
Dr. Haschek nom einmal zu hören. 

Dr. Leitner hat gefragt, wann er daraufge­
kommen sei, daß das temnisch unmöglim ist, 
und hat erklärt, daß das den Eiindruck einer 
Gefälligkeitsbestätigung erwecke. Im letzten Pro­
tokoll steht doch, daß alles, was mit dem Finanz­
ministerium "ausgemacht" wurde, im Aktenvel'­
merk ent'ha.Iten iSit. Daher ist es legitim zu' f'r,a,gen, 
was alles ausgemacht wurde. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h ,stellt fest, 
daß man ja deswegen Protokoll geführt hat, 
da,mitdas drimnensteht, W1aS gesagt wunde. 

Sie sollen nimt glauben, sich zum Rimter auf­
spielen zu können unter Verletzung positiv-, 
remtlicher Normen. 

Abg. DipL-Ing. Dr. L e,i t n e r (VP): Ober' 
eine Transaktion >"on 2 Milliarden :besteht 
im Finanzministerium keine Aktennotiz. Zumin­
dest wurde das immer behauptet. 

Es wäre interessant, den Aktenvermerk de.r' 
PostJsparkasse zu bekommen. Jetzt sagt man, es 
gibt ein Bankgeheimn~s. Der gleiche Akt müßte­
eigentLich ,im Finanzmlinisterium vorhanden sein_ 

288 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 43 von 52

www.parlament.gv.at



288 der Beilagen 

Jetzt sagt der Herr Finanzminister, es gibt ein 
Bankgeheimnis und verwahrt slich dagegen, daß 
ein solches Protokoll zur Kenntnis des Unteraus­
schusses gelangt. 

Burude!>minister Dr. A ud r 0 sc h: Der Akt 
betrifft ein Geschäft zWlischen Postsparkasse und 
Kontrollbank. 

Abg. Dr. Fis c her (SP): Der Präsident des 
Rechnungshofes hat Interesse an einer gesetzlichen 
KlarsteIlung. Damit steht fest, daß ein gesetz­
geberischer Akt Sinn hat. 

Es gibt schon einen Fall, wo man im nach­
.hinein den rechtlichen Charakter einer bestimm~ 
ten Transaktion definiert hat. 

Der PräsiJd:ent des Rechnungshofes hat gesagt, 
daß das Parlament zu dieser Transaktion eine 
Klarstellung treffen soll. 

Dem Gesetzgeber steht es weniger gut an, ein 
"Maßnahmegesetz" zu beschließen, er soll eher 
generelle Normen setzen. 

Damit ~ürde der Gesetzgeber etwas, was gang 
und gäbe ,ist, daß innerhalb des Finanzjahres 
offene Rechnungen nicht unmittelbar dem Gläu­
biger bezahlt werden, ,sondern unter Zwischen­
schaltung einer Hausbank, auf ,eine rechüiche 
Basis gestellt werden. 

Dieser Text liegt durchaus lin jenem Rahmen, 
in dem sich die Diskussion zwischen Finanzmini­
sterium <unld Rechnungsholf bewegt. 

(Zu Abg. Dr. König) Sie haben effektiv un­
richtig zioiert, weil das Zitat unvollständig war. 
Was Haschek heute gesagt hat, haben alle gehört. 
Wenn Sie mit Gewalt einen' Vorwand 'suchen, 
die Beratungen zu verzögern, werden wir nicht 
zustimmen, weil d3JS Protokoll den tatsächlichen 
Sachv:erhalt w,iedergJibt. 

Abg. Dkfm. DDr. K ö n i g (VP) zitiert noch­
mals das Protokoll, in dem steht, daß etwas 
"ausgemacht wurde": Es kann keine Rede davon 
sein, daß es eine Aktennotiz im Bankverkehr 
war. Was ist so geheimnisvoll an diesem Akten­
vermerk der Postsparkasse? Das gibt zur Ver­
mutung Anlaß, daß im Aktenvermerk etwas 
steht. 

Bundesminister Dt. An d r 0 s c h: Der Inhalt 
1st ja, w,ie dem Protokoll zu entnehmen ist, dem 
Ausschuß' zur Kenntnis gelangt. Es ist nichts 
dagegen einzuwenden, daß der Inhalt bekannt­
gemacht wird, weil er sowieso schon bekannt ist. 
Ich habe nur darauf verwiesen, daß das nicht 
nur ganz allgemein ein Verstoß gegen da's Bank­
geheimnis ist, sondern ganz ,im besonderen hin­
sichtlich elines 'spezifischen Falles eines Kredit­
institutes, sui generis Postsparkasse, eines im § 22 
,geregelten Tatbestandes. Es ist bemerkenswert, 
daß man zwar :in einem Bereich, der rechtlich 
nicht normiert ist, Vorwürfe erhebt, daß Vor­
schriften, die es gar nicht gibt, nicht eingehalten 
werden. Das will man sogar damit erreichen, 

indem man gegen klar umschriebene Vorschriften 
verstößt. 

Ausgemacht ist natürlich etwas, das ist in der 
Diskussion hier deutlich zum Ausdruck gekom­
men, zwischen Postsparkasse und Kontrollbank. 
Das wurde immer festgehalten. Das "ausgemacht" 
bezieht sich natürLich auf Postsparkasse und Kon­
trollbank und ist daher ein Bankpapier. Der 
Herr Gouverneur hat ausdrücklich erklärt, daß 
zwischen Postsparkasse oder Kontrollbank und 
Finanzrninistel1ium nichts ausgemacht und verein­
bart ,ist, weil es gar nicht möglich gewesen ist, 
eine solche Vereinbarung zu treffen, etwas aus­
zumachen. 

Sie können nicht aus einer Vereinbarung zwi­
schen Postsparkasse und Kontrollbank eine solche 
des einen oder anderen oder beider mit dem 
Finanzministerium entgegen dem, was hier im 
Protokoll klar zum Ausdruck kommt, konstruie­
ren. 

Präsident Dr. K an d u t s c h: Normadressa­
ten des § 22 sind die Bediensteten der Postspar­
kasse. 

Sicher ist, daß wir eline Verantwortung gegen­
über den Banken haben. Wie weit diese Verant­
wortung geht, ist nirgends geregelt. Deshalb spre­
chen wir immer mit dem Vorstand ab, ob es sich 
um ein Bankgeheimnis handelt oder nicht. Gehen 
wir von dieser übung ab, kann das sch1:ießlich 
auch auf anderen Bereichen zu einer übung· 
führen, die niemand will. 

Abg. Dr. Fis c her (SP) gibt die Anre­
gung - damit nicht der Eindruck entsteht, man 
hätte etwas zu verbergen -, daß der Präsident 
des Rec.~nungshofes die zitierten Passagen aus 
dem Aktenvermerk verliest, dieser Teil der 
Sitzung soll vertraulich erklärt werden. 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Ich habe Verständ­
nis, daß der Präsident des Rechnungshofes vor 
der schriftlichen Vorlage der zitierten Passagen 
das Einverständnis der Postsparkasse einholen 
will. 

Hier geht es um Rechtsvorgänge, in d:ie der 
Bund invol<viert war, und das kann auch nach 
der Formulierung des § 22 kein Hindernis dar­
stellen, daß der Ausschuß die Frage stellt, ob 
es nun richtig ist, daß zwischen den Organen des 
Bundes und der Postsparkasse eine Absprache 
stattgefunden hat. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Also 
ü!hertll dort, wo der Bund involviert ist, i[>t das 
Bankgeheimnis aufgelöst? 

Abg. Dr. Kor e n (VP): Hier geht es nicht 
um das Verhältnis zwischen einem Dritten und 
einer Bank, sondern um das zwischen dem Bund 
und den Organen dieser Bank. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Genau um 
das erstere geht es. 
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Abg. Dr. Kor e n (VP): Die Prüfung des 
:Rechnungshofes hat ergeben, daß eine Schuld­
aufnahme ohne gesetzliche Ermächtigung vor­
genommen wurde, nach Meinung des Rechnungs­
hofes· 'ist .der Bunid!3ils SchuMner involV1iert. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Der Bund 
ist invülvier-t, wenn von einer Eirmaeine For­
derung an den Bund an die Hausbank zediert 
wird? 

Abg. Dkfm. DDr. K ö n i g (VP): Herr 
.Finanzminister, Sie legen immer großen Wert 
darauf, nicht falsch interpretiert zu werden. 
Warum interpretieren Sie Koren falsch? Er hat 
eindeutig gesagt, daß wir eine Vorabsprache, 
eine Diskussion mit gewissen Folgewirkungen, 
die im Finanzministerium stattgefunden hat, 
nicht unter das Bankgeheimnis fallend ansehen. 
Außerdem hat sich Koren damit einverstanden 
erklärt, daß die Organe der Postsparkasse um 
ihre Zustimmung gebeten werden. 

Abg. Dr. Fis c her (SP): Dann ist das ein 
Präjudiz. 

Präsident Dr. K a n d u t s c h: Das ist kein 
Präjudiz. Der verantwortliche Leiter muß primär 
entscheiden, was dort Bankgeheimnis ist. 

Abg. Dr. Fis c her (SP) zieht seinen Vor­
schlag zurüd,-, Abg.. Dr. Kor e n (VP) hält 
seine Bitte aufrecht. 

Abg. Dr. B r 0 es i g k e (FP): Warum geht 
es nicht so, wie es der Präsident des Rechnungs­
hofes vorgeschlagen hat? 

Präsident Dr. K a n d u t s c h: Es wäre gut, 
'wenn alle einverstanden sind. 

Abg. Dr. B r 0 e s i g k e (FP): Dr. Haschek 
. hat die Frage des Abg. Dr. König nichtbeant­
wortet, ob er diesen Brief noch einmal geschrie­
ben hätte. Diese Frage kan,n auch gar nicht be­
antwortet werden. 

Ich glaube, es ist unbestritten, daß es gesetz­
geberisch besser wäre, eine positivrechtliche De­
finition zu finden. Ich weiß aber aus den 
Diskussionen über das kommende Haushalts~ 
recht, daß es sehr schwer ist, eine solche De­
finition zu finden. Selbstverständlich will die 
Mehrheitsfraktion die Rechtsmeinung des 
Finanzministers stärken, aber auch den anderen 
Fraktionen muß man konzedieren, eine eigene 
Meinung zu haben, daß hier eine Vermehrung 
der Rechte des Finanzministers und eine Ver­
minderung der Rechte des Parlamentes eintritt. 

Bundesminister Dr. An,cl r '0 s c h: Es, wurde 
schon im Herbst erklärt, daß es wünschenswert 
wäre, eine verfassungsrechtliche Norm zu haben. 
Die Regierung kann verfassungsrechtliche Vor­
schläge einbringen, wenn sie dafür nicht die not-
wendige Mehrheit erhält, kann sie erklären, das 
sei nicht an ihrem guten Willen gescheitert. 

Ich würde anstreben, daß gewisse verfassungs­
rechtliche Regelungen getroffen werden, die auf 
,der einen Seite der Exekutive jene Rechte geben, 

die sie benötigt, auf der anderen Seite sollen 
gewisse Kontrollrechte geschaffen werden. 

Präsident Dr. K a n d u t s c h: Wir haben 
uns erlaubt, in unserem Brief Anregungen zu 
machen. Im Verwaltungsentlastungsgesetz wurde 
ein Vorgriff auf das kommende Haushaltsrecht 
gemacht. Bei uns bestehen überlegungen, eine 
Norm zu finden, die dem Artikel 42 Abs. 5 
B-VG beisteht. Unser' Vorschlag. wäre daher, 
eine Lösung zu finden, die tragfähig ist, bei der 
keine Gefahr besteht, daß sie durch ein Verfas­
sungsgerichtshoferkenntnjs aufgehOlben wi·rd. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Für den 
Finanzminister besteht sehr wohl ein akutes 
Interesse. 

Das wurde in der XI. Gesetzgebungsperiode 
behandelt, dann in der XIII. Beide Entwürfe 
sind bekannt. Hier kann man auf eine lange 
Jahre in Behandlung stehende Materie zurück­
greifen. 

Präsident Dr. K a n d u t s c h: Wir sprechen 
über Grenzen der Anwendung des Zessions­
kredites. Denn: Wiir vollziehen seit }ahrzehnten 
etwas, und jetzt sollen wir tins dauernd sagen 
lassen, daß niemand weiß, was eine Finanzschuld 
ist. Hier geht es doch nur um die Grenzen, das 
ist die Schwierigkeit. 

Bundesminister Dr. A n d r 0 S c h: Es geht 
um die positive Norm. Mir ist sie nicht bekannt. 
Der Rechmmgshof soH mitteilen, worin diese 
positive Norm "Finanz schuld" besteht. 

Abg. Dkfm. DDr. K ö n i g (VP): Ich habe 
nicht gefragt, ob er den Brief noch einmal ge­
schrieben hätte, sondern ob er die in diesem 
Brief enthaltene Rechtsauffassung noch vertritt . 
Seine Antwort war, daß es im Lichte dieser Er­
fahrungenbesser gewesen wäre, einen Konsen­
sualkredit zu machen. Unter diesen Umstände!' 
bin ich bereit, meinen AntJr3ig zurückzUIZiehen. 

Abg. Dr. Fis c her (SP) schlägt vor, daß 
sich Vertreter der Fraktionen zusammensetzen, 
um den Begriff "Finanzschuld" zu fixieren. Ich 
könnte mir vorstellen, daß man dem Finanz­
minister in einer wirtschaftlich schlechteren Zeit 
die für einen Budgetvollzug notwendigen Rechte 
gibt und gleichzeitig Elemente in die Rechts­
ord:nunlg 'einlbaut, fai,e die verstärkte parlamen­
tarische Kontrolle dieses Budgetvollzuges sicher­
stellen. 

Abg. Dr. Kor e n (VP) gibt zu bedenken, 
daß dieser Ausschuß nicht der ideale Nährboden 
für eine solche Diskussion ist,. um unmittelbar 
zu haushaltsrechtlichen überlegungen zu kom­
men, es ist aber die Bereitschaft vorhanden, in 
der Folge zu solchen Besprechungen zusammen­
zukommen. 

Es muß vollkommen klargestellt sein, daß bei 
aller Ausweitung der Entscheidungsmöglichkeiten 
des Finanzm~nisters, die zwei.fellos bei der jetzi­
gen wirts·ch3if.tli,chen Entwicklung notwendig sind, 
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eine ebenso verstänkte Kontrollmäglichkeit des 
Padaments geschaffen werden muß. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Diese 
Auseinandersetzung hier war doch eine politische 
Auseinandersetzung. 

Abg. Dr. Fis ehe r (SP): Wir plädieren 
beide sowohl für die Ausweitung der Rechte des 
Finanzministers als auch für die Ausweitung der 
Kontrollrechte des Parlaments. Das ist doch eine 
Ausgangsposition, um dieses Problem in einer 
sinnvollen Weise anzupacken. 

Abg. Dr. Kor e n (VP) ist dafür, etwas Zeit 
verstreichen zu lassen. 

1) 

DER PR~SIDENT DES RECHNUNGSHOFES 

An 

Herrn Dkfm. Dr. Hannes Androsch 

Bundesminister für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 

1015 Wie n 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Abg. Dr. Fis c her (SP) betont, daß das:, 
dringend notwendig ist. 

Abg. Dkfm. DDr. K ö n i g (VP) stellt fest, 
daß bereits vor einem Dreivierteljahr ein solcher 
Vorschlag hätte gemacht werden können. 

Bundesminister Dr. An d r 0 s c h: Mit dem 
jetzigen Hauspaltsrecht kann der Finanzminister 
leben, aber es ist unbefriedigend. 

Präsident Dr. K an d u t s c h: Ich halte das, 
deswegen für dringend, weil 1974 eine krasse 
Rechtsdifferenz zutage getreten isc 

Obmann P ich I erschließt die Beratungen, 
um 18 Uhr 45 Minuten. 

WIEN, 19760522' 

Zl. 1620-7/197& 

Auf Ihr in der Sitzung des Unterausschusses des Rechnungshofausschusses vom 28. April 1976~ 
übergebenes Schreiben, mit dem Sie zu meinen Ausführungen vom 15. März 1976, Zl. 718-7/ 
1976, Stellung nehmen, gestatte ich mir unter Berücksichtigung des Ergebnisses der vorerwähnten, 
Unterausschußsitzung wie folgt zu erwidern: 

1. Zum Inhalt und Ergebnis der Besprechung vom 29. November 1974 im Bundesministerium 
für Finanzen. 

Das Bundesministerium für Finanzen nimmt für sich in Anspruch, "vom tatsächlichen Er­
gebnis dieser Besprechung und der gemäß § 914 ABGB allein maßgeblichen Absicht der Beteiligten" 
ausgegangen zu sein, während der Redmungshof sich bei seiner Argumentation auf Aktennotizen 
der öPSK stütze, die er in isolierender Betrachtungsweise verwerte. 

An der Besprechung vom 29. November 1974 nahmen Vertreter des Bundesministeriums für 
Finanzen, der öKB und der öPSK teil. Schriftliche Aufzeichnungen über die Besprechung legten 
jedoch nur die Vertreter der öPSK an. Von diesen Aufzeichnungen kann zumindest mit dem­
selben Recht wie von den nunmehrigen Ausführungen der anderen Teilnehmer an der gegen-, 
ständlichen Besprechung behauptet werden, daß sie das tatsächliche Besprechungsergebnis wieder­
geben. Unter dem Gesichtspunkt des Beweismittels weisen sie gegenüber den nun 1112 Jahre nach 
den damaligen Vorgängen abgegebenen Erklärungen jedenfalls den Vorzug auf, unmittelbar nach 
den beridlteten Vorgängen schriftlich festgehalten worden zu sein. Aus diesen schriftlichen Auf­
zeichnungen geht aber, wie der i Rechnungshof wiederholt betont hat, hervor, daß die 'gegen­
ständliche Zwisdlenfinanzierungsaktion das Ergebnis einer Absprache unter den Teilnehmern der' 
erwähnten Zusammenkunft darstellt. 
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Was die Absicht der an der Besprechung Beteiligten ,betrifft, so hat nach den Erklärungen vor 
.dem Unterausschuß zwar das Bestreben bestanden, das Ergebnis der damaligen Absprache solle 
nicht zur Begründung einer Finanzschuld führen. 

Für die Beurteilung, wie die sich auf Grund dieser Absprache ergebenden Verpflichtungen 
:in haushaltsrechtlicher Hinsicht zu qualifizieren sind, ist jedoch die Absicht der Teilnehmer an 
der Besprechung nicht ausschlaggebend. 

Auch die Bezeichnung der Zwischenfinanzierungsaktion durch das Bundesministerium für 
.Finanzen als Hilfsaktion zugunstenvon durch Konjunkturrückschlag und Kreditrestriktion be­
troffenen Gläubigern, die keiner Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Finanzen bedurfte, 
läßt sich in Anbetracht jener Forderungen an den Bund, die von der öKB befriedigt wurden, 
nicht aufrechterhalten. 

Von Forderungen im Gesamtbetrag von 1,29 Milliarden S, die der Rechnungshof hinsichtlich 
der Gläubiger näher untersuchte, entfallen nämlich Forderungen in Höhe von mehr als einer 

'Milliarde S auf Gebietskörperschaften, Sondervermögen des Bundes und parafiskalische Institu­
tionen. 

2. Zur privatrechtlichen Beurteilung: 

Auf Grund der in der Sitzung des Unterausschusses vom 28. April 1976 zutage getretenen 
Fakten hält offenbar nun auch das Bundesministerium für Finanzen nicht länger an der Ansicht 
fest, die Forderungen der von der öKB befriedigten Gläubiger seien gemäß § 1422 ABGB über­
gegangen. 

Es meint aber, es hätte im Hinblick auf das Schreiben der öKB vom 23. Dezember 1974 
2unächst darauf vertrauen dürfen, daß ein solcher übergang tatsächlich zustande gekommen sei. 
1m Zeitpunkt der Abfassung -dieses Schreibens war jedoch der öPSK längst, nämlich spätestens 
seit 11, Dezember 1974, also nach Beendigung der Zahlungen der öKB an die Gläubiger be­
kannt, daß infolge der unzulässigen Verwendung der Originalscheckverkehrsanweisungen keiner 
der Gläubiger wußte; daß an Stelle des Bundes die öKB tätig geworden war. Weiters war d~r 
öPSK bekannt, daß etwa 400 Mill. S der Zahlungen Forderungen solcher Gemeinden aus dem 
Finanzausgleich betrafen, für die das Abtretungsverbot des§ 16 F-VG gilt. Hievon wußten, 
wie die Erhebungen bei der öPSK erhärteten, auch Kassenverwaltungsorgane des Bundesmini­
steriums für Finanzen. Demnach waren bereits vor Einlangen des o. a. Schreibens der öKB 
:im Bundesministerium für Finanzen sowohl die öPSK als auch Organe des Bundesministeriums 
für Finanzen in Kenntnis von Tatsachen, die bei richtiger rechtlicher Würdigung eine' Anwendung des 
§ 1422 ABGB ausschlossen. 

Zu der vom Bundesministerium für Finanzen somit nun vertretenen Auffassung, der auf Grund 
der Befriedigung der Gläubiger erhobene Anspruch 'der öKB gegen den Bund leite sich aus einer 
-Geschäftsführung ohne Auftrag ab und stütze sich auf § 1037- ABGB, ist zunächst auf die Aus­
fllhrungen im Schreiben des Rechnungshofes vom 15. März 1976, Zl. 718-7/76, S. 3 f. zu ver­
weisen. Dort wurde bereits dargelegt, daß bei einer Erklärung der Geschäftsführungsabsicht in 
-Gegenwart des Geschäftsherrn, wie sie im gegenständlichen Fall erfolgte, für eine auftragslose 
GeschäftsfUhrung kein Raum bleibt. Außerdem findet die Gewährung einer Provision an die 
öKB in dem dem Geschäftsführer gemäß § 1037 ABGB zustehenden Aufwandersatz keine 
D~ckung. 

Der Behauptung auf S. 6 des nunmehrigen Schreibens des Bundesministeriums für Finanzen, 
weder im Rahmen der Besprechung am 29. November 1976 noch in der Folgezeit sei eine der­
.artige Geschäftsführung durch die öKB bzw. ,die öPSK jemals zur Debatte gestanden, ist die 
Erklärung des Gouverneurs der öPSK in der Sitzung des Unterausschusses vom 28. April 1976 
entgegenzuhalten, wonach im Laufe der vorerwähnten Besprechung eine Geschäftsführung ohne 
Auftrag der genannten Kreditinstitute Gegenstand der Erörterungen gewesen sei. 

Den schon seinerzeit vom Rechnungshof dargelegten Argumenteri ist noch hinzuzufügen, 
,daß die von der öKB bezahlten Forderungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von nahezu 
'600 Mill. S im Zeitpunkt der Zahlung noch nicht fällig waren. Somit hätte der öKB nach § 1037 
ABGB nur ein wesentlich geringerer Anspruch auf Ersatz des Zinsenaufwandes zugestanden, 
als er gewährt wurde, sofern man bei einer mehrere Wochen vor der Fälligkeit erfolgenden 
:Zahlung überhaupt von einem klaren, überwiegenden Vorteil des Geschäftsherrn sprechen kann, 
wie ihn § 1037 ABGB als Voraussetzung für den Ersatzanspruch des Geschäftsführers fordert. 
Im übrigen darf noch besonders hervorgehoben werden, daß, abgesehen von den überlegungen 
privatrechtlicher Natur" die gegen das Vorliegen einer Geschäftsführung ohne Auftrag sprechen, 
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deren Duldung auch einen Verstoß gegen Art. 20 und 77 B~VG dargestellt hätte, weil damit 
entgegen diesem Verfassungsgebot das Bundesministerium für Finanzen Dritten die Führ~ng von 
Geschäften der Bundesverwaltung überlassen hätte. Alles das zeigt, daß sich der tatsächliche Ablauf 
des Geschehens dem Rechtsinstitut der Geschäftsführung ohne Auftrag nicht unterstellen 
läßt. . 

Zur Frage der Fälligkeit der Verpflichtung des Bundes gegenüber der öKB ist zunächst 
festzuhalten,daß der Bund nicht gehalten war, vor dem 20. Jänner 1976 zu zahlen, weil sich 
die öKB mit dieser Leistungsfrist einverstanden erklärt hatte. Der Zeitpunkt, an dem die Lei­
stung letztlich zu erbringen ist, stellt aber jeweils den Fälligkeitszeitpunkt dar, selbst dann, wenn 
vorher allenfalls andere Fälligkeitstermine bestanden haben sollten (Gschnitzer bei Klang ~ 
IV/1" S. 352 zu § 904 ABGB). An einer solchen früheren Festlegung der Fälligkeit fehlte es 
jedoch. 

Im Hinbli<k darauf, daß die Verbindlichkeiten des Bundes gegenüber den ursprünglichen 
Gläubigern durch die Zahlung seitens der öKB getilgt wurden und nicht übergingen, erweisen 
sich die an § 1422 ABGB anknüpfenden überlegungen des Bundesministeriums für Finanzen zur 
Fälligkeit als gegenstandslos. 

Von einer Fälligkeit des Anspruches der öKB im Jahre 1974 kann somit nicht gesprochen 
werden. 

Was die Ausführungen zum Finanzschuldbegriff anlangt, so erlaube ich mir, auf die em­
gehende Darstellung dieses Fragenkomplexes in den gleichzeitig zugehenden Schreiben zu ver­
welsen. 

Ergänzend hiezu möchte ich noch folgendes bemerken: 

Bei den Verhandlungen des Unterausschusses haben sowohl dessen Mitglieder, ungeachtet 
der Fraktionsangehörigkeit, als auch Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, lebhaftes und 
dringendes Interesse an einer gesetzlichen Regelung bekundet, die die derzeit sehr knappen 
Bestimmungen über den Begriff der Finanzschulden und die Gebarungmit diesen ergänzt. 

Eine Begriffsbestimmung könnte nach Ansicht des Rechnungshofes im § 10 Rechnungshof­
gesetz 1948 eingegliedert werden. Der Rechnungshof hat einen diesbezüglichen Vorschlag ausge­
arbeitet und den Mitgliedern des Unterausschusses zur Kenntnis gebracht; eine Ablichtung dieses 
Vorschlages liegt bei. 

Sollte darüber hinaus der Wunsch bestehen - auch nach Ansicht des Rechnungshofes würde 
vieles dafür sprechen -, Bestimmungen über die Gebarung mit den Finanzschulden in nicht 
allzu ferner Zukunft in Wirksamkeit treten zu lassen, böte sich hier die Möglichkeit an, den 
anläßlich der VEG-Novelle 1975, BGBL Nr. 637, eingeschlagenen Weg zu beschreiten, Teilregelungen 
aus dem Bereich einer umfassenden Haushaltsrec.~tsreform herauszulösen und vorwegzunehmen. 

Ich erkläre gerne meine Bereitschaft, daß zum Zweck der Vorbereitung einer solchen geson­
derten gesetzlichen Regelung zwischen Bundesministerium für Finanzen und Rechnungshof auf 
Beamtenebene Verbindung aufgenommen wird. Sollten Sie diese Anregung aufgreifen wollen, so 
wird der Rechnungshof, wenn Sie es wünschen, seine Vorstellungen über eine derartige zukünftige: 
Regelung im Bundesministerium für Finanzen deponieren. 

Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung 

Dr. Jörg Kandutsch e. h. 
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2) 

Der Bundesminister für Finanzen 

Stellungnahme 

zum Schreiben des Präsidenten des Rechnungshofes 

vom 22. Mai 1976 

49 

Obgleich zu den meisten vom Rechnungshof vorgebrachten Argumentationen bereits mündlidl 
und schriftlich Klarstellungen erfolgten, kann ich den mit Schreiben des Präsidenten des Rech­
nungshofes vom 22. Mai erfolgten neuerlichen Versuch, den schon in den Erläuterungen zum 
Bundesrechnungsabschluß 1974 angestrebten Indizienbeweis zu erhärten, nicht unwidersprochen 
lassen und nehme dazu wie folgt'Stellung: 

1. Zur tatsächlichen Ausgangslage 

Durch die bisherigen Aussagen der Beteiligten an der Besprechung vom 29. November 1974 
wurde bestätigt, daß damals weder zivilrechtlidl noch haushaltsrechtlich eine "Finanzschuld" be­
gründet wurde, und die immer wieder ins Treffen geführte "Vereinbarung" sich daher nur auf 
die zwischen der OKB einerseits und der OPSK andererseits zustandegekommene Absprache 
beziehen kann. 

Es steht außer Streit, daß von der damaligen - kurzfristigen - Liquiditätsenge nicht nur 
Zahlungsanweisungen an private Gläubiger, sondern auch solche an Gebietskörperschaften und 
parafiskalische Institutionen betroffen waren. Abgesehen davon, daß naturgemäß die Überweisun­
gen an solche Rechtsträger letziich auch Privaten zugute kamen, erfolgte die Auswahl der in 
die Schuldeneinlösung im einzelnen einbezogenen Zahlungsanweisungen - wie die bisherigen Ver­
handlungen eindeutig ergaben -' nicht durch das Bundesministerium für Finanzen. Ebenso 
zweifelsfrei ist jedoch auch die Tatsache, daß die in Rede stehende Intervention der betreffenden 
Geldinstitute durch das Andrängen der Wirtschaft - mochte diese nun die Bezahlung ihrer 
Rechnungen unmittelbar vom Bund oder durch einen anderen Rec;htsträger erwarten - moti­
viert war. 

2. Zur rechtlichen Beurteilung 

Die Behauptung, daß sich das Bundesministerium für Finanzen in seiner Argumentation -
sozusagen je nach Bedarf - einmal auf das Rechtsinstrument der Schuldeinlösung (gern. § 1422 
ABGB) und das andere Mal auf das der Geschäftsführung ohne Auftrag (gern. § 1037 ABGB) 
beruft, ist nicht zutreffend, da das Bundesministerium für Finanzen auf Grund des Schreibens 
der OKB vom 23. Dezember 1974 zunächst darauf vertrauen durfte, daß eine Schuldeinlösung 
gern. § 1422 ABGB vorgenommen wurde. Erst im Laufe des Monates Jänner 1975 wurde dem 
Bundes~inisterium für Finanzen bekannt, daß es die OKB wegen der Vielzahl der Gläubiger 
unterließ, durch eine jedem Gläubiger gegenüber abzugebende Erklärung, die Schuld einlösen 
zu wollen, die Abtretung der vollen Gläubigerrechte zu erlangen. Bereits von diesem Zeitpunkt 
an vertrat das Bundesministerium für Finanzen stets den Standpunkt, daß der OKB selbst dann, 
wenn man der Nichtabgabe einer solchen Erklärung rechtlich relevante Bedeutung für die Quali­
fikation als "Schuldeinlösung" nach § 1422 ABGB einräumen sollte, jedenfalls als "Geschäftsführer 
ohne Auftrag" (gern. § 1037 ABGB) Ersatz zu leisten war. Über die Berechtigung und den 
Umfang dieser Ersatzleistung gibt das vom Bundesministerium für Finanzen dem Unterausschuß 
vorgelegte Gutachten des Bundesministeriums für Justiz Aufschluß. 

Zu der in diesem Zusammenhang vom Rechnungshof aufgestellten Behauptung, daß Forderungen 
von Gemeinden aus dem Finanzausgleich vor Eintritt der Fälligkeit bezahlt wurden, möchte ich 
nochmals klarstellen, daß die betreffenden Forderungen der Gemeinden im Zeitpunkt der Be­
zahlung bereits fällig waren. Gemäß § 15 Abs; 3 des Finanzausgleichsgesetzes 1973 ist lediglich 
vorgesehen, daß die überweisung des Gewerbesteuerertrages "monatlich", d. h. also im vor­
liegenden Falle bis spätestens am 31. Dezember 1974, zu erfolgen hat. Gegen diese Bestimmung 
wurde daher nicht verstoßen, wenn die Überweisung schon zu einem früheren Tag des Monats 
Dezember 1974 vorgenommen wurde; jede überweisung in der Zeit vom 1. bis 31. Dezember 1974, 
wäre im Sinne ,der zitierten Gesetzesbestimmung als termingerecht zu betramten. ' 
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Was die angebliche Kenntnis der Kassenverwaltungsorgane des Bundesministeriums für Finanzen 
yon der Abwicklung der Zahlungsanweisungen durch die öPSK anlangt, erstreckt sich deren 
Mitwirkung keineswegs auf die überwachung der formalen Abwicklung dieser Anweisungen, sondern 
lediglich auf die Koordinierung der täglichen Kassenausgaben im Hinblick auf die jeweilige Kassen­
liquidität; auch diese Tatsache wu~de im Zuge der bisherigen Verhandlungen einwandfrei klar­
$estellt. 

Ebenso wurde bereits geklärt, daß durch die Einbeziehung bestimmter Zahlungsanweisungen 
an Gemeinden in die Schuldeinlösung durch die öKB gegen das Abtretungsverbot des § 16 Abs. 2 
F-VG 1948 nicht verstoßen wurde, da dieses Abtretungsverbot unmittelbar nur die Gemeinden 
bindet, an diese aber - wie erwähnt - wegen Abtretung ihrer Forderungen gar nicht heran­

. getreten wurde. 

nie vom Rechnungshof über die Anwendbarkeit der Bestimmungen des § 1037 ABGB und 
über die "Duldung" der "Geschäftsführung ohne Auftrag" durch das Bundesministerium für 
Finanzen angestellten überlegungen sind verfehlt, weil eine - selbst "stillschweigende" - Ge·· 
nehmigung der Anwendung der Rechtsfigur der "Geschäftsführung ohne Auftrag" auf die in 
Rede stehende Intervention der Geldinstitute durch das Bundesministerium für Finanzen weder 
am 29. November 1974 noch in der Folgezeit erfolgte; dies schließt natürlich nicht aus, daß bei 
Erörterung der für eine solche Intervention theoretisch in Betracht kommenden Möglichkeiten 
auch über die "Geschäftsführung ohne Auftrag" gesprochen worden sein könnte, ohne daß jedoch 
die praktische Anwendung einer solchen Möglichkeit von vornherein ernstlich in Erwägung ge­
:zogen worden wäre. Die Bestimmungen des § 1037 ABGB gewannen - wie erwähnt - erst 
im nachhinein und auch dann nur subsidär für die Beurteilung des Ersatzansprudles der öKB 
bzw. öPSK Bedeutung. 

Der in diesem Zusammenhang vom Rechnungshof erstmalig gegen das Bundesministerium 
für Finanzen erhobene Vorwurf, durch die "Duldung" der Geschäftsführung ohne Auftrag gegen 
die Verfassungsbestimmungen der Art. 20 und 77 B-VG ·verstoßen zu haben, entbehrt jeder 
Grundlage. 

Schon nach den Denkgesetzen der Logik könnte nämlich nur dann von der "Duldung" 
eines Vorganges gesprochen werden, wenn das Bundesministerium für Finanzen bereits von vorn­
herein Kenntnis von der "Geschäftsführung ohne Auftrag" erlangt hätte, was jedoch nicht der 
Fall war. . 

In seinem Bestreben, die Anwendbarkeit der Bestimmungen der §§ 1037 und 1422 zu negieren, 
übersieht der Rechnungshof, daß die Anwendbarkeit der sei n e r Argumentation zugrunde liegenden 
Rechtsfigur der "Erfüllungsüberhahme" (gem. § 1404 ABGB) durch die bisherigen Verhandlungen 
schon längst widerlegt wurde. 

Bei der Beurteilung der Frage der Fälligkeit und damit der Zurechenbarkeit des in Rede 
:stehenden Verrechnungsvorganges zum Finanzjahr 1974 hält der Rechnungshof beharrlich an seiner 
Behauptung der Identität von Fälligkeits- und Zahlungstermin fest, ohne hiefür den erforderlichen 
Nachweis zu erbringen und ohne auf die in meiner Stellungnahme vom 28. April 1976 enthaltene 
ausführliche und in sich schlüssige Widerlegung seines Standpunktes näher einzugehen. 

Was schließlich die Abgrenzung des Begriffes "Finanzschuld" anlangt, erachte ich die vom 
Rechnungshof aufgezeigten Möglichkeiten einer Regelung nicht für zielführend. 

Eine dahingehende Ergänzung des § 10 des Rechnungshof-Gesetzes 1948 halte ich schon 
deshalb für verfehlt, weil diese in den alleinigen Vollziehungsbereich des Rechnungshofes fallende 
Bestimmung lediglich die "Gegenzeichnung der Schuldurku·nden des Bundes" zum Gegenstand hat, 

·währenddie im Vordergrund stehende Regelung der "Aufnahme und Konvertierung von Bundes­
·anleihen" (vgl. Art. 42 B-VG) doch zweifellos eine Angelegenheit des Haushaltsrechtes darstellt. 
Als solche sollte sie meines Erachtens aber auch nicht isoliert, durch eine Novellierung des Ver­
waltungsentlastungsgesetzes aus dem Jahre 1925, das sich übrigens auch bisher. nicht mit derartigen 

.Belangen der "Finanzschulden" befaßte, sondern vielmehr im Rahmen der angestrebten Gesamt­
reform des Haushaltrechtes des Bundes eine ausgewogene und den Erfordernissen einer modernen 
Finanzwirtschaft Rechnung tragende Regelung erfahren. 

31. Mai 1976 

Dr. Hannes Androsch e.h, 
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3) 

Vom Abwicklungskonto 4,392.790 abgebuchte Beträge (über 10 Mio. S) in der Zeit vom 4. Dez. 1974 bis zum 11. Dez. 1974 

, L i e f e ra nt ·e n r e c h nun gen 

Loh n s t e u e run cl S 0 z i a I ver sie h e­
ru nlg slb ,e i t r ä g e 

Z a h 1 CU: Ir gen Id es B und e san Ge m ei n­
den, i m wes e n t1 ich e n a u: f G run d 
des Finanzausgleiches 

BudlUngstag 

4.12.74 
4.12.74 
4.12.74 
4.12.74 
4.12.74 
9.12.74 

10. 1'2.74 
11.1~. 74 

5.12.74 
6.12.74 
9.12.74 

10.12.74 

6. 12.74 
9.12.74 

Lastschriftkonto 

Amt d. Vhg. Lrg. 
LIA Steiermark 
Amt d. Bgld. Lrg. 
Amt d. Salzb. Lrg. 
Amt d. Wr. L1'lg. 
BGV 
Amt d. Kärntner Lrg. 
Amt. d. Vbg. Lrg. 

Z.B.A. " 
P. u. T. Dion. 00. 
P. u. T. Dion. Wien 
P. u. T. Dion. Wien 

FLD f. Vor,arLberg 
BM f. Gesundiheit 

GeweI1besteuer (aussch!. GemeindeaJbgahe, § 13 
FAG 1973)' 10.12.74 FLD f. 00. 

Feuer~chutzsteuer~ausschJ. Landesahga:he, § 13 
FAG 1973) . 

Spieliba'nkabg.a:be (gemein1schaftliche Albgabe, § 7 11. 12. 74' 
FAG 1973) , 

Im übrigen i.st ,die Albtretung von iForderungen 
der GemeinIden an ,den Bund' gemäß dem FAG 
1973 (BGB,1. Nr. 44511'972) - ausgenommen hei 
Städten mit eigenem Statut - gem~ß § 1.6 A:bs. 2 
Finanzverf.assurugsgesetz 1948' unzulässig .. 

FLD f. 00. 
FLD f. Kärnten 

FLD Wien 
FLD Wien 

ühertrag .. , 

Betrag in Mio. S 

15,9 
, 23,1 

17,0 
10,7 
27,8 
15,0 
n,2 
10,9 

128,2 
17,2· 
19,4 
11,4 

.41,9 
38,6 

113,~ 

40,0 
59,7 

212,0 
143,3 

131,.6 

17'6,2 

648,7 
956,5 

Gutschriftskonto oder Zahlungszweck 

Rechnungen 
Rechnungen 
Rechnung.en 
Rechnungen 
Rechnungen _ 
A,br,echnungaUg. Krankenhaus 
Rechnungen 
Verdiensllausweise 

Krankenkassen und Sozial versicherungsbeiträge 
Lohnsteuer und KrankenversicherUl!l,gsbeiträge 
Sozialv.ersicherungsbeiträge· 
Sozial versicherungsbeiträge 

GeweI1besteuer 
Zweckzuschüsse an div. Kran:kenafiS'ta.Iten 

Gewerbesteuer 

KammerumL3Jgen uIlld Feuerschutzsteuer 
Gewe1'lbesteuer und Kammerumlage 

Gewerbesteuer an Stadthauptkasse Wien 
Gewerbesteuer liPId Spiellbankaihg,abe 

N 
00 
00 

0.. 
,(I) .., 
td 
~. ;.-

aq 
g 

VI ... 
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Sonstige ZathLungen 

Buchungstag Lastschriftkön to 

ü Ib er t rag von Blatt 1 

4.12.74 
4.12.74 
5.12.74 
6. 12.74 
.9.12.74 
10.12.74 

BM f. Handel 
BM f.Gesundheit 
FLD Wi:en 
BMF 
BM f. Verkehr 
BM f. Bauten . 

Gesamtsumme ... 

Betrag in Mio. S 

956,5 

20,0 
42,0 
28,5 
69,2 

140,0 
34,4 

334,1 
1290,6 

Gutschriftskonto oder Zahlungszweck 

Ber.gbauför,derung an Graz-Köflacher 
Investiüonsföl1derung an· Kranken,anstalten 
lt. Ers'atzantrag gern. § 30 an P. u. T. Dion. 
Katastrophenfondsmittel an LdlS. R,eg .. 
iJBB; Zahlrungen an diese 
Monatszu~e1sungen an Wasserwirtsch<lifit~fonds 

VI 
N 

~ 
00 
00 

0.. 
(t> ... 

. ~ 
~ 

CJ<l 
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